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Vorwort



Wenn Sie genug haben

von zu hohen Steuern, die Sie aussaugen,

von zu viel Arbeit, die Sie erdrückt,

von Bürokratie, die Sie behindert,

von immer neuen Gesetzen,

die Ihre Freiheit einschränken,

von Ex-Ehepartnern, die Sie melken

oder von Gläubigern, die Sie verfolgen

– wenn Sie von all dem genug haben, dann bleibt oft nur eine Möglichkeit: SIE STEIGEN AUS.

Aussteigen bedeutet in diesem Fall: Sie lassen die deutsche Gesellschaftsordnung sein, was sie ist und suchen sich bessere Lebensbedingungen. Unter Aussteigen verstehen viele den Tausch von sozialer und finanzieller Sicherheit gegen ein abenteuerlich-alternatives Leben: lange Haare und Jeans statt Anzug und Krawatte, eine rostige Ente anstelle eines frisch polierten Mercedes. Aber das muss nicht sein!

Wir zeigen Ihnen in diesem Report, dass es auch Möglichkeiten gibt, alle Zwänge und Bedrohungen seitens Gesetzgeber und Gesellschaft abzuschütteln, ohne auf das Niveau eines sich selbst suchenden Freaks auf Indien-Trip zu fallen.

So können Sie z.B.


	
Ihr Vermögen so strukturieren, dass nie wieder Steuern fällig werden;



	
jedem Ärger mit allen Ex-Ehepartnern, Gläubigern, Behörden etc. legal aus dem Weg gehen;



	
immer über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um ein Leben ohne Sorgen führen zu können;



	
Ihre Papiere und Dokumente so arrangieren, dass keine Regierung dieser Welt Sie als Eigentum betrachtet und zu eventuellen Kriegseinsätzen einzieht oder glaubt, Sie gerade politisch erwünschten Gesetzen ausliefern zu müssen. Wussten Sie beispielsweise, dass die Bundesregierung Sie im Krieg einkassieren kann, auch wenn Sie anerkannter Wehrdienstverweigerer sind? Im Ernst-, also im Kriegsfall unterliegen Sie bis zum 45. Lebensjahr der sog. Zivildienstüberwachung und können somit für die zivile Verteidigung eingeplant werden! In vielen Kriegen aber ist die Zahl der zivilen Opfer höher als die der militärischen...





Seit jeher haben die jeweiligen Machthaber – Kaiser, Könige, Fürsten, Diktatoren, ja sogar demokratisch gewählte Regierungen und nicht zuletzt die Kirche – Großteile ihrer Untertanen schlichtweg betrogen. Diese wurden animiert, ihren Besitz oder gar ihr Leben irgendwelchen „höheren Werten“ zu opfern, die bei klarem Verstand nur den Wert einer Lächerlichkeit behalten. Meine Meinung ist, wenn Kaiser X auf König Y oder Diktator A auf Präsident B sauer ist, dann sollen die beiden gefällig selbst gegen einander antreten und sich zu massakrieren versuchen, anstatt Millionen Unschuldige in Unglück und Tod zu schicken.

Diejenigen, die merken, was gespielt wird, wurden und (werden auch noch heutzutage) ganz schnell als „Störenfriede“ und „Unruhestifter“ beschimpft und je nach Zeitalter und Mode gefoltert, versklavt, ermordet, verhaftet, diffamiert oder sonst wie kalt gestellt.

Der wirklich rational denkende Mensch muss sich daher immer zweimal fragen, was gespielt werden soll, wenn er gebeten wird, seine Zeit, sein Geld, seine Talente, sein Leben oder auch nur seine Wählerstimme einer bestimmten Sache (Religion, Ideologie, Führer, Land, Gesellschaft) zur Verfügung zu stellen. Was so viel heißt wie zu opfern...

Wer aber eine Sache in Frage stellt, macht sich bei „denen da oben“ unbeliebt. Er ist eine Bedrohung für die bestehende Ordnung und vor allem für diejenigen, die aus der bestehenden Ordnung ihre Vorteile ziehen.

Die Folge:

Kreative Kräfte, die die Welt zum Positiven verändern könnten, werden abgeschnitten aus Angst, Machtpositionen aufgeben zu müssen.

Die größten Fanatiker werden zu Führern berufen. Beispiel Deutschland: Eine Nation mit außergewöhnlichem intellektuellen und technischen Potenzial lässt sich in einen Wahn von blonder, blauäugiger Überlegenheit führen – von einem kleinen Mann ohne festem Beruf und mit nicht ganz eindeutiger Herkunft und Sexualität, der mehr an einen Zuhälter vom Balkan erinnert als an einen arischen Führer...

Schauen Sie sich noch einmal Hitler-Fotos an: Steht der „Führer“ nicht im krassen Gegensatz zu seinem Ideal? Hätte er sich nicht selber verfolgen müssen? Aber trotzdem gehorchte ihm die Masse – weil sie nicht nachdachte oder nachdenken wollte (was ja bequemer ist, schließlich nickt es sich mit leerem Kopf leichter)!

Selbst der Begriff „Freiheit“ hat sich in den letzten 100, und davon ganz besonders in den letzten 20 Jahren verändert. Früher war Freiheit, was nicht verboten war. Heute ist Freiheit, was das Gesetz gerade noch erlaubt. Und das wird ungebremst von Jahr zu Jahr weniger.

Am besten lässt sich dies beweisen an den USA, dem einstigen „Land of the Free“, dem Ziel von Abermillionen Freiheitsliebenden und Verfolgten. Heute sind seine Bürger umzingelt von Gesetzen, Verordnungen, Bestimmungen usw. In manchen Staaten ist sogar Oralverkehr verboten – unter Eheleuten versteht sich...

Oder: Während in Deutschland Aktiengewinne wenigstens nach einem Jahr steuerfrei sind, muss man in den USA generell alle Gewinne versteuern...

Nach dem 11. September hat der Schnüffel- und Kontroll-Wahnsinn in den Staaten und weltweit erst recht einen Schub bekommen. Vielen Politikern kam diese menschliche Tragödie sogar sehr gelegen, haben sie doch nun ein Deckmäntelchen der Legitimation für ihre Big-Brother-Gesetze.

Nein, es ist überhaupt nicht unmoralisch, sein Geburtsland zu verlassen und sich nach einem besseren umzusehen, da können sie sagen, was sie wollen, die Politiker. So wie diese sich die Partei aussuchen, die ihnen als politische Heimat am angenehmsten ist, so hat auch jeder Mensch das Recht, sich das Land als Heimat zu nehmen, das ihm am meisten Vorteile bietet.

So wie jeder frei ist, mit dem Beruf Geld zu verdienen, den er mag, so ist jeder auch frei, dort Geld zu verdienen, wo er will. Demzufolge kann jeder auch da leben, wo er möchte. Was ist daran unmoralisch? Erst haben uns die Politikerväter die Freizügigkeit in Europa (und weltweit) ermöglicht, nun wollen uns deren Söhne sie uns wieder verbieten?

[image: ]
Unmoralisch ist die Scheinheiligkeit unserer Politiker, die uns ein schlechtes Gewissen einreden wollen, indem sie sinngemäß sagen: Dieses Land hat Euch so viel gegeben, erweist euch nicht als undankbar. In Wahrheit geht es ihnen ums Geld, wie z.B. die Steuerspar-Kritik vom damaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück an Franz Beckenbauer und Michael Schumacher zeigt! Man hat Angst, dass Intelligenz und Kapital abwandern und Steuereinnahmen fehlen.

Zurzeit kehren jährlich schon etwa 150.000 Deutsche ihrem Land den Rücken und wandern aus. Hoffentlich tun dies noch viele mehr, damit die, die über uns bestimmen und uns so unverschämt ausnehmen, endlich umdenken und wieder lebenswertere Bedingungen schaffen!

Wie analysierte H. Wilbright richtig
[1]
: Dieser Staat...


	
sorgt in erster Linie für sich selbst,



	
reguliert alles und jeden,



	
duldet keine Abweichler,



	
möchte überall Einfluss gewinnen,



	
kostet eine Menge Geld,



	
finanziert sich über neue Belastungen für die Bürger,



	
wächst automatisch,



	
erfindet immer neue Aufgaben für sich und



	
ist legal kaum zu stoppen.





Und das alles auf Ihre Kosten? Lassen Sie sich nicht irre machen: Aus dem Alltag sind Sie gewohnt, Angebote einzuholen, Preise und Konditionen zu vergleichen. Warum soll das nicht mehr erlaubt sein, wenn es um Ihr Wichtigstes geht – Ihr LEBEN? Sie wissen nicht, wie alt Sie werden. Ist auch egal, denn es ist nicht entscheidend, dem Leben möglichst viele Jahre hinzuzufügen, sondern den Jahren möglichst viel Leben zu geben!

Wenn Ihnen die obigen Gedanken bereits negativ aufgestoßen sind und Sie froh sind, hohe Steuern zahlen zu dürfen, nur um dazu zu gehören, wenn Sie kein „Störenfried“ sein wollen, wenn Sie Autoritäten brauchen, die Ihnen vorschreiben, was richtig und was falsch ist, und Sie sich nicht zutrauen, diese Entscheidungen selbst zu treffen, dann legen Sie diesen Report gleich wieder aus der Hand; er ist nichts für Sie. Oder geben Sie ihn jemand, der ihn zu schätzen weiß.

Alle Tipps und Tricks werden keinen Wert für Sie haben, denn sie sind weder üblich noch folgen sie der Meinung der Tagesschau. Sie sind ungewöhnlich und unkonventionell und öffnen unter Umständen eine Tür zu einer anderen Lebensperspektive, zu einem neuen Leben. Diese Tür wird sich nicht wieder schließen lassen.

Wenn obige Gedanken aber auch nur annähernd Ihre eigenen Erkenntnisse reflektieren, lesen Sie weiter. Es gibt zahllose Möglichkeiten, jedes Problem zu lösen.

Wie definierte einst Hugo Grotius:
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Wenn das auch Ihr
 Wahlspruch ist, dann sollten Sie weiterblättern, denn Ihre Sehnsucht kann gestillt werden:

Wir verraten Ihnen, wie auch Sie Ihre vollkommene wirtschaftliche und persönliche Freiheit und Immunität erhalten und sogar noch Ihr Einkommen um ca. 100 Prozent steigern!

HEINRICH VON CANSTATT

ROLAND BENN



Höchstinteressant: Prominente mit ausgewanderten deutschen Vorfahren



Die Aufzählung und Beschreibung von ausländischen Prominenten, Stars, Künstlern, Sportlern usw., die auf ausgewanderte deutsche Vorfahren zurückgehen, würde alleine ein ganzes Buch füllen. Deshalb beschränke ich mich hier auf ein paar amerikanische Paradebeispiele:


	

Astor
, Johann Jakob (1763-1848) – Handel mit Pelzen und Immobilien, Begründer der Astor-Familie (Walldorf Astoria Hotel, Stifter der New Yorker Stadtbibliothek)



	

Boeing
, William E. (1881-1956) – Flugzeugkonstrukteur



	

Bullock
, Sandra (*1964) - Filmschauspielerin



	

Chrysler
, Walter (1875-1940) – Gründer der Chrysler Corporation (Luxus-Automobile)



	

Day
, Doris (*1924) – Filmschauspielerin und Sängerin



	

DiCaprio
, Leonardo (*1974) – Filmschauspieler



	

Disney
, Walt (1901-1966) – Grafiker (Erfinder von Mickey Maus usw.), Unternehmer



	

Gable
, Clark (1901-1960) – Filmschauspieler



	

Guggenheim
, Simon (1867-1941-) – stiftete das berühmte gleichnamige Kunstmuseum in New York



	

Heinz
, Henry John (1844-1919) – Gründer des weltgrößten Ketchup-Herstellers Heinz (kommt aus dem gleichen pfälzischen Dorf wie Donald Trumps Vorfahren)



	

Hershey
, Milton S. (1857-1945) – Gründer der Hershey Chocolate Company



	

Kissinger
, Henry (*1923) – US-Politiker, Außenminister, Friedensnobelpreisträger



	

Presley
, Elvis (1935-1977) – Sänger und Rock’n’Roll Idol



	

Nolte
, Nick (*1941) – Filmschauspieler



	

Rumsfeld
, Donald (*1932) – US-Politiker, Außenminister



	

Trump,
 Donald (*1946) – Unternehmer und Milliardär (kommt aus dem gleichen pfälzischen Dorf wie Henry John Heinz’ Vorfahren)



	

von Braun
, Wernher (1912-1977) – Raketentechniker, Pionier der Weltraumfahrt



	

Willis
, Bruce (*1955) - Filmschauspieler





(Quelle: Wikipedia)

Nach einer Allensbach-Umfrage kann sich jeder fünfte Deutsche vorstellen auszuwandern. Das sind immerhin rund 16 Millionen Bundesbürger!


I.

GRUNDLAGEN
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Wie Sie alle Zwänge für immer loswerden



Wenn Sie endlich frei sein, d.h. ohne Zwänge leben wollen, die Ihnen von Autoritäten, Religionen oder anderen Machtgierigen aufgedrückt werden, dann müssen Sie zunächst erkennen, woher das Übel überhaupt kommt:

1. Gesellschaftliche Zwänge

Jede Form von gesellschaftlichem Zwang können Sie ganz einfach umgehen, indem Sie die jeweilige Gruppe verlassen. Wenn Ihnen die durch Geburt „geerbte“ Kirche und Religion nichts bringen, dann treten Sie aus oder wechseln Sie zu einer, die Ihnen mehr zusagt. Das Gleiche trifft auf jegliche anderen Mitgliedschaften zu: Partei, Gewerkschaft, Versicherung, Verein oder Bücherclub – kündigen Sie zum nächstmöglichen Termin.

Wirklich frei ist allerdings nur derjenige, der nicht eine Abhängigkeit gegen eine neue eintauscht!

Auf dem Dorf sind Sie zu sehr „unter Aufsicht“ von Familie und Nachbarn und können nicht tun und lassen, was Sie wollen? Dann ziehen Sie um in die Großstadt.

Wie mit Institutionen können Sie auch mit Nationen verfahren: Ist Ihnen Deutschland zu bürokratisiert, zu konservativ, zu hektisch, zu kalt oder zu unfreundlich? Dann suchen Sie sich ein neues Heimatland, das Ihrer Mentalität entspricht.

2. Finanzielle Zwänge

Wenn Sie von Schulden geplagt werden, können Sie diese auf einen Schlag loswerden. Je nach Bedarf gibt es hier eine ganze Reihe von Lösungen, vom Offenbarungseid bis hin zu einer neuen Identität. Sie alle sind explizit beschrieben in dem
 Standardwerk für Schuldenproblemlösungen: „Der Schulden-K.O.“ (siehe http://www.benn-verlag.com/sko/index.html
).

Bestehendes Vermögen kann so abgesichert werden, dass weder Gläubiger noch Neider (von der Ex bis zum Finanzamt) Zugriff haben. Selbstverständlich müssen hier die jeweils gültigen Gesetze beachtet werden, illegale Handlungen schließen wir in jedem Fall aus. Denn wer illegal handelt, schadet sich, wie zahlreiche Beispiele immer wieder zeigen, im Endeffekt nur selber.


3. Steuerliche Zwänge

Sie können Ihre Geschäfte steuerfrei und wenn Sie wollen sogar anonym abwickeln. Steuerfreiheit bedeutet für Mitteleuropäer, dass ihre Gewinne sofort um ca. 100% steigen.

4. Staatsbürgerliche Pflichten

Wenn Sie Probleme als Staatsbürger in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben, weil Ihnen ein Ex-Ehepartner mit Hilfe des Staates den letzten Cent aussaugt, der Staat Sie unschuldig verfolgt oder Sie einfach nicht von einem Staat alleine abhängig sein wollen, der von Ihnen alles fordert, aber immer weniger bietet, entledigen Sie sich Ihrer Staatsbürgerschaft. Wenn Sie das nicht möchten, verlassen Sie zumindest den Rechtsbereich, also das Land. Wenn Sie nicht mehr Bürger eines bestimmten Staates sind bzw. sich in diesem Staat nicht mehr aufhalten, kann Sie dieser auch nicht mehr kontrollieren oder einschränken.

5. Juristische Zwänge

Ihnen droht ein gerichtliches Verfahren (Konkurs, Scheidung etc.), das Sie finanziell ruinieren könnte – kein Problem: Sie können in der Regel immer nur in einer bestimmten Jurisdiktion (Rechtsbereich) verklagt werden. Wenn Sie diese aber verlassen und Ihr Vermögen mitnehmen, können die Gerichte beschließen, was sie wollen, es hat keine Konsequenzen für Sie.

Beispiel:

Ein deutsches Unterhaltsurteil in einem Scheidungsverfahren kann schon z.B. in der Schweiz nicht mehr vollstreckt werden. Lässt z.B. Ihre Ex Ihr Gehalt pfänden, funktioniert das nur in Deutschland. Arbeiten und verdienen Sie aber beispielsweise in der Schweiz, ist zur Pfändung ein Gerichtsbeschluss eines schweizer Gerichtes erforderlich.

Oder: Steuerliche Probleme. Auch hier kann nur in Deutschland gegen Sie vorgegangen werden, wenn Sie in Deutschland steuerpflichtig sind. Wenn Sie sich z.B. in Belgien aufhalten, werden Sie, sogar wegen Steuerhinterziehung in Deutschland, nicht ausgeliefert.



So verschwindet man spurlos



Wohl jeder von uns hat selber schon mindestens einmal den Wunsch gehabt, am liebsten einfach alles hinzuschmeißen und ein ganz neues Leben anzufangen. Der eine kann seine Alte nicht mehr sehen, der andere seinen Chef. Wieder andere werden von Gläubigern bedrängt oder maßlosen Kunden. Und wir alle möchten raffgierigen Finanzbeamten, selbstgerechten Politikern und miesem Wetter für immer aus dem Weg gehen.

Die Anlässe für derlei Gedanken sind vielfältig, dagegen lassen sich die Gründe für die Nicht-Realisierung und vor allem das Scheitern auf einen einfachen Nenner bringen: Es mangelte an der gründlichen Vorbereitung!

Ohne planvolle Überlegung aber keine dauerhafte Freiheit von Altlasten. Wie verwischt nun man nachhaltig seine Spuren?

Wer nicht mehr mit seiner Vergangenheit behelligt werden möchte, muss Nachforschungen effektiv vereiteln. Während Kriminelle von speziell ausgebildeten Kriminalbeamten, den sog. Zielfahndern, verfolgt und aufgespürt werden können (was wir begrüßen), werden auf Nicht-Kriminelle oft Privatdetektive bzw. sog. Skip Tracer angesetzt.

Amtliche Ermittler sind oft erfolgreich, weil ihnen andere Behörden Amtshilfe leisten und weil ihnen umfangreiche technische und teilweise auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Private Ermittler haben nicht diesen Apparat zur Verfügung und kommen doch häufig ans Ziel, weil sie sich nicht ganz so streng an gesetzliche Vorschriften halten. Ob Datenklau, Telefonüberwachung, Bedrohung oder andere unfeine Maßnahmen, private Skip Tracer schrecken vor nichts zurück, wenn sie damit ans Ziel kommen können.

So gehen Detektive vor

Private Ermittler arbeiten nicht anders als ihre amtlichen Vorbilder – sie erstellen zunächst einmal ein Profil des Gesuchten. Über Fragen wie,


	
wer sind seine Verwandten, Freunde, Geschäftspartner?



	
welche Gewohnheiten, Hobbys, Schwächen usw. hat er?



	
welche Auslandsverbindungen und Reisen gab es?





entsteht ein ziemlich klares Bild über Persönlichkeit und Charakter der betreffenden Person. Irgendeine Schwäche oder Gewohnheit wird in der Regel zum Verhängnis.

Will jemand wirklich spurlos verschwinden, muss er über sich selber im Klaren sein und die folgenden radikalen Maßnahmen ergreifen:

1. Niemanden einweihen

Es ist so einfach: Wer nicht eingeweiht ist, kann auch nichts verraten bzw. aussagen. Sicherlich ist es zeitaufwändiger, sich alle benötigten Informationen selbst zu beschaffen, alles Erforderliche selbst in die Wege zu leiten, aber es lohnt sich. Denn einer der wichtigsten Ansatzpunkte eines jeden Ermittlers bringt keine Erkenntnisse: Alle Befragten (Ex-Partner, Verwandte, Freunde, Mitarbeiter, Dienstleister usw.) wissen nichts.

Bei allen Vorbereitungen muss man allerdings behutsam vorgehen, damit keiner merkt, dass „etwas im Busch ist“. In dieser Phase sollten alte Gewohnheiten möglichst unverändert bleiben. Wenn einer plötzlich Spanisch lernt oder alle Versicherungen kündigt, erregt das auch bei Angehörigen Verdacht.

Wo immer auch Auskünfte eingeholt werden, muss das stets anonym erfolgen. Das Internet ist eine schier unerschöpfliche Quelle für Informationen aller Art. Ämter sollten nur telefonisch kontaktiert werden – unter Pseudonym und von einem öffentlichen Apparat aus (damit der Angerufene die private/geschäftliche Telefonnummer nicht im Display sieht bzw. keine angerufene Nummer auf einer Telefonrechnung erscheint). Wenn dennoch ein Spezialist, z.B. ein Steuerberater oder Anwalt, persönlich aufgesucht werden muss, dann möglichst weit entfernt, wobei das Honorar an Ort und Stelle bar bezahlt wird.

Alle gesammelten Informationen sind am besten im eigenen Kopf gespeichert. Auch gelöschte Dateien können Fachleute ruckzuck wieder sichtbar machen. Und schriftliche Unterlagen sind schon oft den falschen Personen in die Hände fallen.

2. Alle Kontakte abbrechen

Ist es bereits schwierig, niemanden über längere Zeit in den Plan einzuweihen, so ist es noch schwieriger, nach dessen Verwirklichung alle Brücken hinter sich abzubrechen – und zwar für immer. Wer wirklich spurlos verschwinden will, kommt um diesen radikalen Schritt nicht herum. Jede Kontaktaufnahme, selbst eine einzige, zum alten Personenkreis kann fatale Folgen haben.

Auch wenn Heimweh oder Sehnsucht nach vertrauten Menschen noch so sehr schmerzen, es darf nicht sein! Besser eine neue Geliebte suchen, als eine alte wieder aufwärmen. Denn Telefonate können abgehört, Briefe abgefangen, E-Mails mitgelesen und Personen beschattet werden.

Ein uralter, aber immer noch sehr effektiver Trick, das Versteck einer Person zu ermitteln, ist dieser: Verwandte und Bekannte der gesuchten Person werden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angerufen, wobei die freudige Mitteilung über einen unerwarteten kleinen Geldsegen gemacht wird. Die Vorwände sind mannigfach: Das kann ein Gewinn in einem Preisausschreiben sein, das Finanzamt mit einer Steuerrückerstattung oder die Rentenversicherung, die überzahlte Beiträge zurückzahlen möchte. Damit das Geld ausgezahlt werden kann, bittet man um die Adresse, um einen Scheck schicken zu können oder wenigstens um die Bankverbindung...

Man soll nicht glauben, wie viele konspirative Kontaktpersonen darauf schon reingefallen sind.

3. Gewohnheiten ändern

Auch dieser Punkt ist nicht einfach umzusetzen. Mark Twain hat zwar mal gesagt, mit dem Rauchen aufzuhören, sei gar nicht so schwer. Er habe es schon hundert Mal getan... Aber es geht um mehr als das eine oder andere Laster und es muss ernsthafter durchgezogen werden als irgendwelche Silvester-Vorsätze.

Neben schlechten Angewohnheiten müssen auch Hobbys, Einkaufsquellen, Lieblingsautos, bevorzugter Frauentyp oder Länder-Affinitäten geändert werden. Die Fahnder wissen sonst sehr schnell, in welchen Winkeln der Erde sie zu suchen haben.

Manche Verschollene bestellen z.B. weiter ihre Delikatessen, ihre Bücher oder ihre Schuhe beim angestammten Onlinehändler. Doch deren Datenbanken können gehackt werden und schon ist die neue Lieferadresse bekannt.

Wer keine Allerweltshobbys hat, sondern dem Ferrarifahren, Golfen oder Roulettespielen nicht absagt, kreist die Lokalitäten automatisch ein, an denen er wiedererkannt werden kann, besonders, wenn man sich nun dort niederlässt, wo man vorher immer Urlaub gemacht hat.

Um Nachforschungen permanent ins Leere laufen zu lassen, muss man konsequent eine Zeitlang das Gegenteil vom bisher Gewohnten machen. Denn wenn ständig keinerlei Hinweise über den Aufenthaltsort der Zielperson ermittelt werden können, geben die Nachsteller bald auf, da nichts als Kosten entstehen.

Was noch geändert werden sollte:


	
Bankverbindung



	
Kreditkarte



	
Reisebüro



	
Mobiltelefon



	
Krankenversicherung



	
Haarschnitt



	
Garderobe



	
Medikamente





4. Falsche Spuren legen

Wer online eingekauft hat, hat im Internet auch Spuren hinterlassen: Name, Adresse, Email-Account, Einkaufsgewohnheiten usw. Keiner kann sicher sein, dass seine Daten nicht weitergegeben wurden. Es ist sogar wahrscheinlich, wenn es sich um gewisse ausländische Onlinehändler handelt. Diese Daten können von Skip Tracern natürlich genauso erworben werden, wenn man sich nach dem Untertauchen weiterhin Waren zuschicken lässt. Oder Daten werden von Hackern gestohlen. Der weitsichtig Vorausplanende ändert seine Daten rechtzeitig, d.h. schon lange vor dem Untertauchen, um falsche Fährten zu legen. Er verwendet dabei keine Fantasie-, sondern reale Adressen, unter denen er aber nicht vorhanden ist. Das Gleiche gilt für Katalog-Versandhändler.

Nicht nur von Onlineshops sollte man sich verabschieden, sondern auch von Blogs und Diskussionsforen aller Art. Ebenso sollte man nicht Hilfe im Netz suchen zu gesundheitlichen und anderen Problemen.

Irgendwelche ausländische Telefon- oder Faxnummern, die nach dem Abgang auf der letzten Telefonrechnung erscheinen, sind sehr geeignet, Schnüffler in die falsche Richtung zu schicken. Die Nummer eines Hotels in Rio oder die der deutschen Botschaft in der DomRep lassen Ermittler vermuten, dass man sich dort aufhält.

Man kann auch seine alte Kreditkarte mit einem kleinen Guthaben an einen Ausländer verschenken. Es entsteht dann der Eindruck, dass man sich dort aufhält.

Sehr eindrucksvoll ist die Nutzung eines so genannten Postkarten Service, der auch eigenhändig geschriebene Ansichtskarten weltweit verschickt, so dass jeder glaubt, dass der Sender sich dort aufhält. Diese Dienstleistung ist mit ca. 10 Euro erschwinglich. Kontaktbeispiel:


www.worldtrip.de/Weltreise-Service/Postkarten-Service/postkarten-service.html



www.alibi-profi.com/index.php?action=postkarten


Was sonst noch wichtig ist


	
Bar bezahlen



	
Mit wenig Gepäck reisen (größere Mobilität)



	
Keine Fahrzeuge mieten, sondern öffentliche Verkehrsmittel benutzen



	
Keine Versicherungen abschließen



	
Keine Immobilien kaufen (Grundbucheintrag!)



	
Wohnungsmietverträge per Handschlag mit Bar-Vorauskasse



	
Keine Anschaffung von Hausrat (größere Mobilität)



	
Keine Festnetznummer beantragen, öffentliche Fernsprecher nutzen



	
Keinen Internetanschluss beantragen, sondern Internet Cafes



	
Prepaid-Telefonkarten nutzen



	
SIM-Karte öfter mal wechseln



	
Nicht sich anrufen lassen, sondern selber anrufen





Neue Konten werden im Ausland beantragt, nicht in Deutschland, wo es kein Bankgeheimnis mehr gibt, seit die Institute alle Konten und deren Inhaber an die BaFin (Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht) melden müssen. Banken in der EU sind auch zu meiden, da es seit 1.1.2016 den automatischen Informationsaustausch gibt, bei dem sich alle EU-Mitgliedsstaaten gegenseitig über Kontostände, Zinsen, Dividenden usw. informieren.

Ein neues Konto wird nicht per Überweisung von einem bestehenden Konto gefüllt, sondern nur mit Bargeld.

Hinter neu gegründeten Auslandsfirmen kann man sich hervorragend verstecken. Wie man diese auch anonym einrichten kann, ist an entsprechenden Stellen in diesem Werk beschrieben. Eine solche Firma kann selbstverständlich Konten und Kreditkarten besitzen, was eine weitere Verschleierung darstellt.

Auch wenn die Aussicht auf Freiflüge sehr verlockend sind: Es sollten keine Bonusmeilen gesammelt werden, denn hier müssten ja wieder Daten gespeichert werden. Wenn diese in die falschen Hände fallen, ist der Aufenthaltsort leicht zu bestimmen.

Nochmals: Wenn es um Gefühle geht, werden die meisten Fehler gemacht. Erfolgreiche Abtaucher auferlegen sich selbst Kontaktsperren zu früheren Beziehungen und verdeutlichen sich, dass sie jetzt Millionen Alternativen haben.

Neue Identität?

Manche Zeitgenossen machen einen noch radikaleren Schritt, lassen auch ihren alten Namen in der Vergangenheit zurück und legen sich einen neuen zu. Zumindest aber eine neue Staatsbürgerschaft. Auch hierfür finden Sie ausreichend Informationen in diesem Buch.

Andere sind sogar mit ihrem Gesicht nicht mehr zufrieden und lassen sich neu stylen. All dies können sehr wirksame Maßnahmen sein, wirklich nicht mehr gefunden zu werden. Wenn allerdings bereits Fingerabdrücke oder DNA-Proben vorhanden sind, nützt auch das teuerste Face Lifting nichts und eine Identifikation kann trotzdem erfolgen.

Hier können Sie sich kostenfrei noch eingehender über die Arbeit von Skip Tracern informieren (Englisch-Kenntnisse vorausgesetzt):

Skip Trace Portal


http://www.pimall.com/nais/SKIPTRACE.HTM


(Hier finden Sie zahlreiche Links zu weiteren Infos über Skiptracing, Bücher zum Thema, Rechercheseiten)


Der GRATIS-Kredit

= das Darlehen, das sich selbst tilgt:


http://www.benn-verlag.com/gkeb/






Plätze, an denen man nicht oder nur schwer aufgefunden werden kann



Das Baju-Gebiet in Kolumbien

Autor Ben Wood beschreibt in seinem „Offshore Report“ (erhältlich ebenfalls im Rainer Bloch Verlag, www.blochverlag.de
) diese wenig bekannte Region:

„In der Regel flieht der gemeine Bürger vor der Staatsmacht. Nun hat die internationale Zusammenarbeit der Nationen aber die Eigenschaft, dass man bei Kontrollen rasch aufgegriffen wird, d.h. irgendwann kommt es zum unvermeidlichen Zusammentreffen mit den Vertretern der Behörden. Genau dies ist im Gebiet der Baju Indianer in Kolumbien nicht möglich. Dort leben die Bewohner als Bauern friedlich und halten die Stammestraditionen hoch. Fremde werden in der Regel freundlich aufgenommen, wenn Respekt gegenüber den Bewohnern vorhanden ist.

Noch etwas: Die Frauen haben das Sagen. Deshalb werden Konflikte untereinander auch im gegenseitigen Einverständnis geregelt. Doch Vorsicht: Die Männer tragen Waffen!

Die einzigartige Eigenschaft des Gebietes ist seine Abgeschiedenheit von jeglicher Staatsmacht. Die kolumbianische Polizei war noch nie in diesem Gebiet tätig und wird es auch in Zukunft nicht sein, da die Ältesten des Stammes eine Vereinbarung mit dem Staat haben: Ihr Gebiet ist praktisch ein Staat im Staat, in dem Behörden Kolumbiens nichts zu sagen haben. Dies gilt selbstverständlich auch für andere Staaten. Niemand hegt Ambitionen vor Ort, weil das Gebiet keine wertvollen Ressourcen zu bieten hat. Man lebt von der Landwirtschaft.

Es handelt sich um eine Region im äußersten Nordosten des Landes, die an den Atlantik grenzt. Das Meer bringt stets eine frische Brise, so dass es nicht zu heiß wird. Man arbeitet auf dem Feld, gewinnt aus dem Meer Salz, das dann auf den nahen Märkten verkauft wird. Selbstverständlich wird niemand reich, doch die Gemeinschaft der Leute ist wie ein Schutz, der jedem zuteil wird. Alle werden von den Einnahmen der Familien versorgt. Alles wird geteilt und man lässt die Leute in Ruhe.

[image: ]
Die Bewohner sind eigentlich keine Indianer, sondern Nachfahren der Sklaven, die von den Spaniern verschleppt wurden, um die Felder der Eroberer zu bestellen. Diese Nachfahren haben sich aus der Umklammerung gelöst und führen nun ihr eigenes Leben ohne ihre ehemaligen Peiniger.

Wie kommt man in das Gebiet? Nach der Ankunft in Kolumbien sollte man sich einen einheimischen Führer suchen, der sich im Land auskennt. Die Fahrt kann zunächst mit Autos erfolgen, doch später muss man auf Boote umsteigen. Sobald man an der Grenze zum Baju Gebiet angekommen ist, nimmt man mit den Ältesten und Frauen Kontakt auf, trägt seine Wünsche vor und verteilt Geschenke (ideal: Schmuck, Perlenketten; Imitate genügen natürlich). Mit diesem Schmuck kann man ein Stück Land erhalten, das man von nun an bestellt. Es ist ein einfaches, aber auch unkompliziertes Leben.

Achtung: Man muss unbedingt mit den Leuten verhandeln und darf unter keinen Umständen ohne Erlaubnis das Gebiet betreten. Solche Fälle enden leicht mit dem Tod. Eindringlinge werden ohne Warnung erschossen! So ergeht es Kolumbianern und Ausländern, die den Leuten keinen Respekt entgegenbringen. Deshalb: Man muss mit den Familien, den Frauen, die ihre herrschende Hand über das Gebiet halten, sprechen, dann gibt es keine Probleme. Spanisch wird verstanden und gesprochen, mit Englisch kommt man nicht weit.

Was passiert nun, wenn jemand hinter einem her ist? Die Antwort ist leicht: Nichts! Niemand wird sich in dieses Gebiet trauen, um einen Bewohner herauszuholen. Als Teil einer Gemeinschaft der Baju wird man vor fremdem Einfluss und Personen geschützt. Sollte sich jemand unbefugt nähern (etwa ein privater Ermittler), wird diese Person mit vollem Recht des Stammes liquidiert und niemand in der zivilisierten Welt hört etwas davon. Die Person ist dann einfach verschwunden.

Wenn also jemand Ihrer habhaft werden soll, muss dieser Mann eine ganze Armee mitbringen und selbst dann wird es ihm kaum gelingen, Sie aus dem Gebiet herauszuholen, denn die Baju kennen ihr Land sozusagen wie die Westentasche. Der Stamm ist gut bewaffnet (in jedem Haushalt gibt es mehrere Schusswaffen, Pistolen, MPs, Gewehre, ausreichend Munition). Die Männer zögern nicht, Eindringlinge sofort zu erschießen.

Auf diese Weise halten sie ihr Gebiet sauber: Es gibt keine Drogenhändler und sonstige Kriminelle dort. Jeder ernsthafte Bewohner, der sich in die Gemeinschaft einfügt und sein Land bestellt, hat nichts zu befürchten. Streitigkeiten in der Nachbarschaft werden durch Anruf der Ältesten gelöst. In der Regel wird dann ein tragbarer Kompromiss gefunden.

Ergo: Niemand wird einen dort finden oder herausholen, es sei denn, ein Spezialkommando der CIA ist hinter der Person her. Man hat seine Ruhe und kann in (eingeschränkter) Freiheit leben. Wer will, darf das Gebiet natürlich auch wieder verlassen.“

Argentinien/Brasilien

Die Grenzregion zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay ist auch so ein Gebiet, in das sich keine Staatsmacht traut. Die Leute verwalten sich hier quasi selbst. Doch Vorsicht: Es befinden sich hier viele zwielichtige Gestalten.

Nordzypern

Sicherlich interessanter, angenehmer und näher als die vorgenannten, etwas obskuren Weltgegenden ist der nördliche, türkische Teil der Mittelmeerinsel. 340 Sonnentage im Jahr, die Lebenshaltungskosten bei einem Drittel unserer Preise – und doch recht unbekannt: Nordzypern.

Der Grund: Das vom griechischen Süden (der ja inzwischen auch zum Euroland gehört) getrennte Gebiet kann nur mit einem Zwischenstopp in der Türkei angeflogen werden. Die Türkei ist auch das einzige Land der Welt, das dieses Staatsgebilde bisher anerkannt hat, obwohl es schon seit 1974 besteht, als türkische Truppen innenpolitische Spannungen für eine Invasion nutzten. Jene fehlende politische Anerkennung, macht Nordzypern zu einem ungemein sicheren Aufenthaltsort, wobei es dennoch nicht an Annehmlichkeiten fehlt:

Im Vergleich zur beliebten, weil günstigen Türkei ist Nordzypern geradezu ein Schnäppchen. Die Preise für Wohnen, Essen, Trinken, Eintrittsgelder etc. sind ausgesprochen niedrig. Zudem sind die Bedingungen hier, wie man sie sich wünscht: Besucher sind noch Gäste und werden nicht routiniert "abserviert". Statt Schnitzelbuden gibt's einheimische Kost, und am Strand tritt man sich nicht auf die Füße. Kein Wunder also, dass Nordzypern gerne von britischen Yachten und Tauchsportlern angelaufen wird sowie von Urlaubern mit Anspruch auf gepflegte Strände und sauberes Wasser. Reiseinfos:


www.nordzypern-touristik.de


Meere

Ein anderer guter Ort zum Untertauchen ist das Meer, auch oberhalb der Wasseroberfläche. Ein Holländer hat mich darauf gebracht. Sein ganzer Stolz ist eine 9-Meter-Yacht, die er Anfang der 90er Jahre günstig erstanden, repariert, hochseetüchtig und für seine Bedürfnisse zurecht gemacht hat. Seitdem ist er in der Inselwelt Südostasien unterwegs, meist in den Archipelen der Philippinen (7107 Inseln) und Indonesiens (über 12.000 Inseln), sowie in malaysischen und thailändischen Gewässern. Andere sollen denselben Lebensstil in der Karibik und in der griechischen Inselwelt praktizieren.

Ständig nimmt er Ortswechsel vor. Wenn es ihm irgendwo gefällt, bleibt er ein paar Tage. Aber länger als zwei, drei Wochen hält es ihn selten, dann muss er wieder hinaus. Wohin, weiß keiner. Ab und zu läuft er einen Hafen an, um mit seiner Kreditkarte Geld abzuheben und Vorräte zu bunkern (manchmal versorgt er sich auch auf einer unbewohnten Insel), Fleisch isst er kaum, denn seinen Proteinbedarf deckt er fangfrisch im Meer. Diesel braucht er selten, meist nur im Notfall, denn Windenergie ist gratis (Einhandsegelyacht).

Hin und wieder verdient sich dieser fliegende Holländer auch ein paar Dollar, indem er Touristen und Abenteurer mitnimmt.

Großstädte dürfen in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen. Millionen illegal in die USA eingewanderte Mexikaner dürften Ihnen das bestätigen.

Auf den Philippinen, wo ich schon mehrere Jahre zugebracht habe (allerdings immer legal mit Visumverlängerung und Residence Permit), scheint ein unbehelligter Aufenthalt auch möglich. In den vergangenen 14 Jahren hat mich nicht ein einziges Mal ein Uniformierter nach Identifikationspapieren gefragt.

Im Unterschied dazu steht Kuba. Ein mir bekannter Deutscher, der dort ein Haus gebaut hat, ist an allen möglichen Orten von Sicherheitskräften nach seinem Pass gefragt worden – und das oft mehrmals täglich. Wohlgemerkt, obwohl (oder gerade weil?) er in Begleitung seiner kubanischen Frau war. Sogar am Strand wurden sie deswegen aus dem Wasser gerufen...



Die 5-Flaggen-Strategie




als universeller und dauerhafter Problemlöser



Sei es, dass sie selber schon leidvolle Erfahrungen gemacht haben, sei es, dass sie Horror-Szenarien von vornherein vermeiden wollen – viele fragen sich, was man tun, was man besser machen kann.

Nun, das Prinzip lautet grundsätzlich:

persönliches Vermögen reduzieren – betriebliches Vermögen erhöhen

Es bietet sich an, dass ein Unternehmen, das Gewinne erwirtschaftet, neue Errungenschaften wie Fahrzeug, Haus und andere Dinge, nach denen es seinen Inhaber gelüstet, in das Firmenvermögen integriert. Auch Wertpapiere oder Reisen.

Wird mit einer ausländischen Firma operiert, z.B. einer englischen Limited oder einer spanischen GmbH, lassen die Buchführungsvorschriften sowieso mehr Freiraum zu als in Deutschland – und bieten besseren Schutz vor Nachstellungen. Doch ist bei der Gründung professionelle Hilfe angeraten, um Fehler zu vermeiden. Allseits anerkannte (auch aus eigener Erfahrung), hervorragende, weltweite Firmengründung-Services mit jahrzehntelanger Erfahrung sind u.a.:


Privacy Management Group



OCRA


Auch sollte man danach auf spezialisierte (englische, spanische usw.) Steuerberater nicht verzichten.

Das Unternehmergehalt wird auf ein bescheiden-vernünftiges Maß reduziert, um hohe Besteuerung zu vermeiden.

Die Unternehmensgewinne müssen nicht ausgeschüttet und damit versteuert, sondern können thesauriert bzw. re-investiert werden, womit sich auch die betrieblichen Steuern in Grenzen halten.

Dies ist auch die einzige legale Möglichkeit, trotz bescheidenem Einkommen einen luxuriösen Lebensstil zu pflegen.

***

Noch um einiges besser, ja das eigentliche Nonplusultra
 ist jedoch die so genannte 5-Flaggen-Strategie. Nehmen wir an, Ihre persönliche Vorgabe ist:

Sie wollen als potenzieller Aussteiger einen hohen Lebensstandard halten, sich aber von allen Zwängen befreien.

Legal werden Sie alle Fesseln und Probleme los, wenn Sie Ihr Leben wie folgt strukturieren und lokalisieren:

1. Flagge: Staatsbürgerschaft

Sie sollten eine Staatsbürgerschaft einer Nation halten, der es egal ist, was ihre Bürger außerhalb des Staatsgebietes so treiben. Auch sollte es sich um eine Nation handeln, die möglichst neutral und weltpolitisch nicht oder kaum engagiert ist.

Wenn Sie in Deutschland keine Probleme haben (z.B. unschuldig verfolgt werden), können Sie den Pass vorerst behalten, auch wenn eine zweite Staatsbürgerschaft (die von Aussteigerprofis geheim gehalten wird) immer von Vorteil ist.

2. Flagge: Wohnsitz

Ihr offizieller Wohnsitz könnte z.B. ein Steuerparadies mit erstklassigem Bankgeheimnis und guter Infrastruktur sein. Ideal: Monaco (wenn Sie es sich leisten können), Andorra, die Kanalinseln, die Schweiz, Dubai und andere.

Sie können aber auch jedes andere „normale“ Land wählen, solange die Einkünfte von Ausländern nicht besteuert werden (Näheres siehe Kapitel „So erhalten Sie einen offiziellen steuerfreien Wohnsitz“).

Auch empfehlenswert: die Schweiz. So schreibt Ben Wood in seinem „Offshore Report“ (erhältlich ebenfalls im Rainer Bloch Verlag, www.blochverlag.de
):

„...Im Kanton Tessin wird nur alle zwei Jahre versteuert. Im Kanton Zug und der unmittelbaren Nachbarschaft sind mittlerweile schon über 8.000 deutsche Ansiedler bekannt. Gerade das Ägerital ist für Einwanderer unter anderem auch aus fiskalischen Gründen gut geeignet. Die vorbildliche politische Stabilität muss nicht gesondert beschrieben werden. Lokale Repräsentanten betreuen ansiedlungswillige Ausländer hervorragend. Selbst politische Funktionsträger begleiten vermögende Neubürger persönlich, helfen bei der Standortsuche und ebnen eventuell bestehende Hindernisse. Zum Flughafen Zürich Kloten fahren Sie nur 40 Minuten. Vermögende Ansiedler können ihren Steuersatz zudem „verhandeln“ (Michael Schumacher lässt grüßen).“

Persönliche Steuersätze selbst für Multimillionäre von 5-8% sollen machbar sein!

3. Flagge: Geschäftssitz

Das ist der Ort, an dem Sie Ihre Geschäfte abwickeln. Hier machen Sie Ihr Geld. Selbstverständlich ist der Geschäftssitz nicht mit Ihrem Wohnsitz identisch (Erklärung folgt). Empfehlungen: z.B. Panama, Dubai, Hongkong. Wiederum interessant ist die Schweiz. So berichtet Ben Wood im o.a. „Offshore Report“ ebenfalls:

„Ein befreundeter Selbstständiger aus Zürich beschreibt seine Praxis mit den Steuerbehörden so:

„Ich sammle einfach alle Belege, liste Ausgaben und Einnahmen auf, lege die Einnahmen-Überschuss-Rechnung meinem Treuhänder vor, der schnell seine Unterschrift darunter platziert. Das genügt völlig! Ich kann so gut wie alles absetzen. Niemand hat je auch nur einen Bruchteil meiner Angaben geprüft!“ Das ist allgemeine Praxis in der Schweiz. Wenn nicht unglaublich dubiose Zahlen auftauchen, macht sich niemand die Mühe, etwas zu prüfen.““ Kontakt:

meinAegeri. Wirtschaftsförderung


www.meinAegeri.ch


4. Flagge: Vermögensverwaltung

Ihr Vermögen sollten Sie an einem Ort halten, der unabhängig ist von Ihrem Wohnsitz und von Ihrem Geschäftssitz sowie von der Nation, deren Staatsbürgerschaft Sie haben. Selbstverständlich muss das Bankgeheimnis stimmen und die politische Situation stabil sein. Die Infrastruktur muss erstklassig und Internet Banking möglich sein. Empfehlung hier: Schweiz, Liechtenstein, Kanalinseln, Bahamas, Panama, Dubai, Singapur, Hongkong und andere.

5. Flagge: Vergnügen

Nun, an diesem Ort halten Sie sich tatsächlich auf. Hier gibt es alles, was Sie zum Leben brauchen, was Sie inspiriert, was Sie bevorzugen. Hier sind Ihre „Spielwiesen“. Als Tourist können Sie sich in den meisten Nationen 90 respektive 180 Tage im Jahr ungestört aufhalten. Beispiele:

Natur:              Neuseeland, Chile, USA etc.

Gutes Essen:              Côte d’Azur, Italien, Hongkong etc.

Kultur:              London, Paris, Italien, New York, etc.

Klima:              Kalifornien, Florida, Kanarische Inseln, Buenos Aires etc.

Sex:              Thailand, Philippinen, DomRep, Costa Rica, Kuba, Kenia etc.

WAS BRINGT IHNEN DIESE STRUKTUR?

Ganz einfach: Sie sind frei von allen Zwängen und kaum mehr (an)greifbar. Überall werden Sie als Tourist auf der Durchreise betrachtet und von den Autoritäten in Ruhe gelassen.

AUCH INTERESSANT:

100te Klasse Sachen zum Kasse machen


http://www.jeden-tag-reicher.eu/




Nie wieder geschäftliche Probleme



Wenn es Probleme an Ihrem Geschäftssitz gibt und Sie verklagt werden, was soll’s? Das Geld (Ihr Vermögen) wird in einem anderen, unerreichbaren Rechtsbereich verwaltet und ist unantastbar (Details folgen).

Da Sie sich persönlich nicht am Geschäftssitz aufhalten, sondern z.B. gerade in Thailand am Strand liegen, greifen auch Sanktionen gegen Sie persönlich nicht (Vorladungen z.B. können nicht zugestellt werden, Haftbefehle können nicht aufgeführt werden, weil Sie gar nicht da sind).

Das Schlimmste, was passieren kann: Konkurs Ihrer Firma am Geschäftssitz. – Sie suchen sich einen neuen Ort und fangen von vorne an.


Nie wieder persönliche Probleme



Persönliche Probleme können nur an den Orten entstehen, an denen Sie sich aufhalten. Wenn z.B. eine Klage gegen Sie in Thailand eingereicht wird, reisen Sie nach Brasilien. Zitat eines Auslandsdeutschen: „Warum teure Rechtsanwälte zahlen, wenn es günstige Flugtickets gibt?“


Nie wieder steuerliche Probleme



Mit einem Wohnsitz in einem Steuerparadies entfallen Einkommens- und sonstige Steuern legal. Auch am Geschäftssitz zahlen Sie keine Steuern, da Sie über steuerbefreite Holdings schalten und walten (Details folgen).

Sollten Ihnen Fehler unterlaufen und Steuernachforderungen entstehen, können diese weder zugestellt noch vollstreckt werden. Ihr Vermögen ist sicher in z.B. Liechtenstein oder Andorra.

Wie Sie es auch drehen, Sie sind unantastbar, wirklich immun und das ohne Diplomatenpass. Sie können machen, was Sie wollen, solange Sie nicht international kriminell werden. Niemand kann Sie einschränken. Sie sind alle Zwänge los!

Und das Wichtigste:

Sie sind für und gegen alle Eventualitäten in der Zukunft abgesichert.



Die beliebtesten Auswandererländer




der Deutschen



Im letzten Jahr suchten fast 150.000 Deutsche ihr Glück im Ausland (und das sind nur diejenigen, die sich ordnungsgemäß abgemeldet haben). So viel waren es seit 1950 nicht mehr! Immer mehr Menschen finden, dass Deutschland immer weniger Vorteile bietet.

Laut Statistischem Bundesland sind die beliebtesten Länder von abwanderungswilligen Deutschen momentan:

Schweiz                            14.409

USA                            13.569

Österreich                              9.324

Polen                              9.229

Großbritannien                              9.012

Spanien                              7.317

Frankreich                              7.316

Italien                              3.435

Niederlande                              3.404

Kanada                              3.029

Keiner weiß, wie viele es in der Geschichte überhaupt gewesen sind. Aber die Zahlen allein der Deutschamerikaner geben eine Ahnung davon:

Die USA haben rund 300 Millionen Einwohner. Davon gelten 50 Millionen als deutschstämmig. In folgenden Bundesstaaten stellen deutsche Vorfahren sogar die Mehrheit:


	
Alaska



	
Colorado



	
Florida



	
Idaho



	
Illinois



	
Indiana



	
Iowa



	
Kansas



	
Michigan



	
Minnesota



	
Missouri



	
Montana



	
Nebraska



	
Nevada



	
North Dakota



	
Ohio



	
Oklahoma



	
Oregon



	
Pennsylvania (dort besonders!)



	
South Dakota



	
Washington



	
Wisconsin



	
Wyoming





(Quelle: Wikipedia)


Deutsche Siedlungen im Ausland



Deutsche sind auch im Ausland bisweilen gerne unter sich. Wer das eine (Auswandern) mit dem anderen (Landsleute) verbinden möchte, hat eine relativ große Auswahl. Die meisten deutschen Siedlungen befinden sich auf dem amerikanischen Kontinent. Besonders Argentinien, Paraguay und Brasilien haben starke deutsche Minderheiten. Namhafte Beispiele:


	
Sao Paulo (Brasilien) – beherbergt rund 1.000 deutsche Firmen!



	
Blumenau (Brasilien) – 1850 von Deutschen gegründet. Das Oktoberfest ist das zweitgrößte Volksfest Brasiliens nach dem Karneval in Rio.



	
Swakopmund (Namibia) – Zentrum der immer noch stark vertretenen deutsch-namibischen Bevölkerung.





Viele weitere deutsche Siedlungen im Ausland finden Sie unter:


http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Siedlungen_in_Lateinamerika



http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Siedlungen_in_Namibia



http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Siedlungen_in_Australien



http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Siedlungen_in_Brasilien



Die Vorteile,




Teilzeit-Auslandsdeutscher zu sein



Es gibt noch weitere Gründe, warum es vorteilhaft ist, wenigstens eine Zeitlang als Deutscher ins Ausland zu gehen, beispielsweise:


	
Man könnte wieder in den Besitz eines Führerscheins gelangen, aber ohne jegliche Auflagen.



	
Man könnte seine berufliche Qualifikation vollenden, aber ohne die Hemmnisse der deutschen Meisterprüfung.



	
Man könnte eine sogar riesige Schuldenlast loswerden, aber nicht in 6 Jahren wie in Deutschland, sondern in wenigen Monaten (Nachzulesen in: „DER SCHULDEN-K.O.“, Info auf http://www.benn-verlag.com/sko/index.html
).



	
Man könnte sich vom alten Ehejoch befreien, aber ohne Bürokratie, Wartezeit und Unterhaltsurteil (siehe dazu Kapitel „Heirats- und Scheidungsparadiese – auch per Post“)





Der eine verzweifelt fast an seinen Problemen, der andere löst sie im Handumdrehen jenseits deutscher Grenzen. Welcher von beiden wird glücklicher und erfolgreicher? Es ist eine Tatsache: Vieles, was in Deutschland nicht möglich oder sogar illegal ist, ist in anderen Ländern problemlos machbar und legal. Und die deutschen Bürokraten können nichts dagegen machen, im Gegenteil: Sie müssen oft die ausländische Rechtsprechung Zähne knirschend anerkennen, wenn das höherwertige EU-Recht es so will!

So atmen Insider wieder auf, kommen endlich zur Ruhe, haben den Kopf frei und nutzen die Chance für einen Neuanfang!!! Als EU-Bürger haben Sie diese seltene Gelegenheit. Nutzen Sie sie, damit auch Sie wie Ex-Regierungssprecher Hans „Johnny“ Klein sagen können:

[image: ]



Europäische Staaten, die bei Steuerhinterziehung nicht ausliefern



Haben Sie gewusst, dass Spanien Sie ausliefert, wenn Sie in Deutschland Steuern hinterzogen haben? Genau das ist der Grund, warum Spanien in deutschen Serienkrimis als das
 Fluchtland aufgezeigt wird, so ganz nach dem Motto: „Soll der dumme Deutsche ruhig einfluchten, wo er uns eh auf dem Silbertablett wieder zurückgereicht wird. Solange er nicht weiß, wo er wirklich sicher ist, sind wir Jungs von der Steuerfahndung doch immer im Vorteil.“

In folgenden europäischen Staaten und weiteren Gebieten sind Sie vor dem irrtümlich ausgestellten Haftbefehl nach § 370 Abgabenordnung sicher:


	
Andorra



	
Belgien



	
Griechenland



	
Italien



	
Liechtenstein



	
Malta



	
Schweiz



	
Türkei



	
Vereinigtes Königreich (Großbritannien)





inklusive Nordirland, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man – sowie folgende britische bzw. ehemals britische Gebiete:


	
Anguilla (Karibik)



	
Antigua und Barbuda (Karibik)



	
Ascension (Südatlantik)



	
Belize (Mittelamerika)



	
Bermuda (Karibik)



	
British Virgin Islands (Karibik)



	
Brunei (Südostasien)



	
Dominica (Karibik)



	
Falklandinseln (Südatlantik)



	
Hongkong (Südostasien)



	
Kiribati (Südsee/Pazifik)



	
Montserrat (Karibik)



	
Pitcairn (Südsee/Pazifik)



	
Seychellen (Indischer Ozean)



	
Solomon Islands (Südsee/Pazifik)



	
St. Helena (Südatlantik)



	
St. Kitts and Nevis (Karibik)



	
Swasiland (Afrika)



	
Togo (Afrika)



	
Turks and Caicos (Karibik)



	
Tuvalu (Südsee/Pazifik)



	
Vanuatu (Südsee/Pazifik)





Des Weiteren liefern weltweit folgende Staaten nicht wegen Steuerhinterziehung aus:


	
Australien



	
Bahamas



	
Guyana



	
Indonesien



	
Israel



	
Jamaika



	
Kamerun



	
Kanada



	
[image: ]
Kenia



	
Malawi



	
Malaysia



	
Mauritius



	
Mexiko



	
Myanmar (Burma)



	
Nigeria



	
Sambia



	
Sierra Leone



	
Tansania



	
Uganda



	
Uruguay



	
USA






►
WICHTIG!


Da sich Gesetzeslagen ändern jederzeit können, ist die Einholung verbindlicher Rechtsauskunft angeraten!!


! VORSICHT:

Teilen Sie nicht jedermann mit, wo Sie sich jeweils aufhalten. Denn es gibt ehrgeizige Staatsanwälte und manche sind bereit, Ihnen auch noch Urkundenfälschung, Konkursvergehen, Betrug und ähnliche Delikte anzuhängen. Dadurch wird aus der Steuersache eine reguläre Strafsache, was zur Folge hat, dass Sie als gewöhnlicher Krimineller nun doch vor dem Untersuchungsrichter landen und mit etwas Pech in Haft kommen – bis zur Auslieferung...

Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben 250.000 Euro Steuern hinterzogen. Das gibt sichere drei Jahre Knast. Sie befinden sich aber in Belgien und können wegen Steuerhinterziehung nicht ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft bringt also noch eine kleine Urkundenfälschung mit ins Spiel, die Sie entweder nicht begangen haben oder nicht zu beweisen ist, und wenn doch, mit einer Bewährungsstrafe endet. Das müssen Sie nur vorher durch Ihren Rechtsanwalt abchecken lassen, sonst verschwinden Sie besser nach Südamerika.

Gut, Sie stellen sich also den Behörden in Belgien und werden ausgeliefert – aber nur wegen Urkundenfälschung. Wenn Sie deswegen ausgeliefert werden, muss der die Auslieferung begehrende Staat dem ausliefernden Staat garantieren, dass nur wegen des Auslieferungsdeliktes (also Urkundenfälschung), auf keinen Fall jedoch wegen Steuerhinterziehung angeklagt und bestraft werden darf. Auf Urkundenfälschung steht im Höchstfall eine Bewährungsstrafe. Wegen der hinterzogenen Steuern kann man Sie jedoch nicht mehr belangen.

Alles gut und schön, aber Sie legen keinen Wert darauf, den Trick auszuprobieren, sagen Sie? Das können wir gut verstehen und haben ihn auch nur der Vollständigkeit halber oder für allerletzte Notfälle publiziert. Besser ist es sicherlich, sich bei größeren Beträgen direkt nach Übersee abzusetzen, bis der Fall geklärt ist und sich Ihre Unschuld herausgestellt hat.

Vor einem deutschen Haftbefehl sind Sie außerhalb Europas und der USA sicher, so lange Sie kein Drogenboss oder Massenmörder sind.

In Uruguay werden Sie z.B. nur ausgeliefert, wenn die Mindeststrafe bei 6 Jahren Haft liegt. Als Wirtschaftskrimineller (Mindeststrafe bei Betrug, Unterschlagung etc. = Geldstrafe) kann Ihnen also nichts passieren. Hier hat sich übrigens auch der flüchtige Bürgermeister von Nizza mit seinen aus der Staatskasse unterschlagenen Millionen niedergelassen und fühlt sich so sicher, dass er ganz öffentlich ein Restaurant betreibt.

Uruguay ist in jedem Fall ein besseres Fluchtland als das in Deutschland so beliebte Paraguay und dabei eine Nation mit hohem Niveau, gesunder Wirtschaft und politischer Stabilität. Uruguay wird auch die „Schweiz Südamerikas“ genannt und hat mit der Punta del Esset einen der schönsten Strände Südamerikas, an dem sich der südamerikanische Jet Set mit all seinen hübschen Mädels recht wohl fühlt!



Mit welchen Ländern überhaupt keine Auslieferungsabkommen bestehen



Zumeist sind es Steuersünder, Schuldner und Unterhaltsverpflichtete, aber auch Wehrunwillige und nicht zuletzt Kriminelle, die sich eines Tages vor die Situation gestellt sehen, aus Ihrer Heimat zu verschwinden; sozusagen als Alternative zur herkömmlichen Art der Auswanderung. Aber wohin ist dann die Frage? Wer schickt mich nicht eines Tages wieder nach Hause, womöglich gar in Handschellen? Länder, die grundsätzlich gar kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland haben, sind rar; darunter fallen Länder wie Südafrika,
 Nigeria, Venezuela, Dominikanische Republik, Taiwan
 oder Liechtenstein.
 Andorra hat mit keinem Land der Welt Auslieferungsabkommen – bis vor kurzem auch keine Steuerabkommen, aber das hat die OECD inzwischen geändert!
 Viele südamerikanische Staaten liefern nur dann aus, wenn die Straftat mit einer Mindestzahl von Jahren an Freiheitsstrafe bedroht ist.

So liefert beispielsweise Kolumbien
 nur aus, wenn für das Delikt eine Mindeststrafe von 3 Jahren angedroht wird. In Chile
 und Uruguay
 sind gar mindestens 6 Jahre erforderlich. Brasilien
 liefert stets dann nicht aus, wenn man unterhaltsberechtigte Kinder, welche brasilianische Staatsbürger sind, in Lande hat (adoptierte Kinder tun’s auch). Und aus Paraguay
 wird, wie das Beispiel Konsul Weyer belegte, keiner ausgeliefert, es sei denn, er begeht auch dort Straftaten oder fällt dem Staat zur Last.

Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass gerade die Staaten Südamerikas der sicherste Ort zum Untertauchen sind, vor allem dann, wenn man vielleicht noch eine Landestochter heiratet und/oder Kinder hat. Mit wenigen Ausnahmen werden vor allem Steuersünder von kaum einem Land ausgeliefert. Gewitzte Zeitgenossen machen es sich ganz bequem, indem sie nach Großbritannien, Irland, Kanada, Australien oder in die USA legal oder illegal einreisen, da es dort keine Meldepflicht gibt.



Internationale Rechtshilfe in Steuerstrafsachen



In Steuerstrafsachen kann Rechts- oder Amtshilfe auch in Anspruch genommen und gewährt werden unter anderem nach Maßgabe bilateraler Verträge über die Rechtshilfe in Strafsachen, sofern sich diese auch auf Steuerstrafsachen erstreckt oder diese nicht ausschließen. Vor allem aber nach Maßgabe des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1959. Nachdem die Bundesrepublik Deutschland die Ratifikationsurkunde am 2. Oktober 1976 hinterlegt hat, ist das Übereinkommen für sie am 1. Januar 1977 in Kraft getreten.

Dieses Übereinkommen löst zahlreiche bisher geltende Regelungen weitgehend ab und folgt neuen Grundsätzen, die den Rechtshilfeverkehr beschleunigen und erleichtern helfen sollen.

Das Übereinkommen legt in Artikel 1 die Grundlagen für möglichst alle Ersuchen um Mithilfe, die im Bereich der so genannten „kleinen Rechtshilfe“ in Strafsachen möglich sind. Es umfasst auch alle Maßnahmen in Ermittlungs- und Strafverfahren. Als Gegenstand eines Rechtshilfeersuchens im Rahmen der kleinen Rechtshilfe kommt vor allem die Untersuchungsverhandlung in Betracht.

Hierunter ist die Vernehmung von Beschuldigten, Zeugen und Sachverständigen, Durchsuchungen und Beschlagnahmen, die Durchführung von Ortsterminen zu verstehen. Hierunter fällt auch die denkbare Teilnahme deutscher Beamter an den erbetenen Ermittlungshandlungen. Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens erfolgt grundsätzlich nach den Formvorschriften des Rechtes des ersuchten Staates.

Gemäß Artikel 2 des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens kann
 Rechtshilfe verweigert werden, wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, welche vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalisch strafbare Handlungen angesehen werden.

Fiskalische Straftaten sind solche, die sich allein auf Tatbestände des Steuer-, Abgaben- oder Devisenrechts beziehen. Deutschland hat aber mit zahlreichen Industriestaaten Zusatzvereinbarungen getroffen, dass auch Rechtshilfe in den klassischen Fiskalsachen gewährt wird. Und zwar mit:

Argentinien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Holland, Norwegen, Österreich, Schweden, USA etc.

Zur Erinnerung soll noch einmal darauf hingewiesen werden: Selbst wenn ein Staat in Fiskalsachen keine Rechtshilfe gewährt, ist zu beachten, dass häufig neben der Steuerhinterziehung gleichzeitig ein allgemeiner Straftatbestand verwirklicht wurde. Auf diesen beruft man sich dann sehr gerne und sei er noch so eine Lappalie. Dann nämlich bleibt die Rechtshilfepflicht des ersuchten Staates bestehen. Wiederum bezogen nur auf die allgemeine Straftat. Dass hierin eine Fülle von Problemen stecken, wird einem jeden von selbst bereits deutlich geworden sein.

Einen Sonderfall stellt die Schweiz
 dar. In früherer Zeit leistete die Schweiz in Fiskalsachen keine Rechtshilfe, es sei denn, sie dienten der Entlastung des von den deutschen Behörden Verfolgten. Per 1.1.1983 ist nun aber das Schweizerische Bundesgesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (ITSG) in Kraft getreten.

Dieses Gesetz hat weit reichende strafrechtliche sowie steuerrechtliche Konsequenzen, denn jetzt ist auch die Gewährung von Rechtshilfe durch die Schweiz ermöglicht worden. Sie gewährt diese aber nur in Fällen des so genannten Abgabenbetruges. Dieser Begriff ist aber auch unter Zugrundelegung der schweizerischen Rechtsprechung sehr weit ausgelegt.

Nach schweizer Recht nämlich ist der Tatbestand des Abgabenbetruges bereits erfüllt, wenn der Täter ge- oder verfälschte Urkunden (Geschäftsbücher oder Bilanzen etc.) benutzt hat. Ausreichend ist ferner die Nutzung von Gefälligkeitsrechnungen und die Errichtung eines mündlichen, aber schwer zu durchschauenden "Lügengebäudes“.

„Steuervermeidung ist in allen Ländern erlaubt, ist Steuerbetrug hingegen strafbar. Nur die Schweiz unterscheidet zwischen Steuerhinterziehung (= Steuern "vergessen", keine Anzeigepflicht, aber administrative Buße) und Steuerbetrug (= Urkundenfälschung, Offizialdelikt). Mit diesem gesetzlichen Trick kann die Schweiz die Auskunftspflicht gegenüber andern Ländern weitgehend ablehnen.“

Auf Bermuda
 gilt Steuerhinterziehung nicht als Delikt. Folgerichtig wird auch keinem Staat der Erde Amtshilfe gewährt.



Auslieferung in Steuerstrafsachen



Dieser heikle Komplex ist als die so genannte große Rechtshilfe zu bezeichnen. Neben zweiseitigen (bilateralen) zwischenstaatlichen Abkommen ist hier insbesondere das Europäische Auslieferungsabkommen vom 13.12.1957 zu erwähnen. Gemäß Artikel 5 dieses Übereinkommens wird in Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstrafverfahren die Auslieferung nur bewilligt, wenn dies zwischen den Vertragsparteien für einzelne oder Gruppen von strafbaren Handlungen dieser Art vereinbart worden ist.

Demnach setzt also eine mögliche Auslieferung des Flüchtigen ein bilaterales zwischenstaatliches Abkommen voraus. In den einzelnen Abkommen wird im Übrigen die Auslieferung wegen Strafverfolgung in aller Regel von einer zu erwartenden Mindeststrafe sowie davon abhängig gemacht, dass der um die Auslieferung nachkommende Staat die Gegenseitigkeit und Spezialität zusichert.

Gegenseitig bedeutet, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland wegen Steuerhinterziehung Täter nur an solche Staaten ausliefert, welche in solchen Fällen ebenfalls ausliefern würden.

Der Grundsatz der Spezialität besagt, dass der ersuchende Staat sich verpflichten muss, dass der Ausgelieferte dort nur
 wegen der Tat verurteilt werden darf, derentwegen er ausgeliefert wurde.

In der Praxis gibt es allerdings nur recht wenige Länder, welche wegen fiskalischer Delikte ausliefern würden. Da solche Dinge sich aber ständig in Veränderung befinden, kann demjenigen, der sich mit den Gedanken trägt, sich ins Ausland abzusetzen, nur dringendst geraten werden, sich zu vergewissern, ob es für ihn nicht doch eines Tages möglicherweise ein böses Erwachen gibt.



Wo sind Auslieferungen in Steuersachen möglich?



Länder, die unter Umständen wegen fiskalischer Delikte ausliefern sind vor allem: Frankreich, Spanien, USA und Schweden.


Definitiv nicht
 möglich ist die Auslieferung aus: Australien, Griechenland, Indonesien, Kanada, Liberia, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Portugal, etc.


Bezüglich der erwähnten Länder sind hingegen gewisse Abstufungen möglich, etwa von "möglich" bis "äußerst zweifelhaft". An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Grund für die Strafverfolgung meist nicht allein die Steuerhinterziehung ist, sondern in den meisten Fällen kommen noch weitere Vergehen hinzu; etwa Urkundenfälschung, Betrug oder Konkursdelikte etc. Diese
 Delikte sind dann schließlich auslieferungsfähig!


Passentzugsverfahren



Gemäß der Paragraphen 7 und 8 des Passgesetzes kann dem Passinhaber der Reisepass entzogen werden, wenn er sich seiner steuerlichen Verpflichtungen entziehen will. Erforderlich ist dazu allerdings ein so genannter Steuerfluchtwille, der jedoch ganz simpel unterstellt werden kann, wenn sich aus dem Verhalten des Steuerpflichtigen der Schluss ziehen lassen kann, er wollte sich ins Ausland absetzen, bzw. halte sich dort auf, weil er sich auf diese Weise seinen steuerlichen Pflichten entziehen will. Solches aber kann in der Tat sehr schnell vermutet werden; vor allem bei ausgedehnten Auslandskontakten oder Wohneigentum im Ausland.



Zusammenarbeit des Fiskus mit dem Ausland



Grundsätzlich kann gesagt werden, dass in neuester Zeit sich kaum jemand im Ausland vor den deutschen Fiskus noch sicher fühlen kann; wer es dennoch tut, der irrt gewaltig, wie nachfolgend bewiesen werden soll. Das Netz, welches in- und ausländische Steuerfahnder dank des Datenschutzes – Verzeihung! – des Datenaustausches um nicht deklarierte Vermögen spannen, wird nämlich immer enger!

Besonders die Franzosen versorgen die deutschen Finanzämter mit brisanten Informationen über deutsche Steuerbürger. Nach Verkündung des Gesetzes "zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen" (Außensteuergesetz) in Jahre 1972 entwickelte sich der internationale Austausch vom Informationen zunächst sehr einseitig. Die Zahl der heimischen Anfragen bei ausländischen Steuerbehörden überstieg die der Auskunftersuchen des Auslands bei weitem.

1979 kam dann die Wende. Vor allem Frankreich wollte seine schwarzen Schafe unter den Steuerbürgern zurückpfeifen und verfasste am laufenden Band Auskunftsersuchen an die Steuerbehörden der Länder, von denen solche Dienste zu erwarten waren.

Das aber sind regelmäßig nur die Hochsteuerländer, mit welchen DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) abgeschlossen wurden. Um den deutschen Steuerbehörden die Mehr- oder Mitarbeit etwas schmackhaft zu machen, besannen sich die Franzosen auf einen Tauschhandel. Sie sammeln bereits seit Jahren sämtliche erreichbaren Daten über ausländische Immobilieneigentümer, Kapitalanleger und Yachtbesitzer. Dieses hochexplosive Material präsentierten die französischen Behörden flugs den deutschen Steuerbeamten.

Durch die zunehmenden Zahlen von Anfragen aus dem Ausland inspiriert, zeigten neben Frankreich auch die USA reges Interesse. So ließen sich denn die deutschen Steuerbehörden auch nicht lumpen und zweimal bitten. Gleichzeitig witterten die deutschen Steuerfahnder willkommene Auslandsausflüge, als Sie erkannten, dass das EU-Amtshilfegesetz die Entsendung ihrer Gilde zur Unterstützung ausländischer Steuerbeamter in gewissen Fällen zuließ.

Bundesbürger mit Wohnsitz in Deutschland, die sich im Ausland engagiert haben, sind daher auch in Frankreich
, England
 und den USA
 vor argwöhnischen Blicken deutscher Fahnder nicht mehr sicher. In der Tat ist bekannt, dass Spontanauskünfte mit Belgien
, Frankreich,
 Großbritannien,
 Italien
, Österreich
, Kanada
, den Niederlanden
, Skandinavien
 und den USA
 ausgetauscht werden.

Bundesbürger, welche ihr Vermögen ins Ausland verlegen, sollten um den Schlaf gebracht werden, denn die Ziele der Steuerpolizei sind folgende:

☐      
 Auswertung von Einwohnermeldelisten von ausländischen Staaten, soweit vorhanden (entfällt z.B. in den USA und Großbritannien).

☐      
 Überprüfung der beruflichen oder betrieblichen Aktivitäten deutscher Staatsbürger in Ländern, mit denen DBA mit "großer Auskunftsklausel" bestehen.

☐      
 Kontrolle der vom Ausland angebotenen Informationen über Immobilienanlagen an ausländischen Küsten und Auswertung der Grundbücher sowie Liegenschafts- und Versicherungsunterlagen, Motor- und Segeljachten in ausländischen Häfen, aber auch Konten deutscher Steuerpflichtiger in den USA. Kanada, England und Frankreich.

☐      
 Auswertung von Beteiligungen und Immobilienanzeigen in den internationalen Tageszeitungen, auch soweit sie über Chiffre erscheinen! Gegenüber deutschen Zeitungen hat die Steuerfahndung ohnehin die Möglichkeit, das Chiffregeheimnis zu unterlaufen. Das Auskunftsverweigerungsrecht der Redaktion, welches die Pressefreiheit schützt, gilt nämlich nicht für den Anzeigenteil. Daher kann die Steuerfahndung, wenn sie bei der Durchsicht des Immobilienteils auf Verkaufsangebote deutscher Staatsangehöriger stößt, jede in Deutschland erscheinende Zeitung um Auskunft über die Adresse des Auftraggebers (auch durch Zwangsmaßnahmen) ersuchen.

Mit einigen Ländern, denen daran gelegen ist, die eigenen Bürger steuerlich zu kontrollieren, funktioniert der Tauschhandel mit persönlichen Daten vollkommen automatisch ohne Auskunftersuchen!

So übermittelt die US-Steuerbehörde (IRS) laufend Daten von deutschen Bürgern, die bei US-Brokern oder Banken Depots oder Konten unterhalten und darauf Dividenden oder Zinsgutschriften vereinnahmen. Ebenso liegen die Daten deutscher Staatsbürger, welche in den Vereinigten Staaten Land erworben haben, zum Teil abrufbereit vor, sofern Immobilien nicht indirekt über Gesellschaften oder von Drittländern aus erworben wurden.

Die deutsche Finanzverwaltung strebt weiter eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kanada
 an, insbesondere um Daten über Bundesbürger zu erhalten, die in den beliebten Gebieten von Alberta, Ontario und British Columbia Grundvermögen erworben haben oder Farmen bewirtschaften lassen. Auch wenn die Immobilien versteuert werden, in Berlin will man zu gerne wissen, woher die Mittel stammen.

Wohltätig dem deutschen Finanzamt gegenüber erweisen sich auch die britischen
 Finanzbehörden; sie melden automatisch jede Zinsgutschrift deutscher Staatsbürger auf Festgelder bei britischen Banken. Die Daten werden gesammelt und ab etwa 250 Euro den einzelnen Finanzämtern am Wohnsitz der betroffenen deutschen Steuerbürger, soweit diese im Inland noch über einen Wohnsitz verfügen, gemeldet. Die Sachbearbeiter des zuständigen Finanzamtes am Wohnsitz prüfen dann anhand der Steuerunterlagen, ob die Auslandseinkünfte erklärt wurden. Nicht gerade selten lassen die Beamten erst die Ergebnisse von zwei bis drei Jahren zusammenkommen, um sich dann mit gezielten Rückfragen an die steuerscheuen Bundesbürger zu wenden.

Ausgerechnet bei Auslandsvermögen und -einkünften ist der Bundesbürger aber gegenüber dem deutschen Fiskus zur verstärkten Mitwirkung und Aufklärung verpflichtet. Hierzu kann er notfalls durch hohe Zwangsgelder gezwungen werden. Es sei denn, er würde sich durch die verlangten Auskünfte selbst belasten. Wirkt er dann nicht mit, kann das Finanzamt nachteilige Schlüsse ziehen und die ausländischen Einkünfte kurzerhand schätzen.

Immer mehr ist die deutsche Finanzverwaltung bemüht, sich mit anderen Hochsteuerländern abzustimmen und im Erfahrungsaustausch Informations- und Zugriffsmöglichkeiten bei weniger kooperationswilligen ausländischen Staaten zu erschließen und zu erschleichen. Gerade dieses Ziel gab den Anstoß für die Neufassung des Außensteuergesetzes, durch das bestehende Lücken des damals gerade 15 Jahre alten Paragrafenwerkes möglichst weit geschlossen werden sollen.

Außerdem besteht die Hoffnung, dass mehr Licht in die Dunkelziffer der Steuervermeidungen, Steuerumgehungen und Steuerhinterziehungen gebracht werden kann. Vorrangig aber betreffen diese Bestrebungen nicht nur verschwiegene Kapitalanlagen und Beteiligungen von Deutschen, sondern vor allem Zahlungen und Vermögensübertragungen an Personen in den Niedrigsteuerländern. Dazu zählen zum Beispiel Lizenzen, Provisionen und Honorare.

Auf Granit beißen derartige Ambitionen freilich oft bei den Regierungen von Steueroasen. Um dort Licht ins Dunkel zu bringen, haben deutsche Steuerfahnder bereits den Einsatz von so genannten V-Leuten vorgeschlagen, welche die bekannten Banken im Ausland beobachten und der deutschen Steuerfahndung laufend die Kennzeichen deutscher Fahrzeuge melden sollen, die auf den Bankparkplätzen von Liechtenstein oder Luxemburg gesichtet werden...


USA:
 Der Fall des Baulöwen Dr. Jürgen Schneider hat aktuell gezeigt, nach welchen Kriterien die Vereinigten Staaten ausliefern: Nämlich nur dann, wenn der vorgeworfene Straftatbestand auch in den USA selbst bestraft werden würde. Daher auch die überaus lange Auslieferungshaftprüfung.


Bahamas:
 Auf Grund der Gesetze dieses Steuerparadieses ist an Bankguthaben nicht ranzukommen, auch wenn das Kapital möglicherweise aus einer Straftat herrührt.


Portugal:
 Eine Besonderheit stellt dieses EU-Mitglied dar. Dort werden selbst Schwerkriminelle, die in ihrer Heimat mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe bedroht sind, nicht ausgeliefert. Grund: in Portugal gibt es kein „lebenslänglich“ (Höchststrafmaß: 25 Jahre).

ACHTUNG VOR STRAFTATEN IM GASTLAND!

Die EU-Justizminister haben beschlossen, dass ab 2009 Straftäter aus anderen EU-Ländern die Haftstrafe künftig in ihrer eigentlichen Heimat verbüßen müssen. Man verspricht sich davon eine Vereinfachung der Resozialisierung. Eine Ausnahme wird nur gemacht bei Verurteilten, die Arbeitnehmer sind.

Fazit:

Jedes Problem lässt sich lösen. Es ist möglich, sich allen Zwängen für immer zu entledigen, ohne auf Vorteile und hohen Lebensstandard zu verzichten.

Steigen Sie aus und leisten Sie sich einen Porsche von Ihrem gesparten Geld, während andere ihren Porsche verkaufen, um aussteigen zu können.

In jedem Fall ist es aber besser, seine persönlichen Angelegenheiten so zu strukturieren, dass gar nicht erst Probleme aufkommen können. Warum sollen Sie z.B. illegal Steuern hinterziehen, wenn Sie legal alle Steuern sparen können? Wie das genau funktioniert, wird in diesem Werk noch beschrieben.
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Geheimreport-Tipp: Schach der Steueranklage










	
Siegfried O. hinterzog 100 Millionen und wurde nie zur Rechenschaft gezogen – weil er die Strategie beherrschte, jedweder Steuerklage und -strafe rechtzeitig den Boden zu entziehen. In seinem genialen "Schach der Steueranklage"-Report verrät Finanz-Guru und Bestseller-Autor Gerhard Kurtz zunächst die heißesten Möglichkeiten der Steuerumgehung, aber ohne die strafrechtlich relevante rote Markierung zu überschreiten. Dazu gehört auch der elegante Coup, sich quasi exterritoriale Fiskalprivilegien anzueignen, so dass Sie
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praktisch all das dürfen, was der mit deutschem Steuerdomizil geschlagene Normalo lieber unterlassen sollte – von der Eröffnung eines Schweizer Nummernkontos bis zur Gründung einer Liechtensteiner Briefkastenfirma. Enthüllt werden ferner die 3 besten Methoden, im In- oder Ausland x-beliebige AAA-Anleihen zu erwerben und die anfallenden Zinsen problemlos brutto für netto ausgezahlt zu bekommen. Krönung des Ganzen bilden die raffiniertesten Schlupflöcher aus scheinbar auswegloser Lage à la Siegfried O., Max Strauß, Paul Schockemöhle – oder gar Friedrich Karl Flick, der zwar zur Selbstanzeige griff, aber mittels Verjährungstrick dafür sorgte, dass er sein Reuegeld posthum zurückkriegt. Um dem Anstiftungsvorwurf zu entgehen, schildert der Verfasser einfach reale Fälle, z.B. den von Herbert Batliner, der dem deutschen Fiskus 250 Mio. schuldet, aber von diesem in Ruhe gelassen wird. Grund: 1a-Beziehungen nach ganz oben. Alles dokumentiert mit Fakten, Fakten – und Fotos!

Infomappe € 70,--

Bezugsquelle:


http://www.offshore-services.biz/deutsch/kurtz-reports/Schach-der-Steueranklage.html










11 Tipps, damit Ihr neues Leben ein Erfolg wird




	
Seien Sie Ihr eigener Fluchthelfer! Das heißt: Halten Sie Ihre Angelegenheiten möglichst geheim. Je mehr Leute wissen, was Sie machen und was Sie planen, desto größer ist das Risiko, dass etwas herauskommt, das eigentlich streng geheim bleiben sollte. Am besten ist es, Sie finden Ihren persönlichen Stil und wickeln alles diskret ab.



	
Lassen Sie keine Verbindungen zwischen Ihren alten und neuen Konten entstehen. Keine Überweisungen, keine Schecks. Geheimkonten werden mit Bargeld gefüttert.



	
Post von Ihrer Geheimbank bleibt in Ihrer Bank. Sie können die Auszüge in der Bank einsehen und dort vernichten. Nicht mit nach Hause nehmen (auch der Zoll interessiert sich dafür, siehe Kontrollen an der Schweizer Grenze) und nicht nach Hause schicken lassen (nicht nur die Steuerfahndung, sondern auch Ehepartner und Freunde können in Ihrer Post herumspionieren). Ein Kontoauszug in der falschen Hand (z.B. scheidungswilliger Partner) kann teuer werden oder den Partner erst zu einer Scheidung mit Profit animieren.



	
Wenn machbar, führen Sie Ihre neuen Konten unter einem anderen Namen. Wenn Ihnen eine offizielle neue Staatsbürgerschaft zu teuer ist, gründen Sie eine Aktiengesellschaft. Oder Sie benutzen ein Pseudonym für einen Camouflage-Pass (Legalität in Ihrem Rechtsbereich abchecken!).



	
Wenn Sie sich Sorgen machen, was mit Ihrem unter Pseudonym angelegten Vermögen passiert, wenn Sie einmal sterben sollten, gehen Sie wie folgt vor. Schreiben Sie der Bank einen Brief etwa mit diesem Wortlaut:





„Sehr geehrte Damen und Herren,

im Falle, dass mein Konto Nr. 123 fünf Jahre lang inaktiv ist, also weder Ein- noch Auszahlungen stattgefunden und Sie auch nichts vor mir gehört haben, kontaktieren Sie bitte meinen Rechtsanwalt, Herrn ABC, und bitten ihn um das Schreiben 007.“

Dieser Rechtsanwalt besitzt ein versiegeltes Schreiben 007 (Bezeichnung frei wählbar) von Ihnen, dessen Inhalt er nicht kennt. Er händigt es der Bank aus, nachdem diese ihm bewiesen hat, dass Ihr Konto jahrelang inaktiv geblieben ist.

Das Schreiben 007 enthält eine Vollmacht über Ihr Vermögen zugunsten eines Verwandten, Freundes, Vertrauten etc. Eine Vollmacht ist aber kein Erbe, somit fällt auch keine Erbschaftssteuer an, sichert aber die vollkommene Kontrolle und ermöglicht die beliebige Verwendung des Guthabens.

Falls Ihr „Erbe“ sich nicht mit Offshore-Konten auskennt, können Sie in einer beigefügten „Gebrauchsanweisung“ erklären, wie das Vermögen steuerfrei genutzt werden kann.


	
Wenn Sie reisen, machen Sie auf Understatement – weniger scheinen, als sein! Probleme bei Passkontrollen und beim Zoll vermeiden Sie oft, wenn Sie wie ein typischer Tourist aussehen, also Sonnenhut, Sonnenbrand, T-Shirt mit Urlaubsort-Aufdruck usw. Holen Sie sich auf dem nächsten Flughafen in der Charterflug-Ankufthalle Anregungen.



	
Denken Sie immer positiv! Es gibt für alles eine Lösung. Probleme werden nicht ausgefochten, sondern Sie verlassen einfach den gefährlich werdenden Rechtsbereich, bis sich die Wogen geglättet haben.



	
Ziehen Sie nie aus Deutschland direkt in ein Steuerparadies, sondern erst in ein anderes Hochsteuerland und nach ein paar Wochen/Monaten Schamfrist weiter. So bekommt Ihr Finanzamt Ihre wahre Absicht nicht mit.



	
Beauftragen Sie nur ausgewiesene und etablierte Vermögensverwalter und Treuhänder mit Ihren Investments. Rechtliche Angelegenheiten werden nur von einem guten Anwalt erledigt. Dieser Rechtsanwalt hat niemals Vollmacht über Ihr Vermögen.



	

                   
Streben Sie nach wahrer Unabhängigkeit, indem Sie sich von folgenden Fesseln frei machen: großes Immobilienvermögen in einem Land – gebundenes Kapital in Form eines Unternehmens, das sich nicht schnell liquidieren lässt – zu hohe Vermögenskonzentration in einem Land.



	

                   
Globalisierung ist nicht nur etwas für große Konzerne; Sie persönlich können sie auch zu Ihrem Vorteil nutzen, indem Sie Ihr Leben nach der vorgenannten 5-Flaggen-Strategie ausrichten.
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II.

PRAXIS
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14 Gründe für eine zweite Staatsbürgerschaft



Sie benötigen einen zweiten Pass oder ein zweites Reisedokument eines unabhängigen Staates, wenn Ihr derzeitiger Pass (oder Ihre Nationalität)...


	
Sie zu einem Opfer von Terroristen macht;



	
wegen Geringfügigkeiten bereits eingezogen werden kann (ein deutscher Pass kann wegen Nichtzahlung von Alimenten eingezogen werden);



	
der Regierung es ermöglicht, Sie zu kontrollieren, Ihre Reisen zu überprüfen oder gar einzuschränken;



	
immer wieder Verspätungen, Belästigungen oder Schwierigkeiten an Grenzübergängen verursacht;



	
jeweils immer Visa erfordert, wenn Sie irgendwohin reisen möchten;



	
Sie zwingt, ungewollte militärische Verpflichtungen wahrzunehmen;



	
Sie als Bürger eines unpopulären, unmoralischen, aggressiven oder despotischen Staates ausweist;



	
mehr als einmal in zehn Jahren erneuert werden muss;



	
Ihre Freiheit einschränkt, dort zu investieren oder Geld zu leihen, wo es Ihnen gefällt;



	

                   
Ihre Freiheit einschränkt, sich persönliche Freiheiten herauszunehmen, die Ihnen Freude machen, solange Sie niemanden anderen schaden.





Weiterhin sollte eine zweite Staatsbürgerschaft angenommen werden, wenn...


	

                   
Sie nicht überall hinreisen können, wohin Sie möchten;



	

                   
es Ihnen nicht möglich ist, sich überall dort niederzulassen, wo Sie möchten;



	

                   
Ihre derzeitige Staatsbürgerschaft Ihnen mit zu viel bürokratischer Arbeit, Papierkram etc. den Spaß an der Freude nimmt;



	

                   
Ihr weltweites Einkommen versteuert werden muss oder Sie mehreren Währungskontrollen unterliegen.





Doch Vorsicht! Viele Erdenbewohner reißen sich geradezu um eine US-Staatsbürgerschaft oder versuchen, eine der sog. Green Cards zu ergattern, von denen jährlich 55.000 Stück ausgegeben werden. Tennisstars wie Ivan Lendl und Monica Seles, Schauspieler Antonio Banderas oder Mister Universum Arnold Schwarzenegger sind ein paar prominente Beispiele.

Ich aber sage Ihnen: Seien Sie froh, dass Sie kein Ami sind, sondern Deutscher respektive Schweizer/Österreicher. Sie fragen: Was besser ist an der deutschen Staatsbürgerschaft? Ich sage: Dass Sie dem Finanzamt so einfach ade sagen können! Amerikaner (ebenso wie Spanier, Südkoreaner und andere) können das nämlich nicht. Sie müssen stets ihr Welt
einkommen
 in der Heimat versteuern. Kein Entrinnen. Eternal Revenue statt Internal Revenue.

Obwohl Profis dringend empfehlen, sich so schnell wie möglich mit einer zweiten Staatsbürgerschaftsalternative auszustatten („Es ist nie zu früh, aber oft ist es zu spät“), können Sie die deutsche halten, wenn Sie in Deutschland keine Probleme haben oder befürchten müssen. Allerdings können Sie auch im deutschen Rechtsstaat nie ganz sicher sein, denn es kann passieren, dass im Grundgesetz verankerte Rechte ganz einfach unter fadenscheinigen Vorwürfen oder Argumenten seitens der Behörden umgangen, übergangen oder unterlaufen werden.

Wichtiger ist allerdings, dass Sie Ihren offiziellen Wohnsitz in einem Steuerparadies nehmen und sich in Deutschland abmelden. Kein offizieller Wohnsitz mehr in Deutschland und das so bald wie möglich, wenn Sie Steuern sparen wollen.

Haben Sie erst einmal Vermögen in Deutschland gemacht, lassen Sie die deutschen Steuereintreiber nämlich nicht mehr so einfach ziehen. Fragen Sie Ihren Steuerberater einmal nach Lex Horten oder lesen Sie das Kapitel „Wegzugbesteuerung (Lex Horten)? Endlich ex und hopp!“.

Übrigens:

Auch wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz ins Ausland verlegt haben, dürfen Sie sich noch in Deutschland aufhalten. Maximal 182 Tage, also einen Tag weniger als ein halbes Jahr. Bleiben Sie länger, werden Sie in Deutschland wieder steuerpflichtig!

Ausnahme: Sie erzielen noch Einkünfte in Deutschland, z.B. durch Vermietung. Mit diesen, und nur mit diesen, bleiben Sie natürlich weiterhin steuerpflichtig.



Die Wege zur legalen zweiten Staatsbürgerschaft



Wie Sie aus der 5-Flaggen-Strategie ersehen konnten, werden Sie in der Welt zu Hause sein. Als zukünftiger Kosmopolit ist es nicht nur schick, sondern auch überaus geschickt, ja manchmal sogar lebensrettend, eine zweite Staatsbürgerschaft zu besitzen.

Leider war dies für Bundesbürger bis vor ein paar Jahren noch nahezu unmöglich. Doch das neue Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), das seit 1. Januar 2000 gilt, bringt hier erhebliche Erleichterungen. Damit ist es endlich dauerhaft im Ausland lebenden Deutschen möglich, die Staatsbürgerschaft des Gastlandes zu erwerben, ohne die deutsche ablegen zu müssen.

Natürlich kann man auch die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen, wenn man die neue erhalten hat, und später vielleicht wieder die ursprüngliche deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Doch diese bekommt man nur unter Aufwand von sehr
 viel Zeit und Mühen wieder zurück, oft wird sie sogar verweigert (!). Staatsbürgerschaften wechselt man nicht wie T-Shirts, deshalb ist es in vielen Fällen ratsam zu behalten, was man schon einmal hat, zumal ein deutscher Pass zumindest beim Reisen große Vorteile hat (visafreie Einreise in die meisten Länder dieser Erde).

Um als Deutscher zwei Staatsbürgerschaften legal besitzen zu dürfen, muss eine Beibehaltungsgenehmigung (BBG) erteilt werden. Informationen und Anträge erhalten Sie über die deutsche Botschaft bzw. das deutsche Konsulat im betreffenden Gastland. Diese BBG müssen Sie sich unbedingt vor
 Erlangung der neuen Staatsbürgerschaft beschaffen!

Die Beibehaltungsgenehmigung wird in der Regel erteilt, wenn „fortbestehende Bindungen“ an Deutschland existieren. Was darunter zu verstehen ist, regeln sog. Verwaltungsvorschriften, die intern immer wieder angepasst und selten veröffentlicht werden (deshalb sollten Sie sich unbedingt vorab über die derzeitige Lage informieren). Anerkannte Kriterien sind aber:


	
Eltern und/oder Verwandte ersten Grades in Deutschland



	
Grundbesitz in Deutschland



	
Konten und Geldanlagen in Deutschland



	
Mitgliedschaft in deutschen Vereinen/Organisationen



	
Besuche in Deutschland



	
Deutscher Schulbesuch







Zweitpass-Kauf:




Was geht und wovor zu warnen ist



Der Markt für Zweitpässe ist vielfältig, aber eher grau als schillernd. Es gibt zwar so ziemlich alles, von legal bis illegal, von echt bis gefälscht, von spottbillig bis sündhaft teuer, aber die wenigsten schützen vor Finanzamt und Strafverfolgung, geschweige denn, dass man damit überhaupt durch Passkontrollen an Grenzen oder auf Flughäfen kommt. Mit vielen Pässen können Sie zwar Kumpels am Stammtisch beeindrucken, aber keinen Beamten vom Immigration Office.

Faustregel: Je ärmer das Land, desto untauglicher sind die Reisedokumente. Allen voran die der schwarzafrikanischen Länder. Auch in asiatischen Entwicklungsländern kann man Pässe zwischen 500 und 15.000 Dollar kaufen, doch diese sind ebenfalls das Papier nicht wert.


!
ACHTUNG
:

Selbst wenn Ihnen echte Diplomaten Angebote machen sollten, ist das noch lange keine Garantie. Man hat schon erlebt, dass diese Pässe gefälscht oder gestohlen waren.

Ein Diplomatenpass suggeriert VIP Status. Als Diplomat genießt man Prestige, Immunität, agiert in höchsten Kreisen und kann aus solchen Verbindungen Kapital schlagen...

Soweit die Theorie, doch der Wahrheitsgehalt liegt vielleicht bei 20%. Die meisten Diplomatenpässe sind Fälschungen. Erst recht, wenn gleich eine neue Identität mit versprochen wird.

Zurzeit bieten nur eine Handvoll Staaten echte, d.h. von der Regierung ausgestellte, offizielle Diplomatenpässe und Positionen im diplomatischen Dienst zum Kauf an. Trotzdem gibt es jede Menge Schönheitsfehler:


	
Der Preis (zwischen 5.000 und 150.000 Euro).



	
Kurze Geltungsdauer (3-5 Jahre).



	
Die Passverlängerung ist nicht sicher.



	
Da die Staaten, die Diplomatenpässe verkaufen, meist in Afrika liegen, braucht man auch als Diplomat für fast alle Länder ein Visum.



	
Immunität ist nur dann gegeben, wenn man von der Regierung des Gastlandes akkreditiert wird. Doch das dürfte bei einem gekauften Diplomatenpass kaum passieren.





Zurück zu normalen Reisepässen. Man sollte auch wählerisch sein, was das Ausstellerland betrifft. Ein blonder Nigerianer fällt schon mächtig auf...

Lateinamerikanische Pässe sind eine Liga besser, aber auch entsprechend teurer (20.000 bis 50.000 Dollar). Allerdings werden ihre Inhaber gerne strenger auf Drogen untersucht, was sehr lästig sein kann. Zum Reisen aber schon recht gut geeignet, da die Visabeschaffung oft entfällt (z.B. Brasilien-Pass).

Ab einer Pass-Investition von 100.000 Dollar nehmen die Probleme deutlich ab, denn dafür bekommt man erstklassige Papiere z.B. von Australien und Neuseeland, aber auch von Singapur, Mauritius, Jamaika, St. Kitts und Nevis und sogar Kanada.

Die weltweit anerkanntesten Pässe sind die der Schweiz, Liechtensteins und Monacos. Diese Länder haben einen überaus soliden Ruf, machen in der Weltpolitik keinen Stress und darum sind ihre Bürger überall willkommen. Doch dafür kommt man an diese Ausweise nur schwer und teuer heran. Vielleicht am ehesten noch durch Heirat... Ansonsten muss man 1 Million Dollar locker machen können. Solche Pässe lassen keine Wünsche offen und garantieren zuvorkommende Behandlung an allen Grenzen.

Weitere Empfehlungen:

DOMINICA

(die 70.000-Einwohner-Karibikinsel ist zu unterscheiden von der Dominikanischen Republik). Für eine staatlich geförderte 35.000-Dollar-Investition wird Wohnrecht gewährt, das nach sechs Monaten in eine Staatsbürgerschaft umgewandelt werden kann.

DOMINIKANISCHE REPUBLIK

Voraussetzungen: Investition von mindestens 50.000 Dollar in eine Immobilie. Nachweis von Guthaben von mindestens 10.000 Dollar auf einer einheimischen Bank. Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis. Garantieerklärung von zwei unbescholtenen dominikanischen Staatsbürgern. Erste Vorstufe ist das Aufenthaltsrecht, das in 3-4 Monaten erlangt werden kann. Innerhalb weiterer 6 Monate dann die Staatsbürgerschaft. Vergleichsweise geringer Papierkrieg. Einer der schönsten und friedlichsten Plätze der Erde.

ESTLAND

Das EU-Mitglied macht es bestimmten Personen leicht, eingebürgert zu werden. Und zwar allen, die vor dem 16.6.1940 bereits die estnische Staatsbürgerschaft besaßen, aber auch deren Nachkommen, sowie Ehepartner von Esten. Auch wer unter seinen Ur-Ahnen einen Esten hat, kann den Pass auf jedem Konsulat beantragen. Für alle diese Berechtigten ist die doppelte Staatsbürgerschaft ausdrücklich erlaubt.

HONDURAS

Der Pass dieses kleinen mittelamerikanischen Landes ist erstaunlicherweise so gut wie der der Schweiz oder Kanadas, denn damit kann man fast überall ohne Visum einreisen. Erst kostet aber nur 20.000 Dollar. Auch der Kauf einer Immobilie im Wert von 50.000 Dollar ermöglicht die Daueraufenthaltsgenehmigung, die nach 5 Jahren in eine Staatsbürgerschaft umgewandelt werden kann. Spezielle Anwälte können die Verfahren schneller abwickeln, als der Antragsteller selber.

KAPVERDEN

Einen Pass dieser Inselgruppe vor Westafrika kann man erwerben, ohne einreisen zu müssen. Der Preis liegt bei 35.000 Dollar und gilt für 5 Jahre. Danach Verlängerung für wenige Hundert Dollar möglich. Voraussetzungen: finanziell geordnete Verhältnisse, keine Vorstrafen und negativer Aids-Test. Einreise ohne Visum ist mit dem Kapverden-Pass aber nur in gut ein Dutzend Länder möglich, u.a. Portugal und Vanuatu.

KOLUMBIEN

5-jähriger Aufenthalt berechtigt zum Pass. Man muss sich allerdings nur zeitweise im Land aufhalten. Sonderprogramme für Selbstständige und Rentenbezieher, die nachweisen können, dass sie das Doppelte des staatlichen Mindestlohnes als Einkommen haben. Sonderprogramme auch für Flüchtlinge, Journalisten und Angehörige religiöser Orden.

NIEDERLANDE

Folgende Spezialität hat unser Nachbar auf Lager: Wer sich 5 Jahre lang im Land aufgehalten hat, kann den Pass beantragen, selbst wenn der Aufenthalt illegal war! Das gilt auch für die schönen Niederländischen Antillen!! Wer Beziehungen hat, erreicht es noch schneller. Oder wer heiratet, was auch Homos und Lesbierinnen untereinander legal tun können.

PARAGUAY

Wiederum anders läuft es in Paraguay: Das Aufenthaltsrecht bekommt man schon, wenn man einfach nur nachweisen kann, dass man über genügend finanzielle Mittel verfügt bzw. ausreichend Einkommen hat. Drei Jahre Aufenthalt berechtigen zur Staatsbürgerschaft. Diese Zeit muss aber erstens nicht an einem Stück „abgesessen“ werden, sondern kann zweitens auch durch Rückdatierung der Aufenthaltsgenehmigung übergangen werden... Manche Anwälte in der Hauptstadt Asuncion verstehen sich darauf. Kosten: ca. 20.000 Dollar.

ST. KITTS UND NEVIS

Der Karibik-Inselstaat (40.000 Einwohner) bietet erstklassige Papiere, wenn man der Regierung fünf Jahre lang ein Darlehen über 100.000 Dollar gewährt. Dieses wird mit 4% verzinst. An Pass-Gebühren fallen allerdings 25.000 US$ Ausstellungsgebühren sowie 15.000 US$ Anwaltshonorar an.

THAILAND

Innerhalb von 6 Monaten bekommt man einen Pass, wenn man sich als buddhistischer Mönch einem Kloster anschließt. Das Ansehen von Mönchen ist in Thailand hoch, die Reisemöglichkeiten mit einem Thai-Pass sind allerdings beschränkt. Ohne Visum kann man hauptsächlich nur in die südostasiatischen Nachbarländer einreisen.

TSCHECHIEN

Einbürgerung bei Nachweis von 5 Jahren Wohnrecht – formal wohlgemerkt. Ob man sich tatsächlich so lange im Land aufgehalten hat, wird nicht überprüft. Zur Sicherheit können Unternehmensberater Sie für 3.000 Dollar zum Teilhaber einer tschechischen Firma machen.

URUGUAY

Es gibt ein offizielles Pass-Programm der Regierung. Dabei handelt es sich aber nur um Reisedokumente, nicht aber um eine Staatsbürgerschaft. Vorausgesetzt wird eine Investition von 70.000 $ in Regierungsprojekte (z.B. Wiederaufforstung) für einen Zeitraum von 10 Jahren.

VANUATU

Der aus 83 Inseln bestehende Staat im Südpazifik hieß bis zu seiner Unabhängigkeit 1980 Neue Hebriden. Seitdem hat sich Vanuatu (200.000 Einwohner) als Finanzzentrum, Firmengründungs- und Steueroase einen Namen gemacht. Ein Pro-Forma-Wohnsitz lässt sich leicht einrichten. Hier kann man sogar mit schwarzafrikanischen Pässen visumfrei einreisen.

VENEZUELA

Der südamerikanische Staat hat viele Vorteile: Die Passvorschriften sind einfach zu erfüllen, und Anwälte können das Dokument für 40-50.000 Dollar innerhalb von 3 Monaten beschaffen. Am interessantesten ist aber, dass man damit in die meisten Staaten Westeuropas und nach Kanada ohne Visum einreisen kann!

So fängt man an:

Fast alle der gut 200 souveränen Staaten ermöglichen eine Einbürgerung (außer Nauru, soweit mir bekannt ist). Die Bedingungen unterscheiden sich erheblich. Erkundigen Sie sich bei den Einwanderungsbehörden im Land Ihrer Wahl nach den aktuellen Bedingungen. Reisen Sie möglichst auch dorthin, sehen sich um und versuchen Sie, Kontakte zu dort lebenden Deutschen oder Ausländern zu knüpfen, die Sie mit allerhand interessanten Informationen versorgen können. Suchen Sie sich schließlich ein gutes Anwaltsbüro, das die eigentliche Abwicklung übernimmt.

► AUCH INTERESSANT:

Bevor es ganz in Vergessenheit gerät, sei an dieser Stelle erinnert, dass einer der bekanntesten deutschen Pass-Wechsler Herbert Ernst Karl Frahm war. Auf der Flucht vor den Nazis setzte er sich 1934 nach Norwegen ab und nahm nicht nur die dortige Staatsbürgerschaft an, sondern nannte sich fortan Willy Brandt. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, liegen Sie richtig: Er wurde später Regierender Bürgermeister von Berlin, Bundesaußenminister und schließlich Bundeskanzler...



So erhalten Sie einen offiziellen steuerfreien Wohnsitz



Kleine Sparer ebenso wie Besitzer von großen Barvermögen sind seit den 90er Jahren ständig schlechter gestellt und geschröpft worden. Betrug der Sparerfreibetrag ursprünglich einmal 3.068 Euro, so ist er inzwischen auf lächerliche 801 Euro gestutzt worden (Verheiratete: doppelter Betrag), wobei obendrein die Möglichkeiten beschränkt wurden, Gewinne und Verluste miteinander zu verrechnen.

Nun machte sich dieser unersättliche Staat
[2]
 (und alle übrigen in der EU) mit der Abgeltungssteuer im Handstreich auch noch zum 25%igen-Teilhaber aller Wertpapierdepots und Sparanlagen.

Kein Wunder also, dass viele sich nach einem steuerfreieren Wohnsitz umsehen. Im Prinzip ist nichts leichter als das: Sie gehen einfach zu Ihrem Rathaus und melden Ihren derzeitigen deutschen Wohnsitz ab. Der Amtmann will natürlich wissen, wohin Sie ziehen und „ins Ausland“ reicht oft nicht aus, obwohl es einen Versuch wert ist.

Als künftigen Wohnsitz können Sie die tatsächliche oder vorläufige Auslandsadresse eintragen. Falls Sie eine Anschrift eines Freundes oder gar eine Fantasieadresse angeben, wird das zwangsläufig auch akzeptiert, denn überprüft wird es von Amts wegen nicht.

Nach meiner eigenen Erfahrung kann man das Einwohnermeldeamt auch aus dem Ausland anschreiben (sehr glaubwürdig!) und formlos mitteilen, dass man seinen deutschen Wohnsitz aufgegeben habe und ins Ausland verzogen sei. Adresse siehe Briefkopf. Auf Wunsch sendet Ihnen das Amt dorthin sogar die Abmeldebestätigung nach...

Haben Sie Ihren deutschen Wohnsitz aufgegeben, sind Sie auch in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Es sei denn, Sie haben dort noch Einnahmen (z.B. aus Vermietung). Seit den 70er Jahren und dem sog. Lex Horten ist es aber nicht mehr möglich, sich z.B. nach Monaco abzumelden und dann eine Woche später das deutsche Vermögen zu verkaufen (z.B. eine Firma, Immobilie), um den Gewinn steuerfrei in einem Steuerparadies zu kassieren. In diesem Fall ist doch noch deutsche (Flucht-)Steuer fällig – und das bis zu 5 Jahre nach der Abmeldung (Lösungsmöglichkeiten siehe Kapitel „Wegzugbesteuerung (Lex Horten)? Endlich ex und hopp!“).

Als Deutscher (bzw. Österreicher/Schweizer) haben Sie das verbriefte Grundrecht der „Freizügigkeit“. Das heißt, Sie dürfen hinziehen, wohin Sie wollen. Das ist innerhalb der EU am einfachsten umzusetzen, aber auch sonst steht Ihnen fast die ganze Welt offen.

Von Metropolen wie London, New York etc. mal abgesehen, können Sie in fast jedem Land günstiger wohnen als in Deutschland, wo die Lebenshaltungskosten mit die höchsten weltweit sind. Selbst wenn Ihnen nur 1.000 Euro monatlich zur Verfügung stehen sollten, können Sie damit an vielen paradiesischen Orten wie ein Prinz wohnen und leben und einen hohen Lebensstandard genießen.

In Südamerika oder Südostasien ist nicht nur das Wetter schöner, sondern auch die holde Weiblichkeit. Das Leben ist weniger hektisch, die Ernährung natürlicher und die Freundlichkeit häufiger. In den Philippinen beispielsweise sind Sie als Ausländer grundsätzlich hoch angesehen, auch wenn Sie zuhause nur bei der Müllabfuhr beschäftigt waren.

Um zu vermeiden, dass Sie im Gastland gleich wieder steuerpflichtig werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Falls Sie über das nötige Kleingeld verfügen, können Sie nach Monaco, Andorra, Liechtenstein, Gibraltar, Campione, in die Schweiz oder – wenn es exotischer sein soll – auf die Bahamas, die Caymans Islands, Turks and Caicos und nach Vanuatu ziehen. Alles weltbekannte Steuerparadiese, die aber entsprechend teuer sind, wenn es um Mieten, Neben- und Lebenshaltungskosten geht.

Auch Bermuda und die British Virgin Islands sind Steueroasen, doch bekommt man dort nicht so leicht eine Aufenthaltsgenehmigung.

Für Nicht-Millionäre interessanter sind dagegen folgende Länder, die Einkommen nicht besteuern, das – von dort aus gesehen – im Ausland erzielt wird (z.B. Einkommen aus Renten, Kapitalanlagen, Beteiligungen, Lizenzen, Tantiemen, Honorare, Warenverkehr usw.):


	
Barbados



	
Belize



	
Cayman Inseln



	
Cook Inseln



	
Costa Rica



	
Dominikanische Republik



	
Dubai



	
El Salvador



	
Hongkong



	
Liberia



	
Malaysia



	
Malediven



	
Malta



	
Marschallinseln



	
Mauritius



	
Montenegro



	
Niederländische Antillen



	
Panama



	
Philippinen



	
Samoa



	
Seychellen



	
Singapur



	
Vanuatu



	
Venezuela



	
Zypern





Länder, die grundsätzlich keine Einkommensteuer kennen, sind:


	
Bahrain





Wie Sie sehen, gibt es recht viele Länder, in denen nicht nur das Wetter besser ist... Aber auch viele andere, weniger exotische Länder (z.B. die Schweiz und Liechtenstein) kennen die Regelung, dass exterritorial erzieltes Einkommen nicht besteuert wird. Erkundigen Sie sich bei der Finanzverwaltung Ihres Gastlandes in spe.

[image: ]
!
 TRICK


Manche Weltbürger verschleiern ihre eigentliche Absicht (nämlich sich in einem Steuerparadies niederzulassen) dadurch, dass sie zuerst in ein unverdächtiges Hochsteuerland gehen (z.B. Großbritannien, Irland, USA, Kanada und andere Ex-Kolonien, die fast allesamt keine polizeiliche Meldepflicht kennen; aber jedes andere Land tut es auch) und von da aus dann weiterziehen.

Unter einem Steuerparadies verstehen die Steuerwüsten, die sich in der OECD
[3]
 zusammengeschlossen haben, Staaten und Finanzplätze, die Finanzeinkommen nur gering oder überhaupt nicht besteuern, unzureichende oder fehlende Aufsicht bei Finanzgeschäften aufweisen und durch niedrige oder fehlende Steuern auffallen.

Da diese Bedingungen für Firmen und Privatpersonen natürlich vorteilhaft sind, wandern Firmen und Kapital dorthin ab. Die OECD nennt dies „dem Steuerbetrug und Steuerwettbewerb Vorschub zu leisten“ und versucht seit 2002, Steuerparadiese verstärkt zu bekämpfen.



So erhalten Sie einen offiziellen steuerfreien Firmensitz



Eine Oase wie aus 1001 Nacht sind die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai. Dort bleibt nicht nur im Ausland verdientes Geld unversteuert, sondern sogar inländisches. In den VAE (Englisch: UAE) gibt es Freihandelszonen, die Firmen, Selbstständige und Freiberufler mit traumhaften Konditionen anlocken:


	
Totale Steuerfreiheit auf Gewinne und Einkommen für 15 bis 25 Jahre (je nach Free Zone); Verlängerung um denselben Zeitraum möglich. Mit anderen Worten: Bis zu 50 Jahre können Unternehmen absolute Steuerfreiheit erlangen, denn es gibt keine Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Spekulationssteuer, Körperschaftsteuer etc.






	
Keine Handelshemmnisse, keine oder sehr niedrige Zölle.



	
100% ausländischer Besitz einer Firma erlaubt.



	
Erwerb von Immobilieneigentum für Ausländer innerhalb des Investment Parks.



	
Keine Devisenbeschränkungen und -kontrollen. Das heißt, alle Gewinne dürfen zu 100% ins Ausland geschafft werden. Das heißt auch, man könnte theoretisch mit Koffern voller Bargeld ein- und ausreisen.





Weil die Löhne für Arbeitskräfte niedrig sind und die Infrastruktur vom allerfeinsten ist, haben sich dort seit 1995 bereits mehrere Hundert Firmen niedergelassen und treiben steuerfreien Welthandel (z.B: Sony, Black & Decker)

„In Deutschland haben Behörden, Formulare, Gesetze den Unternehmensalltag geprägt, während man sich in Dubai auf sein Geschäft konzentrieren kann“, sagt Wolfgang Sabathil, der mit seiner Firma „42 International FZ LLC“ seit 2004 vor Ort ist. Seine Firma hilft Interessenten bei der Gründung in den Free Zones inklusive Selektion, Anmietung von Büros, Finanzierungen, Krediten, Geldanlagen, Geschäftskontakten, Marktstudien. Kontakt:

42 International FZ LLC

Wolfgang Sabathil

PO Box 500719

Dubai VEA

Tel. +971-4-331-1310, Fax 8310


sabathil@42international.com



www.42international.com


Es ist übrigens eine Falschinformation, dass man in den Emiraten auf Alkohol verzichten muss. Eine polizeiliche Erlaubnis (Liquor Purchase Permit), erhältlich beim zuständigen Polizeirevier, löst das Problem. Damit sind Kauf und Besitz legalisiert. Die Permit kostet zurzeit 75 Dollar.

Preis- und Gebührenbeispiele der Freihandelszone Jebel Ali in Dubai

Für die Niederlassung in der Jebel Ali Free Zone benötigen Sie eine Lizenz des zuständigen Administration Departments (Kosten liegen bei ca. US$ 950). Damit sind Sie berechtigt, innerhalb der Free Zone geschäftlich tätig zu werden (Produktion, Handel). Natürlich schließt dies den Handel mit dem Ausland ein. An anderen Standorten des Emirats kann man aber nicht agieren.

Es wird kein Mindestkapital verlangt. Falls aber die Produktion im größeren Stil das Ziel ist, sollten US$ 1 Million verfügbar sein, um den nötigen finanziellen Rückhalt gewährleisten zu können.

Die Aufenthaltserlaubnis inklusive Residence / Medical Visa erhalten Sie für US$ 343 (drei Jahre gültig). Danach kann das Visum problemlos gegen eine kleine Gebühr erneuert werden. Familienmitglieder bekommen ebenfalls Residence Visa. Räumlichkeiten für Manager (Villen (ab US$ 30.000 pro Jahr, Apartments (ab US$ 7.500 pro Jahr) möbliert oder nicht möbliert) sind ca. 5 Minuten von der Freihandelszone entfernt verfügbar. Mit der Health Card kann man die medizinische Versorgung im Land für nur US$ 98 pro Jahr in Anspruch nehmen. Besucher können mit einem entsprechenden Visum einreisen.

Führerscheine werden ohne Hindernisse umgeschrieben (Kosten: ca. US$ 20). Die Zulassung eines Autos Ort kostet US$ 136.

Es gibt bezüglich der Beschäftigung heimischer Arbeitskräfte keine Vorschriften. Sie können also auch nur mit günstigen ausländischen Arbeitnehmern agieren (Ägypter, Bangladeshi und andere arbeiten zu sehr günstigen Konditionen). Angestellte können bereits ab US$ 250 pro Monat in Unterkünften wohnen. Die Miete für einen Raum mit 8 Betten beträgt etwa US$ 200.

Ein Büro (ca. 30 qm) inklusive Wasser und Strom können Sie für derzeit US$ 9.500 pro Jahr mieten. Interessenten können auch gleich eine ganze Lagerhalle oder ein komplettes Fabrikgebäude plus Büro mieten (Kosten: Etwa US$ 25.000 pro Jahr, Strom: US$ 0,5 pro kwh!).

Ein Telefonanschluss wird Ihnen für US$ 68 zur Verfügung gestellt (Fax: US$ 41). Falls man ein Postfach benötigt, müssen US$ 57 entrichtet werden.

Engagierte Geschäftsleute können sich an mehreren Geschäften innerhalb der Freihandelszone beteiligen. Sehr attraktiv ist z.B. der Import von Waren für die nähere Umgebung (Luxusgüter sind sehr begehrt!).

Kontakt:

Jebel Ali Free Zone Authority

P.O. Box 17000, Jebel Ali, Dubai

Tel. + 9714-8815000, Fax +9714, 8815001

Ansprechpartner für Europa:

Dr. Mohammed Al Banna, Tel. +9714-8040321

Ansprechpartner in Deutschland:

Mrs. Mara Kaselitz

Department of Tourism and Commerce

Bockenheimer Landstr. 23, 60325 Frankfurt

Tel. 069-697100020, Fax 069-6971000234


Auswahl von Steueroasen und Firmengründungsparadiesen



In vielen Ländern dieser Erde können steuerbegünstigte Offshore Firmen gegründet werden, sog. IBC
[4]
. Eine ganze Industrie von Gründungshelfern und Vermittlern hat sich darauf spezialisiert. Der Mercedes unter allen, wo Sie die umfassendsten Informationen und das für Sie beste Konzept bekommen, ist meiner Meinung nach OCRA
. Hüten Sie sich vor Billigheimern und Lösungen „von der Stange“. Auch sehr gut: Privacy Management Group


Andorra

Einzige wirkliche europäische Steueroase, die denen der Karibik vergleichbar ist. Minimale Besteuerung für Privatpersonen und Firmen, nähere Infos hier
.

Bahamas

Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Teure Lebenshaltung.

Belize

Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Günstige Lebenshaltungskosten.

Bermuda

Paradies für Firmen, die Geschäfte nur mit Drittländern abwickeln, also nicht im Inland tätig sind. Keine Doppelbesteuerungsabkommen mit irgendeinem Land der Erde. Keine Einkommen-, Körperschaft-, Gewinn-, Quellen-, Kapitalertragssteuern. Keine Devisenkontrollen. Keine Amtshilfe, auch nicht bei Steuerhinterziehung, die hier nicht als Delikt gilt. Teure Lebenshaltung. Daueraufenthaltsgenehmigung schwer erhältlich.

British Virgin Islands

Teure Lebenshaltung. Daueraufenthaltsgenehmigung schwer erhältlich.

Cayman Islands

Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Teure Lebenshaltung.

Costa Rica

Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Günstige Lebenshaltungskosten.

Dubai

Dubai und das benachbarte Ras al Khaimah (RAK), die beide zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören, sind aufstrebende Offshore-Zentren. Im Gegensatz zu Dubai ermöglicht Ras al Khaimah auch ausländischen Staatsbürgern ohne Wohnsitz die Gründung einer Offshore-Firma. Diese ist von allen Unternehmens- und Einkommensteuern befreit. Trotzdem gelten Dubai und RAK nicht als Steueroasen und sind „whitelisted“.

Gibraltar

Gut für Offshore Aktivitäten: gibraltekische 1992 Holding. Teure Lebenshaltung. Daueraufenthaltsgenehmigung schwer erhältlich.

Isle of Man

Die Insel zwischen Großbritannien und Irland hat einen Sonderstatus: Sie ist direkt der britischen Krone unterstellt, aber nicht Teil des Vereinigten Königreichs und damit auch nicht der EU. Steuer- und Offshore Banking-Oase. Wird im Volksmund auch als Versteck der britischen Millionäre bezeichnet.

Kanalinseln

Teure Lebenshaltung. Daueraufenthaltsgenehmigung schwer erhältlich.

Kuwait

Steuerfreiheit für Privatpersonen. Gewinnsteuer für Unternehmen: 1%, gänzliche Steuerfreiheit in der Freihandelszone.

Liechtenstein

Interessant für die Vermögensverwaltung: die Liechtensteinische Stiftung, ein rechtlich anerkannter Vermögensschutz (aber machen Sie nicht den Fehler wie Ex-Post-Chef Zumwinkel und Hunderte andere, die Ihren deutschen Wohnsitz nicht aufgeben wollten!). Weiterführende Infos hier
 und hier
. Teure Lebenshaltung. Daueraufenthalt-Genehmigung schwer erhältlich, Lösung hier
.

Lubuan

Insel vor der Küste Borneos, zu Malaysia gehörig, ist eines der am schnellsten wachsenden Offshore Zentren der Welt mit erheblichen Privilegien für Offshore Firmen. 2002: 486 Offshore Unternehmen, 2007: über 5.500.

Luxemburg

Das einzige Großherzogtum der Welt hat als Steueroase schon seit Jahren ausgedient. Die EU hat alles platt gemacht. Einzige Ausnahme ist nur noch die Steuerfreiheit für Holding Gesellschaften.

Marshallinseln

Steuerfreiheit für Non Resident Companies. Jahresabschlüsse nicht erforderlich. Keinerlei DBA.

Mauritius

1991 wurde das ganze Land zur steuerbegünstigten Freihandelszone erklärt. Keine staatliche Kapitalaufsicht, keine persönlichen Devisenbeschränkungen. Viele Steuerfreiheiten- und -nachlässe.

Niue

260 qkm große Koralleninsel im Pazifik (2.500 Einwohner), assoziiert mit Neuseeland. IBCs möglich: keine Offenlegung des Eigentümers, keine Steuern auf ausländische Einkünfte, keine Jahresberichte usw.

Österreich

Eigentlich eine Steuerwüste, aber die Wahlheimat von Franz Beckenbauer, Michael Stich, Ralf Schumacher oder der milliardenschweren Horten-Witwe (heute noch eine der reichsten Frauen Österreichs) lässt Vermögende durch die sog. Privatstiftung u.a. Erbschaftssteuer sparen – und dies über Generationen hinweg
. Ein für große Vermögen sonst kaum lösbares Problem. Alles, was bei deren Gründung an den Fiskus zu zahlen ist, sind schlappe 2,5 Prozent auf das Stiftungsvermögen. Dafür fallen für die nächsten 100 Jahre nie mehr Einkommenssteuern an. Und keine Kapitalertragssteuern. Obwohl Privatstiftung kann sie dennoch als Holding eingesetzt werden, auch international. Somit bleiben Dividenden, Einnahmen und Gewinne aus Veräußerung von in- und ausländischen Beteiligungen steuerfrei.

Der Clou: Da die Privatstiftung um weitere 100 Jahre verlängert werden kann, verlängert sich entsprechend die Steuerfreiheit.

Man bedenke auch: Da Zinseinnahmen der Privatstiftung nicht besteuert werden, wächst das Stiftungsvermögen weiter rasant an – Folge des Zinseszinseffekts! Nur der Teil des Stiftungsvermögens, der an Begünstigte ausgezahlt wird, unterliegt der Kapitalertragssteuer, die aber mit 25 Prozent moderat ist.

Bei so vielen Vorteilen wundert es keinen Fachmann, dass seit 1993 schon über 2.000 Stiftungen gegründet wurden!! Sie rechnet sich für Vermögen ab 1 Million Euro, denn – und das ist der vielleicht einzige Wermutstropfen: es fallen Treuhänderkosten von etwa 10.000 € jährlich an.

Ein eStiftung hat aber auch Nachteile, die Sie HIER
 nachlesen können…

Panama

Panama SA (= Panama AG): diskret, preisgünstig. Inhaber kann anonym bleiben. Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Keine Steuern auf Zinsen und Dividenden. Keine Devisenkontrollen. Keine Doppelbesteuerungsabkommen. Günstige Lebenshaltungskosten. Weltgrößte Freihandelszone am Atlantik, gut geeignet für zollfreien und fast Import-Export-steuerfreien Warenumschlag in die Karibik.

Schweiz

Das kleine Land hat nur 7 Mio. Einwohner, aber über 170.000 Aktiengesellschaften! In einigen Kantonen werden Domizil AGs ohne Geschäftstätigkeit im Land nur mit einstelligen Steuersätzen veranschlagt.

Auch millionenschwere Ausländer können ihren Steuersatz individuell aushandeln (unter vielen anderen Michael Schumacher, der von seinem in aktiven Zeiten grob geschätzten 150-Mio.-Euro-Jahreseinkommen angeblich nur 2 Mio. Steuern abführen musste.

Turks and Caicos

Steuerfreiheit für Privatpersonen, die Einkommen aus dem Ausland erhalten und für Offshore Firmen, die nicht im Inland tätig sind. Teure Lebenshaltung.

USA

Von Firmenmäntelverkäufern werden die Staaten Delaware, Nevada und Wyoming als Steuerparadiese angepriesen. Tatsächlich ist aber nur die Firmengründung einfach, weil dort das Gesellschaftsrecht unkompliziert ist. Umsätze unterliegen der normalen US-Steuer. Viel Papierkrieg mit der Steuererklärung. Die US-Finanzbehörde IRS ist genauso humorlos wie die deutschen Finanzämter.

Vanuatu

Ausländer können auf Vanuatu einen Trust gründen, ohne dort ihren Wohnsitz zu haben oder Fondsmittel überweisen zu müssen. Pro-Forma-Wohnsitznahme auch möglich. Keine Doppelbesteuerungsabkommen mit irgendeinem Land. Overseas Companies steuerfrei außer Stempel- und Eintragungsgebühren und geringer Jahrespauschale.



Der überraschende Steueroasen-Geheimtipp




in Europa



Es ist Italien! Eigentlich ist das Land eine Steuerwüste wie andere Industrienationen auch. Aber besondere Eigentümlichkeiten können es praktisch zu einer Oase machen.

Das liegt in erster Linie an den Finanzbeamten selber, die nicht so verbissen sind wie z.B. ihre teutonischen Kollegen, welche auch noch den letzten Steuercent auspressen. Wussten Sie, dass ein deutscher Betriebsprüfer den Staat jährlich 100.000 Euro kostet, aber 1.000.000 Euro eintreiben muss? Ein gutes Geschäft für des Fiskus!

Italienische Finanzbeamte machen ihren Landsleuten das Leben nicht so schwer – und Ausländern schon gar nicht, auch wenn diese sich ständig im Land aufhalten, was EU-Bürger ja ohnehin dürfen.

Das allein schon in Verbindung mit hoch entwickelter Infrastruktur, herrlicher Landschaft, schönem Wetter, kulinarischem Niveau und großartiger Kunst und Geschichte, macht Italien zu einem wirklich lebenswerten, stressfreien Land.

Mehr noch: Null Problemo, wenn einer die Sprache, obwohl sie phonetisch bestimmt eine der wohlklingendsten der Welt ist, nicht beherrscht und auch nicht lernen will – in Südtirol wird Deutsch gesprochen!

Ein weiterer Pluspunkt: San Marino, der nach Ägypten und China drittälteste, heute noch existierende Staat der Welt, gegründet im Jahre 310 nach Christus.

Die 30.000-Einwohner-Republik (die älteste der Welt) in der Nähe von Rimini, ist vollkommen schuldenfrei; daher gibt es auch fast keine Steuern. Sogar die medizinische Versorgung ist kostenlos. Der Zwergstaat finanziert sich u.a. durch den Verkauf seiner Briefmarken und die jährlich 2 Millionen Touristen.

Last but not least: Campione. Dieser italienische Ort am Luganer See, der auf schweizerischem Gebiet liegt (Kanton Tessin), verbindet die Vorzüge dieser beiden Länder ideal (übrigens gibt es hier keinerlei Grenzkontrollen). Campione ist wie Monaco, aber ohne Jet Set und knipsende Touristen und viel zentraler gelegen: In Mailand und in Österreich ist man in 1 Stunde, in Frankreich in 1½, in Konstanz am Bodensee in 2½. Alle führenden schweizer Banken sind nur 15 Minuten in Lugano am anderen Seeufer entfernt.

Steuerlich zuständig ist das Finanzamt in Como, womit wir es wieder mit netten italienischen Beamten zu tun haben, die außerdem mit den Casino-Einnahmen scheinbar sehr zufrieden sind.

Das alles erklärt, warum 40% der Einwohner Campiones Ausländer sind – reiche allerdings, denn Wohnen ist teuer. Ein hoher Prozentsatz sind Ruheständler, weil Pensionen praktisch nicht besteuert werden.

Wie schreibt Ben Wood im „Offshore Report“ (www.blochverlag.de
): „Ausländer... können sich über ihre schon fast unangreifbare Stellung freuen. ... sie müssen nichts mehr verstecken, sondern können sich endlich ihren geschäftlichen Themen widmen, ohne ständig über Steuervermeidungsstrategien nachzudenken und Geschäfte nach steuerlichen Kriterien auszurichten. Das persönliche Vermögen kann sicher und legal in der Schweiz deponiert werden.“

Beratungstipps bzgl. Immobilien, Firmengründung, Offshore Dienstleistungen:

Immobiliare Wehner


www.immowehner.ch



Der Weltbürger-Trick



Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken – Ehre, wem Ehre gebührt: Dr. William G. Hill ist der Vater der Idee des Weltbürgertums. Er sprach von PT, die Abkürzung für „Perpetual Traveler“ (= ständiger Reisender). PT wird bisweilen auch als „Permanent Tourist“ übersetzt. Am besten gefällt mir jedoch diese Umdeutung: „Previous Taxpayer“ (= ehemaliger Steuerzahler).

Viele Kosmopoliten vermeiden es dadurch, irgendwo steuerpflichtig zu werden, weil sie sich ja nirgendwo länger als 6 Monate aufhalten – nach dem Motto: 2 Monate Kanarische Inseln, danach 5 Wochen Südfrankreich, anschließend ein Vierteljahr Thailand, dann 2 Monate Philippinen, 4 Monate... und so weiter und so fort. Auf diese Weise gelten Sie überall als Tourist und kommen in kein Visier irgendeiner Finanzverwaltung, auch nicht in Hochsteuerländern.

Dieser Lebensstil muss nicht teurer sein, als ein Daueraufenthalt in einer Steuer- und Abgabenhölle, im Endeffekt bei geschickter Auswahl sogar deutlich günstiger, bei gleichzeitig besserer Lebensqualität und größerem Spaßfaktor. Schon mit drei unterschiedlichen Aufenthaltsorten pro Jahr sind Sie dabei...

Und wenn es Ihnen schwer fällt oder unpraktikabel ist, fünf Flaggen zu verwirklichen, dann können es auch zwei oder drei sein – Hauptsache, Sie befreien sich aus den Klauen einer einzigen Regierung und werden ein wirklich souveränes Individuum. „Entscheidend ist, was hinten rauskommt“ (Altbundeskanzler Helmut K.) und: „Es gibt keine verpassten Chancen. Die man selbst versäumt, nutzen andere“ (Unbekannter Philosoph).

Nur keine Angst vor der eigenen Courage! Millionen wohlhabende Menschen verschiedenster Nationen wenden dieses Prinzip bereits an. Noch höher ist die Zahl derer, die eigentlich nicht wohlhabend sind und es dennoch gewagt haben. Die wenigstens haben es bereut!

Zum Beispiel leben etwa 700.000 Schweizer im Ausland (das sind immerhin 10% der Bevölkerung), weshalb man von ihnen offiziell als der „Fünften Schweiz“ spricht (in Anlehnung an die vier Sprachfamilien der Eidgenossen, Deutsch, Französisch, Italienisch, Räto-Romanisch). Sicher sind sie nicht alle PTs, aber es zeigt die Tendenz.

Millionen US-Amerikaner „verdoppeln“ den Wert ihrer Renten, indem sie nach Mexiko oder Südamerika gehen. Auch in den Philippinen bilden sie die Mehrheit aller Auslands-Ruheständler.

Mit der neuen Weltbürger-Sichtweise verändert sich plötzlich die Rolle von Regierungen: Aus Beherrschern werden Dienstleister! Bieten die Politiker in ihrem jeweiligen Land gute Lebensbedingungen, lässt man sich gerne zeitweise oder länger nieder. Verschlechtern sie die Konditionen oder werden sie zu neugierig, zieht man dorthin, wo mehr Vorteile winken. Ein Hotel mit schlechtem Service würden Sie doch auch wechseln, oder?

Vergessen Sie nie: Es ist immer die Mittelklasse einer Nation, die am meisten bluten muss für die Fehler einer schlechten Regierung. Die horrenden Beispiele würden alleine ein ganzes Buch füllen. Europäer, insbesondere Deutsche und Österreicher, können ein Lied davon singen. In Nord- und Südamerika, in Afrika und Asien das gleiche Bild.

Und Michail Chodorkowski, dem Gründer des Erdölriesen Yukos, haben nicht einmal seine Milliarden was genutzt, als Putin beschloss, sich sein Imperium mit Hilfe von offenen Rechtsbrüchen unter den Nagel zu reißen. Der Gutgläubige hat nicht nur Konkurs anmelden müssen, sondern saß obendrein bis 2013 in Sibirien in Haft. Das kann passieren, wenn man sich nicht absichert! Zur gleichen Zeit war da Roman Abramowitsch geschickter; er besitzt seine Milliarden immer noch und obendrein den FC Chelsea in London. Aber er residiert ja auch nicht mehr im finsteren Russland...

Intelligente Menschen erinnern sich selber ständig, was die meisten Politiker hierzulande wollen: Sie wollen Vermögen umverteilen!


[image: ]
!
 TIPP


Noch zwei praktische Tipps: Regierungen haben in der Regel nur Macht innerhalb ihrer eigenen Jurisdiktion. Ein Weltbürger hält sich deshalb – falls Gründe vorliegen – fern von Ländern, deren Pass oder Pässe er besitzt.

Er pflegt auch einen eher unauffälligen Lebensstil und hängt sein Vermögen und seine Besitztümer nicht an die große Glocke. Bescheidenheit bereichert das Leben!



Wegzugbesteuerung (Lex Horten)? –




Endlich ex und hopp!



Von der 68er Generation wird viel geschwärmt, ein 68er der besonderen Art war Helmut Horten, der Kaufhaus-Milliardär. 1968 fand er nämlich, dass im Tessin Wetter und Steuerklima besser seien und zog dorthin. Wenige Wochen später meldeten die Nachrichten, er habe seine Kaufhauskette verkauft. Der Aufschrei unter denjenigen, die unsere Steuern ausgeben dürfen, war groß, gingen sie doch bei dem Deal leer aus. Horten hatte eine Gesetzeslücke zu seinem Vorteil genutzt.

Flugs wurde das Außensteuergesetz geschaffen, heute noch als Lex Horten bekannt, und die neidischen Politiker waren wieder froh. Seitdem muss jeder, der in eine Steueroase zieht, 28% „Fluchtsteuer“ bezahlen – selbst diejenigen, die ihre Firma bzw. wesentliche Beteiligungen behalten, denn das Finanzamt behandelt die Betreffenden einfach so, als hätten sie ihre Firma verkauft.

Doch das berüchtigte Lex Horten steht endlich vor dem Aus! Lesen Sie, was die Experten des im steuergünstigen Liechtenstein ansässigen „GELDBRIEF“ entdeckt haben und schreiben:

„Das geht nicht“ –

lautete bislang unisono die Antwort von Steuerjuristen auf die Frage von vermögenden Privatpersonen, ob man nicht sein in langjähriger harter Arbeit erworbenes Firmenvermögen bei Eintritt in den Ruhestand und Umzug ins Ausland steuerfrei versilbern könne. Doppelbesteuerungsabkommen, Steueroasen hin oder her, bislang scheiterte dieses spätestens an der Wegzugsbesteuerung gem. § 6 AStG (bekannt auch als „Lex Horten“). Sie erinnern sich: Der Kaufhauskönig Horten zog ins Tessin, verkaufte aus seinem neuen Schweizer Domizil seine Kaufhäuser und kassierte den Gewinn steuerfrei. Rechtzeitig, bevor das deutsche Außensteuerrecht kam und danach jeden deutschen Unternehmer bestraft: Vereinfacht gesagt, beim Wegzug ins Ausland werden die deutschen Firmen auf dem Papier liquidiert, der Gewinn muss versteuert werden – auch wenn der Unternehmer keinen einzigen Euro sieht und nur zahlen darf.

Der deutsche Fiskus (andere Länder kennen ähnliche Repressalien) will vermeiden, dass sich reiche Privatleute wie der ehemalige Kaufhausmilliardär Horten (im Jahre 1968) über Nacht ins Ausland absetzen können, um dann anschließend zurückgelassenen deutschen Unternehmensbesitz vorbei am heimischen Fiskus steuerfrei veräußern zu können.

„Geht nicht, gibt’s nicht“

Die deutsche Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG, ferner § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG) steht, vereinfacht gesagt, nur noch auf dem Papier. Die Fakten: Mit bahnbrechendem Urteil vom 11.03.2004 hat der Europäische Gerichtshof die ähnlich konzipierte französische Wegzugsbesteuerung für europarechtswidrig erklärt. Bereits am 19.04.2004 hat daraufhin die Europäische Kommission Deutschland förmlich aufgefordert, ebenfalls seine Rechtsvorschriften über die Wegzugsbesteuerung aufzuheben. Bislang erfolglos. Steuerjuristen sind sich einig, dass die noch einschneidendere deutsche Wegzugsbesteuerung - erst recht! - gegen aktuelles EU-Recht verstößt und damit verfassungswidrig und nichtig ist. Fazit:
 Zumindest aktuell kann der Wegzug keine Besteuerung mehr auslösen, da die gesetzliche Regelung verfassungswidrig ist. So gesehen kann man es also wieder ähnlich wie einst der deutsche Kaufhausmilliardär Helmut Horten machen – und steuerfrei die Bundesrepublik Deutschland verlassen...


Ganz so einfach ist es allerdings auch wieder nicht:
 Wie so oft, gilt es Hürden zu überspringen: Umzug wie dazumal Horten in die Schweiz oder in ein Null-Steuer-Land wie das liberal regierte Andorra? Hilft nichts. Denn der Europäische Gerichtshof fußt ja auf der (Personen-)Freizügigkeit innerhalb
 der EU. Und weder die Schweiz noch Andorra sind EU-Mitglieder. Also brauchen wir ein EU-Land, in das wir (um-) ziehen können. Löst der Wegzug selbst keine deutsche Besteuerung aus, nützt dieses im Ergebnis natürlich nur dann etwas, wenn auch die spätere (tatsächliche) Veräußerung
 der Anteile an (in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen) Kapitalgesellschaften weder in Deutschland noch im Zuzugsstaat
 zu einer Besteuerung der Gewinne führt. Hier nun kommen Doppelbesteuerungsabkommen und (ausländisches) nationales Steuerrecht ins Spiel. Wer sucht, der findet:


Zunächst gilt es somit, einen EU-Zuzugsstaat zu finden
, bei dem entsprechende Veräußerungsgewinne nicht steuerpflichtig sind (z.B. wäre ein solcher Staat die Schweiz, ist aber eben kein EU-Mitglied, so dass insoweit wieder die ansonsten verfassungswidrige Wegzugsbesteuerung gelten würde!). Tatsächlich gibt es ein solches EU-Land, bei dem unter leicht handhabbaren Voraussetzungen die Veräußerungsgewinne nicht steuerpflichtig sind.


Allein das würde allerdings auch nicht reichen:
 Das dazugehörige Doppelbesteuerungsabkommen muss zusätzlich vorsehen, dass Deutschland (trotz fehlender Steuerpflicht im Auslandsstaat) keinerlei Besteuerungsrecht für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an (deutschen) Kapitalgesellschaften zusteht. Normalerweise beginnt spätestens hier die Quadratur des Kreises, weil bei Doppelbesteuerungsabkommen in aller Regel mit sog. Repatriierungsvorbehalten sichergestellt wird, dass Einkünfte entweder auf der einen oder anderen Seite einer Besteuerung unterliegen, notfalls eben dadurch, dass das Besteuerungsrecht bei dem einen Staat wieder auflebt, wenn der andere Staat (ausnahmsweise) sein Besteuerungsrecht nicht ausübt. Bingo: Bei unserem EU-Staat und dem maßgeblichen Doppelbesteuerungsabkommen ist die Freistellung von der Besteuerung (in Deutschland) eben nicht an die Bedingung einer Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns im Zuzugsstaat geknüpft.

Und damit gilt - möglicherweise allerdings nur in einem engen Zeitfenster -, dass bei Umzug ins Ausland keine Wegzugsbesteuerung anfällt und später ein steuerfreier Veräußerungsgewinn eingestrichen werden kann. Getreu unserem Motto: Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, (legal) Steuern zu sparen. Sie können sicher sein, dass eine kommende Bundesregierung eher schnell als langsam dieses Zeitfenster schließen wird. Wer aber schnell ist, kann die augenblickliche Rechtslage zu seinem Vorteil nutzen und Tausende oder gar Millionen an Steuern sparen: Auswandern in einen EU-Staat und von dort aus seine deutschen Beteiligungen (an wen auch immer!) steuerfrei verkaufen und/oder in eine ausländische Kapitalgesellschaft umwandeln.

Die intelligente und kreative Lösung können wir hier nicht veröffentlichen („Feind liest mit“). Nur gültige GELDBRIEF-Abonnenten (Abonnements sind unter www.geldbrief.com
 zu bestellen) können unter dem Stichpunkt „Außensteuer“ nach Voreinsendung einer Kostenpauschale von 100 Euro (bar oder Scheck) das Skript anfordern. Wer betroffen oder nur interessiert ist, hier ist die Gelegenheit, legal viel Steuergeld zu sparen. Wir vermuten, dass die „Gesetzeslücke“ im kommenden Jahr nicht mehr existiert.“

Drei Lösungen für den Fall, dass die o.e. Gesetzeslücke geschlossen wird (auch generell zu gebrauchen):

1. Sie ziehen nicht direkt in ein Steuerparadies, sondern zunächst in ein unverdächtiges Land mit ähnlich hohen Steuern wie Deutschland. Ein paar Monate später vollenden Sie Ihren Umzug von dort aus.

2. Als kluger Unternehmer planen Sie voraus und gründen erst gar keine Firma in Deutschland, sondern gleich in einem Steuerparadies. Um in Deutschland geschäftlich tätig sein zu dürfen, müssen Sie zwar eine Betriebsstätte anmelden und dürfen deutsche Steuern zahlen (etwa wie eine GmbH), aber der große Vorteil kommt dann, wenn Sie wegziehen. Das Außensteuergesetz kann nicht gegen Sie abgewandt werden, weil Sie ja Inhaber einer ausländischen Firma sind! Zugegeben, eine solch weise Voraussicht legen die wenigsten Unternehmensgründer zutage. Für bereits bestehende Firmen bleibt noch die dritte Möglichkeit:

3.a) Inhaber von jungen Firmen, die die fetten Jahre noch vor sich haben, gründen schnellstmöglich eine steuerbegünstigte oder gar steuerbefreite Auslandsfirma und verkaufen ihr die deutsche Firma. Natürlich muss der Veräußerungsgewinn versteuert werden, aber die Ersparnis beträgt bis zu mehreren Hunderttausend, wenn nicht gar Millionen Euro gegenüber der späteren Fluchtsteuer eines voll florierenden Unternehmens.

3.b) Inhaber von Firmen, die bereits sehr erfolgreich sind und gut verdienen, gründen eine Steuerparadies-Gesellschaft mit deutscher Betriebsstätte und übertragen ihr nach und nach immer mehr Geschäftsbereiche. Auch diese Vorgänge müssen in Deutschland versteuert werden, doch in enger Zusammenarbeit mit einem guten Steuerberater lassen sich viele Steuern legal vermeiden. Bei geschickter Gestaltung wird die deutsche Betriebsstätte immer umsatzstärker, während die einstige deutsche Ursprungsfirma eines Tages stillgelegt werden muss.

So ähnlich ist der Gründer der BAUHAUS-Handelskette vorgegangen. Er hat sich frühzeitig ins Ausland verlagert und wurde Milliardär, weil er seine Millionen nahezu steuerfrei kassieren kann.


So zog Jürgen F. sein Vermögen steuerfrei




ins Ausland



Im eigenen Interesse sollte man den Standort Deutschland aufgeben, sowohl als Wohnort als auch als Geschäftssitz. Konsequent. Alle Schein- und halbherzigen Lösungen sind nicht zu empfehlen, da riskant. Wer’s nicht glaubt, frage Herrn Zumwinkel.

Nur den Wohnsitz in ein Steuerparadies zu verlegen und den deutschen Betrieb von dort aus zu führen, spart keinen Euro Steuern, bringt aber jede Menge Ärger und Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung.

Andere machen es umgekehrt: Sie bleiben in Deutschland wohnen, melden aber die deutsche Firma ab. Geschäfte betreiben sie weiterhin, nur eben über eine ausländische Briefkastenfirma. Auch Steuerbetrug nach teutonischem Recht, ebenso wie die Vermögensanlage im Ausland, deren Kapitalerträge dem deutschen Finanzamt nicht deklariert werden.

Seit die Staatskassen leer sind, haben Politik und Fiskus einen permanenten Kreuzzug gegen Steuerhinterziehung ausgerufen und betrachten sie nicht mehr als Kavaliersdelikt. Steuerzahler, die das nicht begreifen, stehen schon mit einem Bein im Gefängnis.

Den nachfolgenden Trick, der allerdings genau kalkuliert sein will, erzählte mir Jürgen F.: Das Vermögen möglichst hoch oder gar voll beleihen und das Darlehen im Ausland parken. Sein Banker aus der Schweiz soll gesagt haben:

„Sie übertragen Ihre Immobilien oder Firmenanteile an eine Schweizer Bank und erhalten dafür ein „Darlehen“. Der Betrag wird von der Vermögensverwaltung der Bank hochverzinslich angelegt. Das Einkommen aus der Vermögensverwaltung außerhalb von Deutschland ist in der Schweiz steuerfrei, während das belastete Vermögen in Deutschland offiziell nur Kosten (Zinslasten) produziert und so keinen Gewinn erwirtschaftet, d.h. keine Steuern kostet.

Nach fünf Jahren wird das Vermögen oder was noch übrig ist, dann verkauft und der Gewinn steuerfrei ins Ausland gezogen. Interessant kann in diesem Zusammenhang die Gründung einer Stiftung oder eines Trusts sein, die/der von der Bank verwaltet wird.“

Mit der Nutzung einer Gesellschaft, die beispielsweise in Panama registriert ist, kann man nicht nur Einkommens-, Körperschafts-, und weitere Steuern sparen, sondern auch geschickt und vor allem vollkommen legal Vermögen transferieren und verwalten.

Auch die verschärften Regelungen der EU-weiten Zinsbesteuerung kann man legal beispielsweise durch eine in Panama registrierte Aktiengesellschaft umgehen, die übrigens den wirklichen Eigentümer anonymisiert (siehe Kapitel „So etablieren Sie einen steuerfreien 1a-Geschäftssitz in einer Finanzmetropole“).

Die EU-Bestimmungen gelten nämlich nur für natürliche, nicht aber für juristische Personen, und schon gar nicht für solche aus Nicht-EU-Ländern!

Kontakt zur Realisierung dieses Konzeptes siehe am Ende von Kapitel „So etablieren Sie einen steuerfreien 1a-Geschäftssitz in einer Finanzmetropole“.

***

Ein sehr ärgerliches Thema ist die Besteuerung von Lebensversicherungen. Wie Sie diese schon während der Laufzeit legal vermeiden können, ist im Kapitel „Wie und wo Lebensversicherungen vollkommen steuerfrei bleiben“ nachzulesen.

Damit auch die Auszahlung am Ende der Laufzeit unversteuert genossen werden kann, ist folgende Vorgehensweise legitim und lässt jeden noch so gierigen Finanzminister leer ausgehen: Man nehme seinen Wohnsitz in einem Land, das Einkünfte, die außerhalb des Landes erzielt werden, nicht besteuert. Das sind eine ganze Menge, siehe Liste im Kapitel „So erhalten Sie einen offiziellen steuerfreien Wohnsitz“. Erkundigen Sie sich rechtzeitig nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihres zukünftigen Gastlandes. Beachten Sie auch den dort erwähnten Trick.



So lassen Sie Ihr Vermögen steuerfrei und hochverzinslich verwalten



In jedem Fall sollten Sie Ihr Vermögen an einem Ort halten und verwalten lassen (wegen der Risikostreuung vielleicht sogar an zwei verschiedenen), der völlig unabhängig ist von Ihrem Wohnsitz, Geschäftssitz, Ihren Vergnügungsorten und von der Nation, deren Staatsbürger Sie sind !!!

In Frage kommen nur Standorte mit politischer Stabilität, demokratischen Strukturen, freiheitlicher Gesellschaftsordnung und guter Telekommunikation.

Nach Möglichkeit sollten Sie sich am Vermögensort maximal zwei Tage im Jahr aufhalten. Am ersten Tag reisen Sie an, schauen bei Ihrer Bank die Kontoauszüge an, und am zweiten Tag reisen Sie wieder ab, eventuell nach einem Abendessen mit Ihrem Vermögensverwalter.

Vorteil: Solange Sie sich am Vermögensort nicht aufhalten, können auch keine Forderungen gegen Sie entstehen, gibt es auch keinen Ärger.

Falls Sie Anonymität wünschen oder z.B. deutsche Firmenanteile anonym halten wollen, verwalten Sie Ihr Vermögen im Namen einer anonymen AG oder einer Stiftung bzw. eines Trusts, welche unbedingt von einer Bank oder einem anerkannten Anwalt verwaltet werden müssen.

Andorra, die britischen Kanalinseln, Liechtenstein und die Schweiz bieten hier gute Ausgangspositionen. Soll es nicht der europäische Raum sein (was sicherer ist, da der lange Arm der EU nicht dorthin reicht), empfehlen wir Panama, die Cayman Inseln, die Bahamas, Turks and Caicos, Singapur und Hongkong.

Haben Sie einen sicheren Ort ins Auge gefasst, reisen Sie hin; so gewinnen Sie immer einen besseren Eindruck von der jeweiligen Mentalität und der politischen Situation. Sprechen Sie mit dem Banker vor Ort, teilen Sie ihm Ihre Wünsche mit und lassen Sie sich darlegen, wie man Ihnen helfen will.

Ganz wichtig:

Arbeiten Sie mit nur mit renommierten Banken zusammen! Vermeiden Sie so genannte „Treuhänder“, die in der Wirtschaftspresse inserieren. Denn hier handelt es sich bei 50% um Gangster: Entweder werden Sie später erpresst, wenn bekannt ist, dass es sich um Schwarzgeld handelt oder Ihr Vermögen verschwindet ganz einfach.



So etablieren Sie einen steuerfreien




1a-Geschäftssitz in einer Finanzmetropole, ohne jemals dorthin zu reisen



Egal, welche Art von Geschäften Sie realisieren wollen, Sie benötigen eine 1a-Bankverbindung und eine 1a-Geschäftsanschrift mit 1a-Kommunikation (Post, Telefon, Fax, Internet). Und das Ganze sollte auch noch steuerfrei sein.

Lösung:

Sie gründen eine Gesellschaft beispielsweise in Panama. Diese Gesellschaften sind am Gründungssitz steuerbefreit, wenn Sie nur außerhalb tätig sind. Die Gesellschaften werden über Treuhanddirektoren verwaltet, so dass Ihr Name nicht in den Firmenunterlagen erscheint.

GmbH-Gründung, aber kein Stammkapital?

Sicher haben Sie bereits die frustrierende Erfahrung gemacht, dass das deutsche Gesellschaftsrecht, hier das GmbH-Recht, nicht nur ein hohes Stammkapital voraussetzt, sondern Sie als Firmengründer auch noch an weitere Restriktionen bindet:


	
Euro 25.000,-- müssen Sie in Ihre GmbH als Sacheinlage oder als Liquidität einbringen.



	
Eine überbürokratisierte Abwicklung verursacht Gründungskosten von 2.500-3.000 Euro.



	
Ist der Gesellschaftszweck der GmbH einmal festgelegt und ins Handelsregister eingetragen, können Sie diesen nur über erneute Kosten und bürokratische Hindernisse ändern oder ergänzen.



	
Sie können den Firmennamen Ihrer GmbH nicht frei wählen. Entscheiden Sie sich aus werbestrategischen Gründen z.B. für „Prof. Dr. Eduard von Steinreich GmbH“, muss einer der Gesellschafter auch tatsächlich Prof. Dr. Eduard von Steinreich sein und sowohl Adelsprädikat als auch akademische Würden dem Registergericht nachweisen.



	
Beteiligungen an der GmbH müssen offengelegt werden. Das bedeutet: Jedermann weiß, wem die GmbH wirklich gehört.



	
Und von den erwirtschafteten Gewinnen gehen erst mal gute 50% an das Finanzamt. Wissen Sie, dass Sie von 250 Arbeitstagen im Jahr 163 Tage für den Fiskus schuften? Hinzu kommen noch lästige Prüfungen und Steuererklärungen.





Alles in allem: Minuspunkte, die eine Firmengründung erschweren oder gar ganz unmöglich machen...

Aber es gibt eine Alternative:

Sie können unabhängig vom strengen bundesdeutschen Gesellschaftsrecht eine GmbH oder AG gründen, die nach der Gründung, genau wie eine deutsche Gesellschaft, aber ohne die zuvor genannten Minuspunkte und Hindernisse, als haftungsbeschränkte Körperschaft (sog. „juristische Person“) in der Bundesrepublik tätig werden kann und auch als solche behandelt wird.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig ins Handelsregister eingetragen. Panama bietet Firmen, die hier zwar ihren Verwaltungs-, nicht aber ihren Geschäftssitz haben (sondern z.B. in Luxemburg oder London), alle Vorteile eines modernen Steuerparadieses:

Sie können Ihre Gesellschaft nach Belieben kapitalisieren, müssen aber weder Kapital nachweisen noch einschießen.

Problemlos können Sie Ihre Gesellschaft mit jeder beliebigen Anzahl von Aktien zu jedem Nennwert Ihrer Wahl und Währung ausstatten. Wie wäre es mit einer 10.000.000-Euro-Gesellschaft, deren Aktienkapital aus 500.000 Aktien à 20 Euro besteht?

Natürlich kann auch eine einzige Aktie das gesamte Kapital halten, genau wie Sie z.B. einen Scheck über 5 oder 5 Mio. Euro ausstellen können. Aktien können in SFR, USD, EUR, GBP, YEN usw. notiert werden.

Was glauben Sie, wie sich eine derartige Kapitalausstattung auf Ihrem Briefkopf macht?

„Erfolg Garantiert AG“

– Capital in Stock (Aktienkapital) USD 10.000.000,--

Natürlich kann der Gesellschaftszweck frei gewählt und jederzeit ohne weitere Formalität geändert werden. So kann eine Handelsgesellschaft auch die Verwaltung von Vermögen übernehmen et vice versa.

Obwohl die Gründung einer sog. „Trust“ oder „Bancorp.“ ohne Probleme möglich ist, setzen Bankgeschäfte eine besondere Lizenz voraus. Niemand stört sich aber daran, wenn Ihre „American Trust & Bancorp.“ als Investment- oder Kreditvermittlungsgesellschaft aktiv wird.

Sie können auch den Firmennamen absolut frei wählen. Sie können Ihre Gesellschaft z.B.
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nennen, ganz wie Sie möchten. Nachweise sind nicht erforderlich. Auch müssen keine üblichen Kürzel wie GmbH, AG, S.A., Ltd., Corp. etc. Verwendung finden. Aber natürlich steht Ihnen frei, Ihre Gesellschaft auch „GmbH“ zu nennen.

Die gesamte Geschäftsführung kann von einer juristischen oder natürlichen Person jeden Alters oder Nationalität übernommen werden.

Auch kann hier ein Treuhänder zwischengeschaltet werden. Wünschen Sie die Zwischenschaltung eines solchen, haben Sie bei eventuellen Nachforschungen offiziell nichts mit den Geschäften Ihrer Firma oder deutschen Niederlassung zu tun, treffen aber inoffiziell alle Entscheidungen.

Wünschen Sie aber, Ihre Firma auch gegenüber Dritten zu vertreten, empfiehlt sich eine unwiderrufliche und unbefristete Vollmacht (Procura), die Ihnen der Treuhänder mit Eintragung ausstellt. So können Sie Schecks und Verträge zeichnen, ohne offiziell für die Gesellschaft verantwortlich zu sein. Ihr Name erscheint in keinen Gesellschaftspapieren.

Alternativ kann die Gründung auf Wunsch aber auch absolut anonym vorgenommen werden. Die Gesellschaft wird ohne Hinweis auf die Geschäftsführung ins Handelsregister eingetragen. Erst nach Eintragung wird dem zuständigen Notar der zuständige Director (Person oder Gesellschaft) mitgeteilt.

Die Eigentumsverhältnisse werden nicht festgehalten und müssen auch nicht offengelegt werden. Im Extremfall kann Ihnen niemand nachweisen, dass Sie Gesellschafter der Firma sind. Sie dagegen weisen Ihren Anspruch unkompliziert durch Inhaberaktien nach.

Die gesamte Steuerlast per annum beträgt nur 500 US-Dollar Pauschalsteuer, wenn die Gesellschaft nur außerhalb Panamas agiert. Die Steuer wird pauschal erhoben, unabhängig vom Geschäftsvolumen (Sie arbeiten also 250 Tage für die eigene Kasse, nicht für den Fiskus).

Die Gründungskosten belaufen sich auf ca. 2.000 US$. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Hauptverwaltungssitz („Registered Office“), der Gesellschaftsvertrag und die Registrierungsurkunde (US-Handelsregisterauszug).

Optionen:

Wünschen Sie die Zwischenschaltung eines Treuhänders, berechnet Ihnen dieser für seine Dienste ca. 1.000 US$ im Jahr.

Eine anonyme Gründung der Gesellschaft (ohne Angabe der Geschäftsführung) kostet einmalig 100 US$ Notariatskosten.

Ein „Corporate Kit“ (20 Aktien mit Nennwert gem. Ihrer Bestellung, Prägesiegel und Gesellschaftsvertrag, Eintragungsurkunde) ist für 400 US$ erhältlich.

Ähnliche Optionen haben Sie auch in anderen Firmengründungsoasen. Deutschsprachige Informationen und Abwicklung erhalten Sie u.a. von:


www.internetkanzlei.to




Hier finden Sie das Glück Ihres Lebens



Natürlich ist Glück eine subjektive Angelegenheit, aber ganz sicher zählen persönliche Sicherheit sowie gutes Essen als Grundvoraussetzung dazu. Was nützt Ihnen die schönste Stadt, wenn Sie nicht richtig ausgehen können, weil Sie fürchten müssen, ausgeraubt zu werden? Vergleichen Sie hierzu auch das Kapitel „Die sichersten und die korruptesten Länder der Welt“.

Auch muss das Wetter stimmen: Der Winter ist ja ganz schön mit Schnee und Sonne in den Alpen, aber kaltes und verregnetes Wetter einen Großteil des Jahres über, ganz sicher nicht.

Damit wir nicht geistig absterben, muss die intellektuelle Stimulans passen. Zwar mag es nett sein, sechs Monate auf einer einsamen Insel mit einer exotischen Schönheit zu verbringen, aber spätestens dann vermisst jeder Mann mit Durchschnittsintelligenz und Durchschnittsanspruch felsensicher ein gutes Gespräch, eine gute Zeitung, einen guten Film, ein gutes Fußballspiel, eine Theatervor- oder eine Kunstausstellung.

Nun, als Kosmopolit und Anwender der 5-Flaggen-Strategie haben Sie die Möglichkeit, frei zu entscheiden, was immer Sie machen wollen. Niemand zwing Sie in etwas Unangenehmes, niemand hält Sie, wenn Sie wieder los wollen.

Dieser Lebensstil ist nicht jedermanns Sache. Die Mehrheit sehnt sich sicherlich nach festen Regeln oder jemandem, der mehr oder weniger sanft die Entscheidungen trifft.

Einfache Testfrage: Wie haben Sie die letzten fünf Jahre Urlaub gemacht? Mit Reiseleitung oder ohne?

Wenn Sie einen Reiseleiter brauchen, der Ihnen die Hand hält, besteht die Möglichkeit, dass Ihnen die gewonnene Freiheit zunächst Schwierigkeiten macht. Wir haben das nach dem Fall der DDR-Mauer erlebt. Persönliche Freiheit kann Unsicherheit bedeuten.

Bevor Sie sich also für den hier beschriebenen Lebensstil entscheiden, reisen Sie viel. Alleine oder mit einem guten Freund, der Frau/Freundin, aber auf eigene Faust. Wenn Sie mit Reiseleitung unterwegs sind, sehen Sie nicht mehr von einem Land, als auf einem Touristenvideo. Sie fühlen nicht, was wirklich vor sich geht.

Als Aussteiger wie in diesem Report beschrieben werden Sie viel reisen, Sie sind quasi immer unterwegs. Aber wo können Sie sich ein paar Monate im Jahr aufhalten?

Preiswert und gut leben können Sie zum Beispiel in Thailand. Dort finden Sie jede Menge freundlichen Service, gutes Essen und traumhafte Strände. Mit 1.000 Euro im Monat sind Sie hier der King.

Bequem leben kann man auch mit 500 Euro, und zwar etwa in den Philippinen, auf Bali oder in Belize. Ein hübsches, kleines Häuschen am Strand mit 24-Stunden-Service, viel Seafood und frisches Obst und Gemüse inklusive. Ganz nach eigenem Geschmack.

In Guatemala oder auf Antigua in der Karibik sind Sie mit gleichem Vermögen auch dabei; es garantiert Ihnen eine Wohnung, Essen und eine Spanisch-Lehrerin. Selbstverständlich sind diese Werte für Gegenden zutreffend, an denen keine Touristen zu finden sind. Wenn Sie dagegen mit LTU in die Dominikanische Republik fliegen, werden Sie sicher mehr berappen, da Sie Touristenpreise zahlen müssen, Wenn Sie sich aber fernab vom Tourismus aufhalten, zählen die obigen Angaben.

Mehr Kultur und Stil finden Sie in Venezuela. In Caracas – hier gibt es wirklich die schönsten Männer und Frauen der Welt – kann man ein angenehmes Leben schon für unter 1.000 Euro führen (siehe Kapitel „Typische Preise –  z.B. in Venezuela“).

Vorteil: Deutsche halten in Caracas viele wichtige unternehmerische Positionen. Sie werden also keine Schwierigkeiten haben, Kontakte zu knüpfen.

Ruhig und friedlich ist San Jose in Costa Rica, der Schweiz Mittelamerikas. Ein normales Leben ist für 500 Euro pro Monat zu haben. Zur Erinnerung: Einkommen, das Sie z.B. aus Deutschland oder Österreich beziehen, ist in Costa Rica steuerfrei. Ideal auch zur Gründung von Firmen, die ausländische Einkünfte beziehen aus Lizenzen, Tantiemen, Markenrechten, Patenten, Dividenden. Dabei muss nicht einmal ein Wohnsitz in Costa Rica nachgewiesen werden.

Mindestens 2.000 Euro monatlich brauchen Sie dagegen in Miami/Florida. Dafür sitzen Sie dann aber im Zentrum der derzeitigen Mode- und Werbeszene. Miami Beach ist das Paris der 20er und das Rom der 70er Jahre. Wenn Sie so wollen, ein modernes St. Tropez. Sie treffen zwar nicht Brigitte Bardot oder Sophia Loren, dafür aber Claudia Schiffer, Cindy Crawford oder Madonna.

Im Sommer empfehlen wir das europäische Mittelmeer. Kroatien, Montenegro, Zypern sowie die Türkei sind wirklich günstig und bieten alles, was das Herz begehrt. Natürlich können Sie sich auch in Deutschland aufhalten – als Tourist, wenn keiner auf der Suche nach Ihnen ist
[5]
.


Aber wie gesagt, das ist Ihre Entscheidung. Sie müssen für sich herausfinden, was das beste ist, wo für Ihren Geschmack quasi das Gras grüner ist. Diese Entscheidung können und wollen wir Ihnen nicht abnehmen. Schließlich sollen Sie frei leben und frei eigene Entscheidungen treffen. Und dazu gehört auch, sich das nötige Wissen anzueignen, diese Entscheidungen treffen zu können.

Viele US-Amerikaner wählen Mexiko als Exil, weil sich, sobald sie die leicht erreichbare Grenze überschritten haben, ihr Lebensstandard dramatisch erhöht. Die Kosten für Waren und Dienstleistungen sind ganz deutlich billiger und Löhne niedrig, so dass man sich auf einmal leisten kann, was nördlich der Grenze nur die Reichen können: z.B. Luxus, Köchin, Gärtner und/oder Golfspielen. Daneben sind Infrastruktur und Gesundheitssystem gut, die Kulturgeschichte ist alt und interessant und bezüglich der Klimazonen ist auch für jeden das Richtige dabei. Auch Kanadier und Europäer haben diese Vorteile inzwischen erkannt.

Sicherlich gibt es – objektiv gesehen – nicht das
 Traumland schlechthin. Jedes Land hat seine Vor- und seine Nachteile. Worauf der eine steht, ist für den anderen inakzeptabel. Es ist eine Frage des Geschmackes und der persönlichen Prioritäten. Ist das Klima für Sie wichtig? Oder eine günstige Lebenshaltung? Eine freundliche Bevölkerung? Gute Verkehrs- und Telekommunikationsanbindung? Sicherheit? Steuern?

Eine Reihe von Weltenbummlern allerdings sehen in Panama schon beinahe das Ideal. Das Klima ist tropisch. Traumhafte Strände und Inseln findet man sowohl an der Pazifik- als auch an der Atlantikküste. Wer es aber gemäßigter mag, findet im bergigen Landesinnern den ewigen Frühling.

Die Lebenshaltung ist günstig. Und auch ein Hausmädchen bekommt man schon für 150-200 US-Dollar. Selbst in Panama City, der einzigen Millionenstadt Lateinamerikas, der man Weltklasse-Standard zusprechen kann, findet man hübsche Apartments bereits ab 650 US$.

Ausländische Pensionäre und Rentner, die mindestens 500 US$ monatlich nachweisen können (plus 100 $ für jeden weiteren Familienangehörigen), erhalten folgende Rabatte: 50% in Kinos, Theatern, Konzerten, Sportveranstaltungen, 30% auf den Fahrpreis von Bussen, Zügen und Schiffen, 25% auf Inlandsflügen, 50% in Hotels montags bis donnerstags, 15% auf Krankenhausrechnungen, 10% in Apotheken, 20% auf Arzthonorare, 25% auf Strom und Wasser. Der eigene Hausrat darf zollfrei eingeführt werden und alle zwei Jahre auch ein neues Auto.

Wegen der vielen amerikanischen Touristen und Residenten sprechen die meisten Ärzte nicht nur Spanisch, sondern auch fließend Englisch,

In Panama sind Sie mitnichten am Arsch der Welt – im Gegenteil. Ein Internetanschluss findet sich leicht, wenn Sie einen brauchen und über den internationalen Flughafen haben Sie direkte Verbindung in alle Welt.

Auch ist die Sicherheit kein Problem. Panama lebt in Frieden mit seinen Nachbarn und führt keine Kriege. Aufständische, die die eigene Regierung bekämpfen, gibt es nicht. Und in Bezug auf Kriminalitätsrate und sozialen Frieden zählt das kleine Land zu den stabilsten in Lateinamerika.

Steuern sind für Ausländer erst recht kein Problem, da keinerlei ausländisches Einkommen nicht besteuert wird. Die offizielle Währung ist der US-Dollar.

Zudem ist die Bevölkerung sehr freundlich und Ausländern gegenüber positiv eingestellt. Zehntausende amerikanische Rentner verbringen hier ihren Lebensabend.

Fazit:

Panama – das ist Preise wie in der 3. Welt, aber Leben wie in der 1. Welt!

Ein unvermuteter Geheimtipp ist die Küstenregion Ekuadors. Viele Strände (besonders von Salinas über Manta bis nach Atacamas) können sich mit denen Kaliforniens messen, sind aber noch nahezu unentdeckt, so dass man auch sehr preiswerte Strandgrundstücke mit Haus erwerben kann (ab 50.000 Euro!). Auch das Hinterland ist sehenswert. Ekuador hat übrigens auch den US-Dollar als Währung adoptiert.


So realisieren Sie Ihr neues, freies Leben




in der Praxis



Schauen wir uns zur Verdeutlichung des Prinzips einmal ein konkretes Beispiel an:

Fritz Schlaumeier ist Investmentbanker in Hessen und hat genug. Nach ein paar verunglückten Investments drohen ihm Schadenersatzklagen seiner Klienten und seine Frau will sich scheiden, aber nicht mit einem Butterbrot abspeisen lassen.

Fritz Schlaumeier meldet seinen Wohnsitz in Hessen ab und zieht offiziell nach Buenos Aires. Hier meldet er sich aber nicht bei der deutschen Botschaft an. In Panama lässt er eine Firma eintragen, die in Zürich ein Konto und eine Büroanschrift unterhält. Über die Panama AG vertreibt er zweimal im Monat einen Aktienbrief. Damit erzielt er einen Gewinn von zwar nur 20.000 Euro, das aber steuerfrei.

Bevor seine Frau die Scheidung einreicht, beleiht er seine kleine Villa und erhält ein Darlehen von 300.000 Euro. Dieses Geld und die Anteile der Panama AG bringt er in eine Stiftung in Liechtenstein ein.

Die Stiftung gehört offiziell einer Bank, Fritz Schlaumeier ist nur der Begünstigte. Vor Gericht kann er immer wahrheitsgemäß behaupten, nicht Eigentümer der 300.000 Euro zu sein, schließlich ist die Bank der eigentliche Eigentümer. Das Vermögen wird von einer 1a Schweizer Bank verwaltet und erzielt jedes Jahr 10% durchschnittliche Rendite, die Fritz Schlaumeier weltweit über seine Kreditkarte im Namen der Stiftung abruft.

Fritz Schlaumeier ist also offiziell (de jure) vermögenslos, sein jährliches steuerfreies Einkommen liegt bei 20.000 + 30.000 = 50.000 Euro. Vier Monate im Jahr hält er sich in Miami auf, vier Monate in Thailand (er kann 90 Tage mit Touristenvisum bleiben und muss dann für jeden Tag länger ca. 4 US$ zahlen). Und den Sommer verbringt er in Spanien mit Trips nach Zürich und Südfrankreich. Die Post wird ihm nachgeschickt.

Machen wir eine kurze Zusammenrechnung:

4 x EUR 2.500,--              (Miami)              =              EUR 10.000,--

4 x EUR 1.000,--              (Thailand)              =              EUR   4.000,--

4 x EUR 2.000,--              (Europa)              =              EUR   8.000,--

macht zusammen für 12 Monate:              EUR 22.000,--

Kalkuliert er noch die Flugtickets, deckt sein jährliches Einkommen diese Ausgaben nicht nur, er kann sogar noch Geld zurücklegen und lebt trotzdem wie ein König, frei und unbelastet und steuerfrei!

„STOP!“ werden Sie sagen, „da sind doch noch die Probleme in Deutschland...“

Richtig, die hat Herr Schlaumeier mittlerweile schon vergessen. Die Schadenersatzklagen wurden doch tatsächlich gerichtlich bestätigt. Seinen alten Klienten steht Entschädigung zu.

Da ist nur ein Problem: Herr Schlaumeier hält in Deutschland keine Vermögenswerte mehr und sein Auslandsvermögen gehört der Stiftung. Kein Vermögen = keine Vollstreckung.

Genauso geht es seiner Ex-Frau, die ja unbedingt die Scheidung haben wollte. Jetzt muss sie drei Jahre Trennungszeit abwarten, denn niemand weiß, wo Fritz wirklich ist. Somit können Vorladungen und Urteile nicht zugestellt werden.

Natürlich ist sie vor allem auch deshalb sauer, weil er das Haus so hoch beliehen hat und dann verschwunden ist. Doch auch hier greift kein strafrechtlicher Paragraf: Es ist weder Unterschlagung (das Haus hat ihm ja gehört), noch Betrug oder Gläubiger- oder Schuldnerbegünstigung. Schließlich lag zum Zeitpunkt seines Verschwindens noch keine offizielle Bestätigung ihrer Ansprüche aus der folgenden Scheidung vor. Wie soll er also ahnen, dass sie eine Scheidung will?

Wenn Fritz Schlaumeier jetzt wieder heiraten möchte, fliegt er für einen Tag in die Dominikanische Republik und reicht die Scheidung ein, was dort auch ohne das Einverständnis seiner Frau möglich ist! Solange er eine gültige Scheidungsurkunde präsentiert (diese gibt es in der DomRep für 2.500 US$ in einem Tag), kann er sofort wieder heiraten.

Ob die deutschen Behörden diese Scheidung anerkennen, kann Fritz völlig egal sein, denn schließlich hat er nicht vor, in Deutschland wieder zu heiraten. Und damit hat sich die Zuständigkeit der deutschen Gerichte auch schon erledigt...

Wie die Lage sich auch juristisch drehen mag, wegen Schulden, und seien es auch Steuerschulden oder sonstigem, wird niemand von irgendwo nach irgendwohin ausgeliefert. Ausgeliefert wird immer nur in gravierenden, strafrechtlichen Fällen, und dann auch nur extrem langsam.

Um ausgeliefert zu werden, müsste Herr Schlaumeier aber erst einmal verhaftet werden. Da er sich aber überall nur als Tourist aufhält, kann er auch schwer ermittelt werden. Kein Urlaubsland registriert seine Touristen. Die Karten, die oft in Flugzeugen ausgefüllt werden müssen, landen gestempelt in einem Keller und verstauben dort. Außerdem, wenn die Anschrift auf der Touristenkarte nicht mit der tatsächlichen Anschrift vor Ort übereinstimmt, wie soll man dann jemand finden?

Auch in Buenos Aires hält sich Fritz Schlaumeier nicht auf. Obwohl er hier offiziell als Resident registriert ist und seine zwei Jahre Wartezeit auf die Staatsbürgerschaft laufen, unterhält er hier nur ein Maildrop. Ein kleines Hotel hat sich für 20 US$ im Monat bereit erklärt, eventuell eingehende Post an seinen Anwalt weiterzuleiten. Aber es geht kaum Post ein, denn die Geschäftspost läuft über Zürich direkt an ihn.

Der Anwalt schickt die Post wiederum nach Zürich an die Anschrift der Panama AG und das Büro in Zürich leitet diese wiederum gemäß den jeweils aktuellen Anweisungen nach Miami, Thailand oder sonst wohin weiter.


III.

FINANZEN - LEBENSUNTERHALT

ANEKDOTE:

Ein deutscher Jude namens Mayer Amschel Bauer (1744-1812) hat einst ein ihm anvertrautes Millionenvermögen unterschlagen und damit an der Londoner Börse riskant spekuliert. Doch es hat geklappt und er konnte das Kapital an Kurfurst Wilhelm I. von Hessen-Kassel zurückzahlen.

Was übrig blieb, war immer noch so viel, dass er damit sein eigenes Finanzimperium aufbaute und die damals reichste Familiendynastie begründete. Zuvor hatte er sich auch einen neuen, wohlklingenderen Familiennamen zugelegt: Rothschild...

So geht das natürlich heute nicht mehr, allein weil die Geldwäschegesetze den schnellen Transfer von (neuem) Geld verhindern. Heute muss man den Nachweis erbringen, dass man sein Geld legal gemacht hat. Damit wollen wir uns im Nachfolgenden ein wenig beschäftigen.



Wie Sie auch mit wenig Geld sorgenfrei




im Ausland leben können



[image: ]
Wie viel Geld Sie benötigen, um einen freien Lebensstil führen zu können, liegt ganz daran, wie und wo Sie leben. So können Sie z.B. im superteuren Tokio wie ein Mönch mit 200 Dollar auskommen, aber im preiswerten Indien 50.000,-- im Monat verschleudern.

Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass 25-35% Ihres Budgets für Miete von Apartments und Hotels ausgegeben werden müssen. Der Rest steht dann für Essen, Kleidung, medizinische Absicherung sowie Unterhaltung und Reisekosten zur Verfügung. Fritz Schlaumeier hat in unserem vorgenannten Beispiel 50.000 Euro p.a. steuerfrei. Wie gesehen lebt er damit wunderbar in Miami, Thailand und Europa.

Würde er sein Leben nur zwischen Thailand, Buenos Aires und Südost-Europa ausrichten, benötigte er:

4 x EUR 1.000,--              (Thailand)              =              EUR   4.000,--

4 x EUR 1.000,--              (Buenos Aires) =              EUR   4.000,--

4 x EUR 1.500,--              (SO-Europa)              =              EUR   6.000,--

zusammen für 12 Monate nur:                            EUR 14.000,--

Also rund ein Drittel weniger. Wenn man Pensionen statt Hotels bucht, wird es noch mal günstiger.

Oder er sagt sich, „Was soll’s? Ich beantrage meine argentinische Staatsbürgerschaft, ziehe zwei Jahre in die Dominikanische Republik, arbeite in aller Ruhe an meiner Scheidung und surfe oder kaufe mir ein Segelboot. Da er alle Einkommen nur von außerhalb kassiert, sind diese auch bei längerem Aufenthalt in der DomRep steuerfrei.

Mit EUR 1.000,-- lebt er wirklich wie ein König. Anfangs kostet es ein wenig mehr, denn jeder denkt, er sei Tourist und das bedeutet, er kann ausgenommen werden. Aber nach ein paar Nächten mit Einheimischen gibt es plötzlich vieles zum halben Preis.

Er braucht also für ein Jahr nur noch 12.000 Euro und lebt trotzdem wie im Paradies. In der Dominikanischen Republik beträgt der Angestelltenlohn ca. 600 US$ im Monat oder weniger. Wie schon in vorigen Kapiteln dargelegt, ist es in Asien (Philippinen, Bali, Indien etc.) noch preisweiter. Auch in Venezuela, Belize, Panama, Chile usw. lässt sich gut leben mit 400-600 Euro.

Bei solch einem Monatseinkommen wären Sie in Deutschland Hartz IV-Empfänger und damit unterste soziale Stufe. In sehr vielen anderen Ländern dagegen können Sie damit problemlos leben. Bei 1.000 Euro im Monat wird Ihr Gastland sogar zum Paradies und Sie zum Prinz, der sich fast alles leisten kann! Das eröffnet doch ganz neue Perspektiven.
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!
 TRICK


Ich kenne in den Philippinen Deutsche und andere Ausländer, denen es hier so gut gefällt, dass sie sich hier ständig aufhalten und keine Lust haben, wie ein Nomade von Land zu Land zu ziehen. Sie wollen sich aber aus unterschiedlichsten Motiven auch nicht um ein Residence Permit bemühen. Sie erreichen einen de-facto-Daueraufenthalt auf folgende Weise:

Zunächst verlängern sie ihr Touristenvisum so oft wie möglich (in den Philippinen kann das alle 59 Tage geschehen, bis das Maximum von 16 Monaten erreicht ist. Kurz davor oder auch früher machen sie einen so genannten Visa Run, d.h. sie verlassen das Land für kurze Zeit und kehren nach ein paar Tagen Thailand, Singapur oder Hongkong wieder zurück. Damit beginnt ihr Status als Tourist von neuem.

Ein Bekannter macht sich nicht einmal die Mühe des Visa Runs, sondern überlässt seinen Pass einem Immigration Officer, den er gut kennt und der sich gerne ein erkleckliches Sümmchen dazuverdienen möchte. Einige Zeit später erhält er seinen Pass zurück, nun mit neuen Aus- und Einreise-Stempeln versehen...

Der Visa-Run-Trick funktioniert auch in vielen anderen Ländern, besonders in Lateinamerika.



Typische Preise –




z.B. in Venezuela und den Philippinen:




Venezuela              Philippinen


Benzin:              1 Liter Super (95 Octan)              EUR 0,25              0,65


1 Liter Diesel              EUR 0,22              0,60


Taxi              pro Kilometer              EUR 0,30              0,19

Bus              in der Stadt (weiteste Entfernung)              EUR 0,44              0,15

Früchte (1 kg)              Ananas              EUR 1,03              0,50


Mango              EUR 1,33              1,00



Melonen              EUR 0,59              0,50



Orangen              EUR 0,73              0,69



Papaya              EUR 0,71              0,53



Weintrauben              EUR 1,31              2,00



Zitronen              EUR 0,59              1,14


Gemüse (1 kg) Blumenkohl              EUR 0,78              0,92


Champignons              EUR 6,88              3.10



Grüner Salat              EUR 1,13              1,66



Gurken              EUR 0,53              0,50



Karotten              EUR 0,84              0,70



Kartoffeln              EUR 0,63              0,66



Reis                            0,46



Manjok              EUR 0,59             



Spinat              EUR 0,20             



Tomaten              EUR 1,33              0,75



Weißkohl              EUR 0,47              1,00



Zwiebeln              EUR 1,65              1,20


Fisch (1 kg)              Fischfilet              EUR 3,75              1,16-2,00


Thunfisch              EUR 6,19              1,33-3,00


Fleisch (1 kg)              Hähnchen              EUR 2,44              1,80


Hühnerbrust              EUR 3,41             



Rindergehacktes              EUR 3,11              4,16



Rinderleber              EUR 2,78              2,50



Rindersteak              EUR 5,00              3,50



Schweinekotelett              EUR 4,66              2,35


Restaurant              Bier, Glas              EUR 0,35              0,55


Coca-Cola, Glas              EUR 0,30              0,40



Fisch mit Beilagen              EUR 5,00              3,00



Fleisch- oder Gemüsesuppe              EUR 3,00              1,30



Grillplatten              EUR 6,00              4,00



Rinderfilet mit Beilagen              EUR 6,00              4,00



Schweinekotelett mit Beilagen              EUR 4,50              3,00



Spaghetti Bolognese              EUR 2,50              2,50



Wiener Schnitzel mit Beilagen              EUR 3,00              3,00


Zigaretten              einheimische Zigaretten              0,30-0,90              0,25-0,50


ausländische Zigaretten              1,00-2,00              0,50-1,00


Die genannten Preise sind Großstadtpreise; auf dem Lande und in kleineren Städten sind die Preise bis ein Drittel billiger!

Flugpreise in Venezuela

Caracas-Canaima-Caracas (zum Wasselfall „Salto Angel)              EUR 161,--

Merida-Caracas-Merida              EUR 143,--

Isla Margarita-Caracas-Isla Margarita              EUR   89,--

Isla Margarita-Puerto La Cruz-Isla Margarita              EUR   53,--

Barcelona (Pto. La Cruz)-Caracas-Barcelona              EUR   75,--

Flugpreise in den Philippinen

Manila-Boracay-Manila (Surf-, Tauch-, Schwimmparadies)              EUR   22,--

Manila-Cebu-Manila              EUR   22,--

Manila-Davao-Manila              EUR   30,--

Manila-Singapur-Manila              EUR   82,--

Manila-Bangkok-Manila              EUR 100,--

Autobus-Fahrpreise in Venezuela

Caracas-Barcelona (Pto. La Cruz ) = 319 km              EUR   7,00

Caracas-Isla Margarita (einschl. Fähre)              EUR 30,00

Caracas-Merida = 680 km              EUR 19,00

Caracas-Maiquetia (Flughafen von Caracas) = 35 km              EUR   1,50

Autobus-Fahrpreise in den Philippinen

Manila-La Union = ca. 200 km              EUR   5,00

Manila-Batangas (einschl. Fähre)              EUR   8,00

Manila-Baguio = ca. 300 km              EUR   6,00

Manila-Angeles City (Vergnügungsviertel) = ca. 50 km              EUR   3,00

Steuersätze in Venezuela

Der Steuersatz für Firmen beträgt jährlich 15% vom Gewinn.

Für Arbeitnehmer, die man beschäftigt, muss man monatlich 15% Sozialabgaben (vom Bruttolohn) bezahlen. Der Arbeitnehmer zahlt monatlich 5,25% Sozialabgaben, die vom Arbeitgeber einbehalten und an die Sozialversicherung überwiesen werden.

Außerdem muss der Arbeitgeber monatlich EUR 16,50 an Fahrtkosten (Autobus zur Arbeit und zurück) an den Arbeitnehmer bezahlen. Das gilt jedoch nur bei Mindestlöhnen (derzeit etwa 200 Euro).

Für natürliche Personen beträgt die Einkommenssteuer ab 25.000 Euro jährlichem Einkommen 31%, wobei zu berücksichtigen ist, dass man großzügiger seine Kosten von der Steuer absetzen kann. Jegliche Art von Steuererklärung wird hier äußerst großzügig behandelt.

Vermögenssteuer gibt es nicht. Dafür fällt eine Steuer an, wenn man etwas mit Gewinn verkauft hat. Beispiel: Sie haben 2001 ein Haus (Grundstück, Auto etc.) gekauft und verkaufen er 2007 wieder. Dabei erzielen Sie einen Gewinn von 20.000 Euro. Davon müssen Sie 2% Steuer = 400 Euro bezahlen.

Steuersätze in den Philippinen

Einkommensteuer:


Mindeststeuersatz                5%



Spitzensteuersatz              34%



Tantiemen                            10%


Körperschaftssteuer:


Mindeststeuersatz                2%



Spitzensteuersatz              34%



Die McDonald‘s Währung – und wie man damit Gewinne machen kann



Noch besser lassen sich Preise und Kaufkraft aller Länder anhand eines standardisierten Produktes vergleichen, das überall auf der Welt in gleicher Größe und Qualität erhältlich ist und das im jeweiligen Land überall zum gleichen Pries erhältlich ist. 1986 kam die englische Wirtschaftszeitung „The Economist“ auf diese Idee – der Big-Mäc-Index war geboren. Denn der bekannteste Hamburger der Welt wird in 120 Ländern mit genau den gleichen 10 Zutaten hergestellt, kann aber nicht zwischen den einzelnen Ländern gehandelt werden, was bei anderen Artikeln mit Preisgefälle der Fall ist. Wo der Burger und damit auch das Leben billiger oder teurer ist – Auswahl aus der Erhebung im Sommer 2007:


US$     + / - in % zum Basispreis


China              1,45              -  57

Hongkong              1,53              -  55

Malaysia              1,70              -  51

Ägypten              1,68              -  50

Indonesien              1,73              -  48

Ukraine              1,79              -  47

Sri Lanka              1,92              -  44

Thailand              1,93              -  43

Philippinen              2,08              -  39

Russland              2,11              -  38

Paraguay              2,18              -  36

Südafrika              2,22              -  35

Costa Rica              2,23              -  34

Japan              2,29              -  33

Taiwan              2,36              -  31

Saudi-Arabien              2,39              -  30

Polen              2,51              -  26

Argentinien              2,61              -  23

Mexiko              2,69              -  21

Slowakei              2,72              -  20

VAE              2,72              -  20

Singapur              2,79              -  18

Litauen              2,80              -  18

Estland              2,81              -  17

Kroatien              2,85              -  16

Uruguay              2,91              -  14

Lettland              2,92              -  14

Südkorea              3,06              -  10

Tschechien              3,07              -  10

Australien              3,12              -    8

Peru              3,24              -    5

Ungarn              3,34              -    2

Chile              3,36              -    1

USA              3,41 (= Basispreis)

Venezuela              3,43              +    1

Kolumbien              3,60              +    5

Neuseeland              3,62              +    6

Portugal              3,71              +    8

Kanada              3,87              +  13

Großbritannien              3,91              +  14

Brasilien              3,93              +  15

Türkei              3,96              +  16

Griechenland              4,00              +  17

Italien              4,02              +  17

Österreich              4,03              +  18

Deutschland              4,06              +  19

Spanien              4,20              +  23

Frankreich              4,25              +  24

Schweden              4,86              +  42

Dänemark              5,08              +  49

Schweiz              5,75              +  68

Norwegen              6,88              +101

Island              7,61              +123

Haben Sie die obige Tabelle etwas studiert? Durchaus interessant, nicht wahr? Promovierte Wirtschaftswissenschaftler verdrehen zwar die Augen bei solch einer simplen Vorgehensweise und haben allerlei Einwände, kommen aber mit ihren komplizierten Warenkörben und komplexen Berechnungen im Prinzip auf das gleiche Ergebnis.

Doch mit dem Big-Mäc-Index können Sie mehr anfangen, als abzulesen, wo Ihr Leben günstiger und damit der Lebensstandard höher sein könnte! Der Big-Mäc-Index ist ja nichts anders als eine Übersicht der Kaufkraftparität (Purchase Power Parity = PPP). Diese ist – wie gesehen – von Land zu Land verschieden. Die Differenzen sind teilweise gewaltig.

Wissenschaftliche Studien haben mehrfach belegt, dass PPP-Indices (und damit auch der Big-Mäc-Index!) langfristig gute Hinweise liefern, wie sich Wechselkurse zukünftig entwickeln werden.

Was ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen kann: Zwei meiner Flaggen-Standorte sind die Philippinen und Großbritannien. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen hat der Wechselkurs des überbewerteten britischen Pfund (GBP) in den vergangenen 12 Monaten über 10% verloren, während der des unterbewerteten philippinischen Peso (PHP) entsprechend zugelegt hat.

Was sich wiederum mit den Positionierungen in obiger Tabelle deckt. Andere Wechselkursentwicklungen belegten dies ebenfalls. Nur ein Beispiel: Als im Jahre 2001 der Euro eingeführt wurde, waren viele Ökonomen der Meinung, dass er gegenüber dem US-Dollar steigen würde. Das Gegenteil war der Fall (Sie erinnern sich vielleicht noch). Im Big-Mäc-Index war die richtige Richtung abzulesen, denn dort war der Euro als überbewertet ausgewiesen.

Weitere Erfolgstorys in der mittlerweile über 20-jährigen Geschichte des Big-Mäc-Index könnten angeführt werden. „Die Bilanz des Index als Prognoseinstrument ist beeindruckend“, schreibt der Economist
 stolz über seine Entdeckung.

Was sollte also Ihre Anlage-Strategie sein?

ANTWORT: Jedes Jahr auf die am stärksten unterbewerteten Währungen setzen!

Wollen wir wetten, dass der total unterbewertete Wechselkurs des chinesischen Yuan bald steigen wird? Und dass der schweizer Franken (CHF) fallen wird? Auch der Euro (EUR) ist zu teuer!



Deutsches Handwerk




hat goldenen Boden im Ausland !



Das alte Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ gilt auch heute noch. Aber im Ausland erst recht, denn gute deutsche Qualitätsarbeit ist überall gefragt. Lassen Sie sich das gesagt sein von einem, der selbst erlebt hat, wie Maurer, Elektriker, Automechaniker und andere ausländische Handwerker ihren Job machen. Im wahrsten Sinne mehr schlecht als recht.

Folgende Berufe haben die besten Aussichten:


	
Auto-Mechaniker (speziell Diesel)



	
Bäcker (speziell für deutsche, österreichische, schweizer Spezialitäten)



	
Elektro-Installateur



	
Elektro-Mechaniker



	
Fernseh-Mechaniker



	
Flugzeug-Mechaniker



	
Gas- und Wasser-Installateur



	
Glaser- und Fensterbauer



	
Köche (deutsche und europäische Küche)



	
Konditoren



	
Landmaschinen-Mechaniker



	
Maurer



	
Metzger (besonders für die Wurstherstellung)



	
Mechatroniker



	
Sanitär-Installateur



	
Schreiner



	
Zimmermann





Auswanderungswillige können sich bei entsprechenden Beratungsstellen des Raphael-Werkes, Diakonischen Werkes und Deutschen Roten Kreuzes beraten lassen. Diese können auch informieren, wo welche Berufe gesucht sind, besonders das Raphael-Werk ist spezialisiert und kann mit detaillierten Informationen über jedes Land aufwarten (www.raphaels-werk.de
).

Allgemein kann man sagen, dass in Großbritannien, Skandinavien und der Schweiz ein großer Bedarf an medizinischen Fachkräften besteht (Krankenschwestern, häusliche Pfleger, Hebammen).

In der Schweiz, in Österreich und in Dänemark sind Fachkräfte der Baubranche gesucht.

Kanada und Australien nehmen fast jeden Qualifizierten auf.

Aber auch mit weiteren oben nicht aufgeführten Berufen lässt sich ein wirklich gutes Auskommen haben (IT-Fachkräfte, Programmierer, Heilberufe usw.). Die deutsche Ausbildung wird fast überall anerkannt, schließlich ist sie auch vielen ausländischen Ausbildungsplänen (wenn es diese in manchen Entwicklungsländern überhaupt gibt) haushoch überlegen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in vielen Ländern die dortigen Wurstwaren einfach nicht schmecken. Außerdem gibt es vieles einfach nicht, nach dem man sich sehnt wie Leberwurst, Thüringer Bratwurst, Salami, Räucherschinken, Buletten usw. Wer sich auf dieses Handwerk versteht, hat bald eine Menge Stammkunden – andere Deutsche, Ausländer und auch viele Einheimische. Mir sind deutsche Metzger in China und in den Philippinen bekannt, die dort florierende Geschäfte aufgebaut haben.

Gleiches kann man auch über das Bäckerhandwerk sagen – und über Kartoffelsalat-Hersteller.



Wie Sie garantiert ein ausreichendes Einkommen im Ausland erzielen



Mit 12.000 Euro Netto-Jahreseinkommen befinden Sie sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz fast am unteren Ende der Sozialskala. Gut möglich, dass Sie damit sogar sozialhilfeberechtigt sind. Mit dem gleichen Geld können Sie in den Paradiesen dieser Welt jedoch wie ein Prinz leben, man muss es nur wissen!

Nehmen wir an, Sie können sich daran gewöhnen, mit 20.000 Euro p.a. auszukommen. Dann müssen Sie nur noch wissen, woher Sie garantiert dieses Einkommen erhalten.

Am einfachsten ist es, wenn Sie über ein wenig Vermögen verfügen. Bleiben wir konservativ. Rechnen wir solide 7% p.a. Rendite auf Ihr investiertes Kapital. Um 20.000 Euro an Zinsen zu erzielen, von denen Sie leben könnten, benötigen Sie ein Kapital von 286.000 Euro.

Können Sie trotz Bausparvertrag und Eigentumswohnung sowie durch Verkauf und/oder Beleihung all Ihrer inländischen Werte diesen Betrag nicht zusammen bekommen? Auch das ist kein Problem. Von den Zinsen zu leben, ist sowieso nicht jedermanns Sache. Einkommen kann oft leichter erzielt werden, als Sie jetzt vielleicht noch glauben werden.

Das Internet bietet – wenn man es richtig nutzt – geradezu sagenhafte, in dieser Form noch nie da gewesene Möglichkeiten. Quasi auf Knopfdruck können Sie Umsatz und Gewinn machen – permanent. Das geht von jedem Ort der Erde, an dem ein Internetanschluss vorhanden ist. Mit einem Minimum an Arbeitsaufwand, da sich fast alle Abläufe automatisieren lassen. Sie können Ihre Dienstleistungen oder Produkte (z.B. E-Books, also Bücher in elektronischer Dateiform) weltweit 24/7, d.h. rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche, anbieten und verkaufen. Gegebenenfalls auch anonym.

Das Gewusst-wie und sogar geeignete Produkte finden Sie in den Reporten „Reich werden im Internet“ und „Anonyme Geschäfte im Internet“ (www.information-force.de
).

Manche Aussteiger ziehen einen Ansichtskartenservice auf. Kunden, die Nachbarn, Kollegen usw. glauben machen wollen, sie würden Urlaub an einem exotischen Ort machen, findet man über das Internet. Für jede verschickte Postkarte kann man 10 Euro und mehr verlangen und sich ein hübsches Sümmchen monatlich dazu verdienen. Beispiel:


www.worldtrip.de/Weltreise-Service/Postkarten-Service/postkarten-service.html



www.alibi-profi.com/index.php?action=postkarten




Wie jemand jeden Monat Tausende Dollar verdient mit nur 1 Stunde Arbeit pro Tag



Tatsachenbericht – Wie ein Maurer aus Wanne-Eickel in Paraguay jeden Monat Tausende US-Dollar verdient, und das mit nur einer Stunde Arbeit pro Tag:

Obwohl unser Mann, nennen wir ihn Hubert, dieses Konzept in Paraguay betreibt, funktioniert es doch in vielen anderen Dritte-Welt-Staaten, also auch in Asien und Afrika und natürlich in Lateinamerika.

Hubert fand heraus, dass in seinem Land die örtliche Polizei mit der Ausstellung von Ausweispapieren aller Art, vom Führerschein bis zum Reisepass betraut ist. Verantwortlich ist der jeweilige Hauptkommissar. Mit diesem kam Hubert eines Tages ins Gespräch.

Er erfuhr, welche Verantwortung der Polizist hat und wie wenig Gehalt er dafür bekommt. Wie soll der Kommissar denn wohl mit umgerechnet 400 US$ im Monat leben können? „Das ist wirklich schwierig“, denkt sich Hubert, „ich selber brauche schon gute 500 $, und mein Geld reicht auch nur noch 10 Monate.“ Aber er vergisst das Gespräch wieder, bis er mit einem alten Kumpel aus Deutschland telefoniert.

Dabei erfährt Hubert unter anderem auch, dass seinem Freund der Führerschein abgenommen wurde. „Ich würde ein Monatsgehalt geben, wenn ich den Führerschein zurückbekäme. Hubert reagiert sofort: „Wie viel verdienst Du im Monat?“ – „Runde 1.250 Euro.“ – „Das sind 1.500 US$“, denkt Hubert schon amerikanisch und wacht plötzlich auf: „Ich glaube, dafür kann ich Dir helfen.“

Hubert spricht mit dem Kommissar. Für 200 $ will dieser den Führerschein ausstellen und Hubert erfährt hinter vorgehaltener Hand, dass für 500 $ auch mehr drin ist. Der Beamte könnte nämlich ein komplettes Set von Identifikationspapieren, vom Führerschein, über die ID-Karte (Personalausweis) bis zum Reisepass ausstellen. Ein alter Freund von der Polizeischule nimmt dafür in Asuncion schon 1.000 Dollar...

Schließlich erhält Hubert den Führerschein und macht 1.300 Dollar Gewinn. Das reicht für weitere zwei Monate. Aber vielleicht ist da wirklich ein Geschäft zu machen?

In der Hauptstadt Asuncion besucht er hin und wieder die Bibliothek und findet dort auch bekannte deutsche Zeitungen. Die sind zwar oft schon zwei Wochen alt, aber die Anschriften der Anzeigenabteilungen stimmen noch. Für runde 200 US$ könnte er schon ein Inserat aufgeben. Vielleicht kommt etwas dabei heraus, vielleicht auch nicht.

Wenn er nur ein Identifikationspaket alle drei Monate für 10.000 $ verkauft und dafür 10 Anzeigen benötigt, macht das:


US$ 10.000,--              Einnahmen



US$      500,--              Kommissar



US$   2.000,--              Anzeigen



US$      200,--              Infos, Porto



US$      300,--              Telefon


Gesamtausgaben              US$ 3.000,-- = US$ 7.000 Gewinn

Das sind mehr als 2.000 Dollar im Monat. „Damit bin ich König“, denkt Hubert und recht hat er.

Die Sache mit den Führerscheinen funktioniert im Zuge der EU-Harmonisierung und Verschärfung der Gesetzgebung nicht mehr so recht. Aber Reisepässe sind immer noch gefragt und als lukrativen Ersatz kann Hubert jetzt auch Doktor- und andere echte Titel liefern. Gegen großzügige Spenden sind Dritte-Welt-Universitäten z.B. bereit, einen echten Dr. h.c. (Ehrendoktor) zu verleihen...

Andere Aussteiger vermitteln heiratswillige einheimische Schönheiten. Mit ein wenig Fantasie findet sich immer etwas, das in der Ersten Welt begehrt ist.

Weiteres Beispiel: Wie es ein unerfahrener Rechtsanwalt in kürzester Zeit zum Generalkonsul und Millionär brachte (leicht nachvollziehbar).

Dieter Kleininger (Pseudonym) war ein mäßig talentierter Rechtsanwalt im Raum Frankfurt. Heute ist er Generalkonsul eines kleinen Dritte-Welt-Staates und Millionär. Um bekannt zu werden und somit Klienten zu erhalten, bemühte er sich um eine politische Stellung in seiner Gemeinde.

So lernte er auch einen PR Manager kennen, für den er eine Scheidung abwickelte. Dieser erkannte Kleiningers Problem: fehlende Anerkennung und nicht genug Persönlichkeit und Auftreten, um es je zu etwas Besonderem in der Juristerei zu bringen. Besonders attraktiv war Kleininger auch nicht, aber er wollte „dazu gehören“, komme, was da wolle.

Der PR Mann kannte die Lösung: Gegen eine Gebühr und eine saftige Spende in den Pensionsfonds eines Dritte-Welt-Präsidenten könne Kleininger zum lebenslangen Honorarkonsul bestimmt werden, mit CD-Schild am Auto, Fahne vor der Villa, Diplomatenpass und Immunität – und mit Steuerfreiheit.

Kleininger parkte fortan öfter ungestraft im Parkverbot und lässt sich mit Exzellenz anreden. Eine seiner wenigen Verpflichtungen: zum jeweiligen Nationalfeiertag seines Landes eine Party geben. Auf dieser traf er einen Politiker, der ihm vorschlug, gegen eine Kommission von 25% Interessenten von Pässen und somit neuen Staatsbürgern zu vermitteln.

Auch könne er weitere Diplomaten akquirieren, die bereit seien, ein ähnliches Arrangement wie das eigene einzugehen. Weiterhin wäre es für ihn möglich, eine diplomatische Position außerhalb von Deutschland einzunehmen, zwar nur zeitweise, aber immerhin. Kleininger griff zu und ließ sich als Konsul in Macau (damalige portugiesische Provinz in China) nieder. Hier konnte er reichlich Pässe an Hongkong-Chinesen absetzen, die keine Lust hatten, ab 1997 wieder unter kommunistischer Flagge zu leben.

Durchschnittlich verkaufte er 100 Pässe zu je 25.000 US$ im Jahr. 50% gingen direkt an den Außenminister seines Landes. Ihm blieben 12.500 $ pro Pass, abzüglich 25% Provision für den Politikerfreund, der ihm diesen Deal ermöglichte. So blieben ihm bei 100 Pässen rund 1 Mio. US-Dollar jährlich. Steuerfrei.

Fazit

Wenn Sie bereit sind, sich auf die Besonderheiten Ihrer neuen Umgebung einzustellen und etwas zu finden, das in Deutschland sehr gefragt ist, sind Sie im Geschäft.

Neben Pässen und Titeln sind auch noch sehr interessant: Immobilien, Partnervermittlungen, Beratungen aller Art, Geschäftsanbahnungen usw. Es kommt nicht so sehr darauf an, was Sie bisher gemacht hatten, wenn Sie erst einmal Kontakte geknüpft haben, zeigen sich die Möglichkeiten von alleine.


Auch so fließt ständig Geld nach



Davon abgesehen bleiben für alle, die nichts Vernünftiges gelernt haben oder diejenigen, die beruflich etwas Neues machen möchten, in jedem Land grundsätzlich immer zwei Branchen, die ein gutes Auskommen mit dem Einkommen garantieren und die Existenz sichern:

a)  
 Tourismus (hier haben Sie zwangsläufig mit gut zahlenden Ausländern zu tun)

b)  
 Immobilen (Handel oder Bauträger, bevorzugt für ausländische Käufer)

Weitere Anregungen:

Entwickeln Sie ein brauchbares Roulettesystem. Ich habe selber schon erlebt, dass manche Zocker bereit sind, bis zu 4.000 Euro hinzublättern.

Mittlerweile gibt es aber mehr Poker- als Roulette-Profis. Falls Sie es noch nicht können: erlernen Sie es und verbessern Sie sich kontinuierlich. Wunderbar online umsetzbar.

Können Sie Tennis spielen, beherrschen Sie eine Kampfsportart, kennen Sie sich mit Computern aus? Was auch immer Sie können, das andere erlernen möchten – es lassen sich dafür Kursteilnehmer finden, die über mehrere Wochen und Monate hinweg Beiträge entrichten.

Ein Beispiel aus dem Aussteigerleben (eines Rechtsanwaltes):

„Gut verdienen mit kostenlosen Yogastunden

Yoga ist wieder "in". Die fernöstliche Entspannungstechnik erlebte in den letzten Jahren ein Riesencomeback. Yoga stärkt den Körper und befreit den Kopf. Außerdem vermittelt es ein gewisses besseres, erleuchtetes Image (im Vergleich zu Bodybuilding und Aerobics). Wer Yoga praktiziert, liegt in unserer "spirituellen" Zeit voll im Trend.

Wirklich "anti-materialistisch" und "erleuchtet" machen einige Yogaexperten in den USA ein Vermögen – mit kostenlosen Yogastunden. Jeder ist eingeladen, jeder darf mitmachen, jeder ist willkommen. In Miami Beach trifft man sich z.B. fast täglich zum Sonnenuntergang am Strand hinter dem Alexander Hotel. Die über 50 Teilnehmer wissen von den Yogastunden durch Mund-zu-Mund-Propaganda und seit kurzem auch durch Zeitungsartikel und Berichterstattung in den Medien. Jeder bringt sein eigenes Handtuch, ein Flasche Mineralwasser und los geht es.

Die Stunden werden von einem Experten, der Yoga in Indien studiert haben will, und einem Rechtsanwalt angeboten. Die beiden Experten führen die Teilnehmer durch leichtere Yogapositionen, erklären die richtige Atemtechnik etc. Sicher interessant und entspannend.

Zum Ende der kostenlosen Stunde gehört es zum guten anti-materialistischen und spirituellem Ton, den Yogaexperten eine Aufwandsentschädigung von je 5 Dollar pro Teilnehmer zu spenden. Niemand wird gezwungen zu spenden, jedenfalls nicht direkt, schließlich sind die Stunden ja "kostenlos", aber "weil alle geben
", besteht doch eine unterbewusste Verpflichtung. Auch "will man ja wiederkommen..."
 und "fünf Dollar sind doch kein Geld, für das, was geboten wird..."
.

Kein Wunder, dass der Rechtsanwalt sich jetzt mehr aufs Yoga konzentrieren möchte. Durchschnittlich treffen sich täglich 50 Yogafans. Nehmen wir einmal an, nur 40 Teilnehmer spenden je 5 USD Aufwandsentschädigung. Unser Yogaexperte macht so schnelle 200 $ in bar für eine Yogaübung, die er wahrscheinlich ohnehin täglich alleine ohne Vergütung in seiner Wohnung als persönliche Fitnessprogramm absolvieren würde. Da die Yogastunden täglich angeboten werden, können so 6.000 $ im Monat verdient werden.

So werden auch Sie Yogaexperte:

Um Anfängeryogastunden am Strand oder auf einer Lichtung zu geben, müssen Sie kein Experte sein. Sie müssen nur die Grundpositionen kennen und diese den Fans vermitteln. Das Grundwissen können Sie durch den Besuch von (bezahlten) Yogaklassen erwerben. Fragen Sie einfach im nächsten Fitnesscenter. Oft bieten selbst Volkshochschulen regelmäßige Yogastunden an. Zudem gibt es ausreichend Literatur im Buchhandel. In Großstädten finden sich Yogacenter in den Gelben Seiten. Auch können Sie komplette Yogastunden auf Video abrufen, die von Ihnen nur noch kopiert (die Übungen, nicht die Videos) werden müssen. Gute preiswerte Qualität bietet z.B. die Yogazone (www.yogazone.com
).

Keine Sorge, auch als frischer Yogalehrer, der anderen Anfängern nur die Grundpositionen erklärt, richten Sie keinen Schaden an, genauso wenig wie ein Yogabuch oder Yogavideo für 20 Euro. Sie inspirieren aber vielleicht, sich intensiver mit Yoga zu beschäftigen. Ohne Ihr "kostenloses" Angebot würden einige Teilnehmer Yoga nie schätzen lernen. Sind Sie absolut nicht qualifiziert, werden Sie Schwierigkeiten haben, Teilnehmer für eine zweite Sitzung begeistern zu können. Yogafans (nicht jeder ist blutiger Anfänger) werden Sie als Scharlatan kritisieren. Sie können also nur verdienen, wenn Sie langfristig (immer wieder) Qualität bieten.

Wenn Sie glauben, als Experte in Indien studiert haben zu müssen, buchen Sie ihren nächsten Urlaub in Indien und besuchen Sie dort eine Yogaklasse. Sie haben so in Indien studiert und können das zusammen mit dem Namen ihres Yogalehrers auch in Ihrem Info erwähnen. "...und im Jahre 2002 habe



ich Hatha-Yoga unter Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar in Indien studiert
." Das macht Sie automatisch zum Experten... denn was aus Indien kommt, ist immer gut. Jedenfalls für die, die dieses Land noch nie besucht haben.

Und dann bieten Sie kostenlose Yogastunden an. Die sind zunächst wirklich kostenlos (keine Spende). Finden sich aber ausreichend Teilnehmer und hat sich das Ganze herumgesprochen, können Sie beginnen, Spenden einzusammeln. Wenn Ihnen das zu blöd ist, können Sie natürlich auch Fitnesscentern anbieten, Yogaklassen zu geben und die Einnahmen mit dem Fitnesscenter zu teilen. Da Sie in Indien studiert haben, sind Sie automatisch qualifiziert...

Wenn Sie das Ganze mit der richtigen Aura schmücken, sichern Sie sich nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch die gesellschaftliche Stellung eines extra spirituellen Spezialisten (Guru).“


(Ende der Leseprobe aus „Die Asket-Strategie“
,
 http://www.benn-verlag.com/die-asket-strategie.html
)


Und für wen das alles nichts ist oder wer glaubt, absolut keinerlei Talent zu besitzen, das sich vermarkten lässt, dem widerspreche ich hiermit und liefere gleich den Gegenbeweis mit: Man kann immer noch Ausländern Deutsch beibringen...


Lassen Sie sich mieten!



Dies ist sicherlich ein verrückter, aber realer VERDIENST-TIPP:

Kein Geld? Kein Urlaub? Dann lassen Sie sich ins Ausland vermieten. Die verrückten Amis mieten sogar Deutsche, um sich damit interessant zu machen.

Was Sie tun müssen? Einfach nur da sein, beim Familienfest, auf Partys, beim Shopping.

Verdienst? 40% des Mietpreises von 1.200 Euro gehören Ihnen. Über diesen spleenigen Service haben schon berichtet: The New York Times (USA), die BBC, The Guardian (beide Großbritannien), Al Dschazirah (Arabien), La Stampa (Italien), Deutsche Welle und andere. Info:


www.rentagerman.de




So krankenversichern Sie sich




günstig im Ausland



Eine wichtige Frage ist, wie ein Auswanderer / Aussteiger / Weltenbummler das Finanzproblem im Falle von Krankheit und Unfall lösen soll, denn die seligen Zeiten, als die heimische Krankenkasse auch Rundum-Dauerschutz im Ausland gewährte, sind schon seit Jahrzehnten passé.

Ich persönlich kam über 20 Jahren ohne Krankenversicherung aus, weil ich mich einerseits sehr gesundheitsbewusst ernähre und viel für die Fitness tue und weil ich andererseits keiner bin, der Unfälle usw. magnetisch anzieht. Wenn ich aber wirklich mal unter einer Grippe oder unter einem Durchfall litt, dann habe ich die entsprechende Medizin kurzerhand in meinem jeweiligen Gastland gekauft. Dort kostet sie nur einen Bruchteil des deutschen Preises. Dafür brauche ich nun wirklich keine Krankenversicherung.

Da ich die 50 aber überschritten habe, bin ich nun doch endlich wieder versichert (NHS, Großbritannien siehe unten). Man wird ja nicht jünger...

Je nach Ihrer persönlicher Situation und Präferenz bieten sich verschiedene Möglichkeiten:


	
Wenn Sie Ihren Wohnsitz pro forma in Deutschland beibehalten, können Sie in einer gesetzlichen Krankenkasse bleiben und kehren in das Land Ihrer Väter zurück, um sich behandeln zu lassen bzw. besorgen sich für den Fall von kürzeren oder längeren Auslandsaufenthalten einen Auslandskrankenschein.



	
Wo das nicht möglich ist, weil z.B. zwischen Deutschland und dem ausländischen Staat kein Sozialversicherungsabkommen besteht, könnten Sie auch eine Reisekrankenversicherung abschließen. Es gibt eine ganze Palette von Angeboten; der Versicherungsschutz gilt in der Regel weltweit. Die Preise sind erstaunlich günstig und schwanken zwischen unter 10 und über 100 Euro je nach Anbieter und Geltungsdauer. Es empfiehlt sich, auch Angebote von ausländischen Gesellschaften einzuholen. Reise-Krankenversicherungen haben zwar eine meist jährliche Laufzeit, aber Versicherungsschutz gibt es nur für Einzel-Auslandsaufenthalte bis zu 93 Tage (z.B. ELVIA). Längere Aufenthalte „am Stück“ können nur mit einer privaten Auslands-KV abgedeckt werden.



	
Eine sauberere Lösung ist es, wenn Sie sich in Ihrem neuen Gastland an die zuständigen Stellen wenden und dort krankenversichern. Tipp: Wenn Sie Mitglied in einer Institution werden, die deutschen gesetzlichen Krankenkassen entspricht, wenn Sie also keine private
 Krankenversicherung abschließen, verbauen Sie sich nicht die Möglichkeit, eines Tages, wenn es notwendig sein sollte, wieder in den Schoß der deutschen AOKs bzw. Ersatzkassen zurückzukehren (sofern die Bedingungen in der Zwischenzeit nicht geändert werden).



	
Falls Sie Ihrer alten Heimat aber ganz sicher für immer den Rücken kehren und/oder Wert legen auf bevorzugte Behandlung als Privatpatient, kommt ggf. eine private Krankenversicherung in Betracht. Es gibt eine Reihe von internationalen Anbietern, die trotz erstklassiger Leistungen günstiger sind als deutsche Gesellschaften und obendrein auch weniger Ausschlüsse und Restriktionen kennen. Zum Beispiel sehen es deutsche Versicherer nicht gern, wenn sich ihre Kunden dauerhaft ins Ausland absetzen und versagen gerne mal den Versicherungsschutz, wenn man sie wirklich braucht. Nachfolgende Welt-Kranken-Assekuranzen machen keine Vorschriften, wo Sie sich aufzuhalten haben und wurden mir von Expatriats empfohlen:






International Medical Group
              USA


Bupa
              GB


Expacare International
              GB


Goodhealth Worldwide Ltd.
              GB


HTH Worldwide
              USA


IHI International Health Insurance
, Dänemark


InsuranceToGo
              USA


	
Wer seinen Wohnsitz pro forma im Vereinigten Königreich nimmt, kann sich beim NHS, dem National Health Service, anmelden. In Großbritannien ist das Gesundheitswesen nämlich staatlich und kostenlos. Man spaziert dazu einfach in die Praxis des für das Wohnviertel zuständigen PG (Practitioner General = Arzt für Allgemeinmedizin, Hausarzt), zückt seinen Pass und füllt ein Formular aus. Man bekommt dann noch einen Termin für die Eingangsuntersuchung, bei der aber nicht viel mehr gemacht wird, als Blutdruck, Gewicht und Körpergröße zu messen. 4-6 Wochen später erhält man Post vom NHS. Diese enthält die sog. Medical Card und ist praktisch Ihr Krankenversicherungsausweis.



	

Einen sehr interessanten Service bietet die Schweizer Firma ETA-GLOB WORLD MUTUEL, nämlich einen weltweiten Internet-Beratungsdienst in Bezug auf Krankenversicherungen. Man bekommt ein 20-50 Seiten starkes persönliches Dossier mit den passenden Lösungen. Das Ganze ist kostenlos! Kontakt:
 http://www.eta-glob.ch/index.php?g_menu=360




	
Ein deutschsprachiger Spezialist für die Vermittlung günstiger Krankenversicherungen weltweit ist Norbert Fuss.





Seine internetseite: http://www.auslandskrankenversicherungen-fuss.com


Seine Emailadresse: NorbertFuss@Yahoo.de


► TIPP:

Wer seine neue Heimat endgültig gefunden hat, kann sich auch vor Ort um Krankenversicherungs-Lösungen bemühen. Oft wird man feststellen, dass lokale Anbieter supergünstigen Schutz bieten. Ein 35-Jährige bekommt seine Vollversicherung bei der spanischen Caser beispielsweise schon für rund 40 Euro Monatsbeitrag! Doch sollte man das Kleingedruckte genau studieren, denn die Mitgliedschaft kann automatisch zum 65. Geburtstag enden...

Auch sollte man wissen, dass viele ausländische Assekuranzen begrenzte Deckungssummen kennen und oft nicht mehr als z.B. 100.000 $ pro Versicherungsnehmer zahlen...

Wer sich seine Rente ins Ausland nachschicken lässt, wird seinen wahren Aufenthaltsort nicht lange vor seiner Krankenkasse geheim halten können. Denn der Rentenversicherer macht dorthin Meldung. Geschicktere Pensionäre nehmen das Geld auf einem deutschen Konto in Empfang und lassen es per Dauerauftrag oder Internet-Banking in die Sonne nachkommen. Doch es gibt auch Länder, wo man keine Abschläge befürchten muss.


Die Phönizier

haben das Geld erfunden...

Aber warum so wenig?


http://www.benn-verlag.com/nleb.html






So vermeiden Sie Rentenabzüge bei Auslandsaufenthalt



Manche halten es ein Arbeitsleben lang in Deutschland aus und verschieben das Auswandern ins Rentenalter. Laut Auskunft der Deutschen Rentenversicherung haben das über 170.000 Pensionäre und Rentner auch schon getan. Die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Doch wer uninformiert ist, kann schnell finanzielle Einbußen erleiden. Die fünf beliebtesten Länder sind:


	
USA



	
Schweiz



	
Österreich



	
Frankreich



	
Spanien





Die gute Nachricht: Alle Bundesrentner, die ihren Wohnsitz in ein Mitgliedsland der Europäischen Union verlegen, erhalten die volle Rente.

Aber auch außerhalb der EU kann man ungeschoren davonkommen, dann nämlich, wenn es sich um ein Land handelt, mit dem Deutschland ein bilaterales Abkommen geschlossen hat. Dazu gehören unter anderem:


	
Israel



	
Japan



	
USA





In allen anderen Ländern (z.B. in allen Karibikstaaten
[6]
 oder der Türkei) wird man mit weniger Rente auskommen müssen, denn die saftigen Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Versicherten.

Auch beim Umtausch der Rente in eine andere Währung legen die Banken den Wechselkurs grundsätzlich zu ihren Gunsten fest.

Zudem muss man bedenken, dass eine Überweisung ins außereuropäische Ausland bis zu einer Woche in Anspruch nehmen kann. Schneller kann man über seine Rente verfügen, wenn sie nach wie vor auf dem deutschen Konto landet und per Kreditkarte abgehoben wird. Allerdings fällt auch hier bei jedem Bankautomatenbesuch eine Auslandsgebühr von 1 bis 1,5% an.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Rentenversicherung, ob Ihr zukünftiges Altersruheland begünstigt ist oder nicht. Dort hält man auch Formulare bereit, womit Sie die ausländischen Daten, vor allen die Bankverbindung, mitteilen können. Es geht aber auch völlig formlos. Die Bearbeitungszeit beträgt nur wenige Tage.

► VORSICHT !

Wer eine Riester-Rente bezieht, ist ganz besonders benachteiligt. Das liegt daran, dass erst bei Auszahlung der Riester-Rente Steuern anfallen. Wer aber seinen Wohnsitz ins Ausland verlagert, ist in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Oft zahlt er in der neuen Heimat weniger Steuern oder gar keine.

Daher will der deutsche Fiskus von seinen auswandernden Ruheständlern sämtliche Zulagen und Steuervergünstigungen zurück haben, die einst zur Förderung der Riester-Rente gewährt wurden, und das kann eine ganze Menge sein.

Möglicherweise ändert sich in den nächsten Jahren die Rechtslage, weil die EU-Kommission prüft, ob der deutsche Standpunkt rechtens ist. Bei Umzug ins Nicht-EU-Ausland wird man aber bestimmt immer mit der Rückzahlung der Steuervergünstigungen rechnen müssen.

Rentner und Pensionäre, die mindestens 35 Jahre alt sind, werden in den Philippinen besonders gern gesehen. Um sie anzulocken, sind verschiedene Erleichterungen und Vergünstigungen geschaffen worden. Das Programm trägt den Namen SRRV (Special Resident Retiree Visa).



☐
 Der Beste ist aber mit Sicherheit die Steuerfreiheit für Renten und Kapitaleinkünfte.




Ausführliche Informationen und Onlineantrag durch die Webseite der:

Philippine Retirement Authority


www.pra.gov.ph



Wie und wo Lebensversicherungen vollkommen steuerfrei bleiben



Was lange befürchtet worden war, wurde schließlich doch traurige Wahrheit. Erst haben die Versicherer den Garantiezins von Kapitallebensversicherungen gekürzt, dann hat auch noch der Finanzminister der Bürgergängelungsrepublik Deutschland zugeschlagen und die Steuerfreiheit abgeschafft. Durch diese legalen Raubzüge sieht es für die Altersvorsorge deutscher Versicherungsnehmer absolut düster aus. Aus Lebensversicherungen entstanden Lebensverun
sicherungen. Kein Wunder, dass viele Bürger, die sich wie bestohlen fühlen, nach vertrauenswürdigeren Parkplätzen für ihr Geld suchen.

Ganz am südlichen Rand Deutschlands sind sie fündig geworden. Dort befindet sich das Kleine Walsertal, das eigentlich österreichisches Staatsgebiet, aber nur von Deutschland aus zugänglich ist. Die dortige Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG hat schon immer mit intelligenten Finanzprodukten aufhorchen lassen und bleibt ihrer Anleger freundlichen Politik weiter treu. Sie wurde übrigens schon oft von Finanzpublikationen ausgezeichnet.

So bietet das Institut mit “Walser Capital Leben“ und „Walser Capital Pension“ echte Alternativen sowie eine innovative Altersvorsorge, die von den Kunden mit Begeisterung angenommen werden. Beide Produkte kommen jeder Anleger-Mentalität entgegen; von der eher risikoarmen anleihenbetonten Variante bis zu spekulativen Fonds ist alles möglich.

In Österreich herrscht ein ebenso strenges Versicherungsgeheimnis wie in Liechtenstein, so dass Dritte keinerlei Angaben erhalten.

Was die genannten Anlagen so interessant macht: Diese Lebensversicherungen sind rechtlich so gestaltet, dass sie von der neuen EU-Zinssteuer befreit sind, weil es sich bei ihnen um juristische Personen handelt und nicht um natürliche, die der Zinssteuer unterliegen. Somit müssen die Kapitalerträge erst erklärt werden, wenn sie tatsächlich anfallen und nicht schon während der Laufzeit. Während der gesamten Laufzeit bleiben also sämtliche Kursgewinne, Dividenden und Zinsen steuerfrei. Somit kann sich das Vermögen ungestört – weil ohne Abzüge – vermehren.

Sie meinen, der dicke Steuerhammer kommt dann bei der Auszahlung am Ende der Laufzeit? Aber doch nur, wenn Sie sich immer noch in einer Hochsteuer-Wüste wie Deutschland befinden, das Ihnen etwa die Hälfte Ihres Vermögens wieder abnimmt. Vorausschauende Expatriats haben sich rechtzeitig und ganz legal dort niedergelassen, wo der Fiskus mühsam Zusammengespartes nicht angreift...

[image: ]
!
 TIPP


Von einem Informanten erfuhren wir, dass der deutsche Zoll auf der Zufahrtsstraße zum Kleinwalsertal den Verkehr beobachten soll. Es ist anzunehmen, dass die Kennzeichen speziell von Luxusfahrzeugen festgehalten werden. Er löst das Problem dadurch, dass er sein Auto (einen Kleinwagen!) an unverdächtiger Stelle parkt (nicht direkt vor einer Bank) und sich mit Rucksack und Wanderausrüstung auf österreichisches Territorium begibt...

Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG

Walserstr. 43

D-87567 Riezlern

Internet: www.walserprivatbank.com




So kommen Behörden Vermögen auf die Spur



Hat man kein Geld, hat man viele Probleme. Hat man viel Geld, hat man noch mehr Probleme. Jeder will es einem wieder abnehmen, allen voran das Finanzamt, das am liebsten die Steuer fürs nächste Jahr schon im Voraus hätte...

Und wenn man das, was einem noch geblieben ist, intelligent anlegen will, so dass es sich wieder vermehrt, wird ein Drittel oder mehr davon auch gleich wieder konfisziert. Der deutsche Gesetzgeber (und viele andere) haben ein engmaschiges Netz von Kontrollmöglichkeiten geschaffen, die es dem Anleger schwer machen, neues Kapital zu erwirtschaften, ohne dass andere daran mitverdienen.

Der Staat, der so gerne Schmarotzer (z.B. des Sozialsystems) bekämpft, tritt selbst als solcher auf, wenn er eine Möglichkeit sieht, mehr einzunehmen, ohne etwas dafür geleistet zu haben.

Wenn wenigstens die erhöhten Steuereinnahmen sinnvoll und maßvoll wieder eingesetzt werden würden! Aber nein, die Steuergelder werden verprasst, dass der Bundesrechnungshof jedes Jahr zahllose neue Fälle von Missbrauch und Misswirtschaft monieren muss (ohne dass sich Entscheidendes ändert). Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter hatte schon Recht, als er sagte: „Politiker sind ebenso wenig in der Lage zu sparen, wie ein Hund in der Lage ist, einen Wurstvorrat anzulegen!“

Am liebsten wäre es vielen, die uns regieren, Bargeld würde ganz abgeschafft werden. Nur noch elektronisches Geld, damit sämtliche Ein- und Ausgaben gespeichert sind. Auf Knopfdruck ließe sich noch nach Jahren feststellen, dass Sie einst auf einer Autobahnraststätte in Richtung Schweiz 50 Cent für die Toilette ausgegeben haben...

Tatsächlich zielen alle Restriktionen der letzten Jahre auch darauf ab, größeren Bargeldbesitz zu ächten, nach dem Motto: Bar bezahlen doch nur Drogendealer und Terroristen. Zwar gibt es noch keine Gesetze, wie viel Bargeld ein Bürger im Inland mit sich führen darf, aber spätestens, wenn er eine Grenze übertritt, kommt’s. Mehr als 10.000 Euro Ihres eigenen Geldes dürfen Sie nicht exportieren (es sei denn, Sie besorgen sich eine Erlaubnis; man nennt es eigentlich Devisenerklärung, aber das kommt auf das Gleiche raus).

Und wenn Sie mit einem noch kleineren Betrag in die Schweiz wollen und dem Zöllner kommt irgendetwas „komisch“ vor, gelten Sie als schon verdächtig. Folge: Mitteilung an Ihr heimisches Finanzamt, bei dringendem Tatverdacht sogar Beschlagnahme bis hin zu Hausdurchsuchungen.

Wurden früher hauptsächlich Insassen und Fahrzeuge der Oberklasse gecheckt, spielt man heute gerne Rentnerscheck, wohl um die Bevölkerung zu verunsichern. Doch nicht nur nach Barmitteln wird gesucht; Einzahlungsquittungen, Banksafe-Schlüssel und teure Gegenstände sind auch willkommen. Und Notizbücher und Laptops könnten ja erst recht Hinweise enthalten und werden bisweilen intensiv gelesen...

Nach Erfahrungswerten scheint der Umweg über Frankreich oder Österreich weniger Intensiv-Kontrollen auszulösen, als die direkte Einreise in die Schweiz, doch soll nicht unerwähnt bleiben, dass Össi-Grenzer sich nicht scheuen, auch deutsche Autos zu filzen. In Hauptreisezeiten mit ihren vielen Staus und mit eigenem Urlaubsgepäck wird man allerdings leichter durchgewunken.

Übrigens bin ich schon öfter mit einem Reisebus in Urlaub gefahren. Hier scheinen die Kontrollen besonders lax zu sein. Selbst die Passkontrolle fiel des Öfteren aus, geschweige denn die des Gepäcks. Auch als Wanderer oder Mountainbiker bleibt man recht unbehelligt.

Wussten Sie, dass man in zwei Teile Österreichs völlig ohne Grenzkontrollen einreisen kann? Dies sind die Exklaven Kleinwalsertal und Jungholz, zwei Alpentäler, die nur von deutscher Seite aus zugänglich sind. Die dortigen Geldinstitute haben sehr interessante, diskrete Anlageangebote. Wer seinen Benz direkt vor einer Bank parkt, hat die alte Militär-Taktik „Täuschen und Tarnen“ nicht nötig.

Genau das kommt, wie man hört, scheinbar immer mal wieder vor bei Besuchern der Kanalinseln, einem weiteren beliebten Offshore Standort für Gelder aus aller Welt. Guernsey, Jersey. Alderney und Sark liegen nur 10 Kilometer vor der Küste Frankreichs gehören aber schon seit fast 1000 Jahren zum über 100 Kilometer entfernten England. Sie haben innerhalb der EU einen ganz eigenen Status und verwalten sich – bis auf Außenpolitik und Verteidigung – selbst. Da bekannt ist, dass der britische Geheimdienst Ankommende gerne heimlich filmt, verkleiden sich manche mit Schlapphut, Brille und falschem Bart...

Ebenfalls gut mit dem Auto erreichbar ist Andorra, der Kleinstaat in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien, der nicht der EU angehört, aber den Euro als Währung kennt. Ein Deutscher hat mir erzählt, dass man an der deutsch-französischen Grenze sowieso nur durchgewunken wird, und dass an der zu Andorra die französischen Zöllner nicht gerade als kontrollwütig bekannt sind. Weil kaum oder keine Steuern erhoben werden, gibt es ein riesiges Schnäppchenangebot, doch macht er grundsätzlich nicht von Kredit- oder Bank-Karten Gebrauch und hinterlässt somit quasi keine Spuren. Und als einer von jährlich 12 Millionen (!) Besuchern fällt er ohnehin nicht auf...

In Andorra sind viele Steuern unbekannt – u.a. auch Einkommen- und Erbschaftsteuer.

Anmeldepflicht für Barmittel an der Grenze

Sie gilt seit 15.06.2007 in allen EU-Staaten, wenn 10.000 Euro oder mehr über die EU-Außengrenzen gebracht werden sollen, egal ob Aus- oder Einreise.

Davon betroffen ist nur Bargeld; für Schmuck, Gold und sonstige Wertgegenstände gelten andere Zollvorschriften.

[image: ]
Bei Reisen innerhalb der EU dürfen beliebig hohe Summen mitgeführt werden. Man muss an keiner Grenze zu einem anderen EU-Land anhalten und die Gelder deklarieren. Wird man aber von einem Zöllner danach gefragt, muss man die Summe angeben, wenn sie 10.000 Euro und höher ist.

Nicht- und Falschangabe ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 31b Zollverwaltungsgesetz, die mit bis zu 1 Mio. Euro geahndet werden kann.

Beispiel aus einer aktuellen Zeitungsmeldung: Ein älteres Ehepaar, das 40.000 Euro aus der Schweiz einführen wollte, wurde mit 4.000 Euro bestraft.

***

Wäre es denn nach all dem nicht besser, Geld ins Ausland zu überweisen?

Auch hier sind Sie umzingelt von Paragrafen! Jede Überweisung über 2.500 Euro muss von den Banken an die BaFin (Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gemeldet werden – mit sämtlichen Absender- und Empfängerdaten. Alle Institute sind zur Mitarbeit verdonnert. Die Finanzämter können dann durch Datenabgleich die Gelder den einzelnen Steuerpflichtigen zuordnen.

Seit 1. April 2005 (ein trauriger Aprilscherz) gelten Datenschutz und Bankgeheimnis in Deutschland praktisch nicht mehr. Das Finanzamt erhält von der BaFin-Zentraldatei problemlos Auskünfte, ob und wo ein Steuerpflichtiger Konten und Depots unterhält. Bundesweit. Andere Behörden haben ähnliche Rechte und Einblicke. Ausländische Bankverbindungen sind aber nicht gespeichert...

Bliebe noch die Möglichkeit, Überweisungen unter diesem Limit zu tätigen. Im Prinzip schon, doch wer das von einem seiner heimischen Konten tut, legt selbst die Spur ins Ausland, die sich bis zu 10 Jahre danach noch verfolgen lässt.

Konto einer dritten Person nutzen? Kommt darauf an, ob man Mitwisser haben will. Und wie oft wurden Partner und Freunde schon zu Feinden, zu Erpressern oder zu Denunzianten, auch wenn man nichts Illegales unternommen hatte?

Allerletzte Alternative: Überweisung von kleinen Teilbeträgen in bar am Schalter. Ist mühselig, wenn einer seine Anonymität wahren will, denn er muss dazu ja Fremdinstitute und Postfilialen abklappern. Und mehr als einmal im Monat kann man nicht erscheinen, sonst fällt es ja schon wieder auf. Geht allerdings auch nicht überall: Bei Western Union beispielsweise müssen Sie grundsätzlich den Ausweis zücken (was z.B. in Großbritannien erst ab 2.000 Pfund der Fall ist).

Viele kleine Privatentnahmen lassen Steuerprüfer auf die Idee kommen, zu fragen, was man denn mit dem Geld gemacht habe, obwohl das eigentlich Privatsache ist. Je regelmäßiger die Abhebungen, desto besser, denn dann lassen Sie sich mit privatem Verbrauch erklären. Ein mir bekannter Freiberufler gab übrigens (durchaus wahrheitsgemäß) an, dass er gerne ins Casino gehe und belegte das auch mit ein paar aufbewahrten Eintrittkarten. Außerdem war da eine Zeitlang eine etwas extravagante Freundin.

***

Manche Steuerknechte haben die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Sie wollen sich ein schönes Refugium in netter Umgebung fürs Alter schaffen und darin ihr Schwarzgeld verstecken, d.h. das Ganze mit Schwarzgeld finanzieren. Spanien ist das mit Abstand beliebteste Land für solche Ansinnen. Doch nichts ist leichter, als Immobilienbesitzer ausfindig zu machen, denn auch hier gibt es natürlich Grundbücher.

Zudem wissen scheinbar viele Ferienhauseigner nicht, dass sich die spanischen Behörden ihren deutschen Kollegen gegenüber ausgesprochen kooperativ zeigen. Systematisch werden die Grundbucheintragungen nach deutschen Eigentümern durchforstet. Fällt zudem auf, dass der Kaufpreis ungewöhnlich niedrig ist, reibt sich auch der spanische Fiskus die Hände, denn die Zeiten, da man ungestraft offiziell einen sehr geringen Kaufpreis angeben konnte, um Grunderwerbsteuer zu sparen, sind Geschichte.

Aber nicht nur spanische Beamte sind mitteilsam. Selbst wenn man eine Angelhütte in Skandinavien hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Heimat-Finanzamt schon davon weiß oder bald davon wissen wird. Der Freund eines Autorenkollegen fiel aus allen Wolken, als ihm Finanzbeamte bei einer eher belanglosen Besprechung den Vorschlag machten, doch sein Haus in Norwegen zu verkaufen, um die Versorgungskosten einer Verwandten im Altenheim zu finanzieren...

Außer mit den erwähnten Ländern klappt die Amtshilfe ganz hervorragend noch mit Österreich, Frankreich, Großbritannien, den USA und einigen anderen (besonders innerhalb der EU) – und wird ständig intensiviert und perfektioniert. Auch was den Datenaustausch angeht (siehe ebenso Kapitel „Internationale Rechtshilfe in Steuerstrafsachen“ usw.).

Was Sie vielleicht nicht wissen:

Auf Kontrollmitteilungen aus dem Ausland, von Banken und vom Zoll reagiert das Finanzamt oft erst einmal überhaupt nicht. Es wartet vielmehr ab, ob Ihre nächste Steuererklärung vollständig ist. Haben Sie etwas nicht deklariert, von dem die Steuereintreiber schon wissen, sitzen Sie in der Patsche...



Wo Ihr wohlverdientes Geld wirklich sicher ist



Es hat sich nicht viel geändert – und das ist ein gutes Zeichen. Ihr ehrlich verdientes Geld ist wie seit eh und je in Andorra, Liechtenstein und der Schweiz sicher aufgehoben.

Alle drei verfügen über ein exzellentes Bankgeheimnis. Es ist völlig undenkbar, dass die Institute in diesen Ländern staatlichen Behörden automatisch mitteilen, wer bei ihnen Konten unterhält. In Deutschland dagegen sind alle Geldhäuser gesetzlich gezwungen, Meldung an das Bundesamt für Finanzdienstleistungen zu machen. Die Finanzämter machen regen Gebrauch von den dort gesammelten Daten. 2007 haben die Anfragen gegenüber dem Vorjahr um 50% zugenommen.

„Einspruch!“, sagen Sie vielleicht, „gerade sind doch im Februar 2008 Ex-Post-Chef Zumwinkel und über 900 weitere mit ihren Steuerspar-Anlagen in Liechtenstein aufgeflogen...“

Richtig. Liechtenstein hat zwar ein sehr strenges Bankgeheimnis, aber wenn Bundesnachrichtendienst und deutsches Finanzministerium mit 5 Millionen Euro Bestechungsgeld winken, kann auch der eine oder andere seriöse Banker schwach werden... Hätten diese Herren aber den in diesem Buch mehrfach gegebenen Rat befolgt, den deutschen Wohnsitz aufzugeben, müssten sie jetzt nicht mit Strafverfolgung rechnen!

Wie bringt man das Geld nun ins Ausland? Wer nichts zu verbergen hat, kann Überweisungen vornehmen. Doch Achtung: Da das Geldwäschegesetz die Geldinstitute zur Mitarbeit verpflichtet, werden alle Beträge über 2.500 Euro gemeldet – per Standardmitteilung an die Finanzämter!

Der Transport von Bargeld über die Grenze ist die andere Option, doch gibt es auch hier in den letzten Jahren immer mehr Probleme. An der deutsch-schweizerischen Grenze filzen die deutschen Beamten ziemlich gründlich. Teure Fahrzeuge erregen ihre besondere Aufmerksamkeit. Unauffällige Mittelklassewagen bieten eine größere Chance. Allerdings hört man zunehmend, dass sogar Rentner kontrolliert werden.

Werden bei Kontrollen mehr als 10.000 Euro gefunden, erfolgt Mitteilung an das zuständige Finanzamt. Das kann aber auch bei kleineren Summen passieren, wenn dem Zöllner irgendetwas verdächtig vorkommt.

Manchen Zeitgenossen gelingt es zwar, Geld unbehelligt über die Grenze zu bringen, aber auf der Rückreise fallen den Kontrolleuren die Einzahlungsbelege in die Hände. Zu früh gefreut... Auch nach Schlüsseln wird Ausschau gehalten; könnte ja zu einem Bankschließfach passen.

Clevere Weltenbummler nutzen die Urlaubszeit mit ihren Staus. Sie meiden auch große Grenzübergänge. Manche sagen, dass die Einreise über Frankreich leichter sei. Dennoch Vorsicht: Frankreich beschränkt das Mitführen von Bargeld auf 7.500 Euro. Oder Sie haben eine Devisenerklärung. Allerdings wird in Frankreich wenig kontrolliert.

Was wiederum so manchen animiert, lieber nach Andorra zu fahren. Über die deutsch-französische Grenze kommt man problemlos, in Frankreich passiert nichts, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, und Andorra hat jährlich 12 Millionen Besucher, sommers wie winters – die können die paar Grenzbeamten unmöglich alle leibesvisitieren. Zudem wehrt sich der 80.000-Einwohner-Staat bisher erfolgreich gegen die EU-Forderung nach Lockerung des Bankgeheimnisses, das dem der Schweiz und Liechtensteins in nichts nachsteht.

Wer nach Liechtenstein will, sollte nicht den Weg über Österreich nehmen, weil österreichische Grenzbeamte gerne auch deutsche Fahrzeuge checken. Einfacher ist die Einreise von der schweizer Seite her, da hier fast nicht kontrolliert wird.

Wohnort und Zinsbesteuerung

Wer weiterhin seinen Wohnort und Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, sollte die „Europäische Richtlinie zur Zinsbesteuerung“ kennen (Englisch: ESD = European Savings Tax Directive), die seit 1.7.2005 in Kraft ist. Sie verpflichtet alle EU-Mitgliedsländer ohne Ausnahme, Zinserträge gleichmäßig zu besteuern (ursprünglich 15%, ab 2008 20% und seit 2011 sind es sogar 35%).

Und weil den EU-Kommissaren und Hochsteuer-Finanzministern Anlegerparadiese wie die Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino und die Kanalinseln seit eh und je ein Dorn im Auge waren, haben sie so lange Druck ausgeübt, bis diese nachgeben mussten und die ESD anerkennen und umsetzen.

Das bedeutet nun, dass alle EU-Bürger (natürliche Personen) mit EU-Wohnsitz quellenbesteuert werden – egal wo das Zinseinkommen erwirtschaftet wird! Juristische Personen, also allgemeine Unternehmungen oder Kapitalgesellschaften unterliegen dieser Ertragsteuer übrigens nicht.

Ebenso nicht natürliche Personen (auch EU-Bürger), die in einem Staat wohnen, der nicht der EU angehört.

Wundern Sie sich nicht, wenn der Bankmitarbeiter Ihnen vor der Kontoeröffnung ggf. Fragen nach der Herkunft des Geldes stellt. Ihn treibt nicht die schiere Neugierde, sondern die inzwischen in jedem Land installierten Geldwäschegesetze (auch in Steuerparadiesen). Bleiben Sie also gelassen und geben Sie geduldig Auskunft. Seriöse Banken akzeptieren nur noch integere Kunden, um Schwierigkeiten mit Strafverfolgungsbehörden (auch anderer Länder) zu vermeiden.

***

Es ist schon erstaunlich, wie sich Dubai
 in den letzten 50 Jahren von einem trostlos-rückständigen Fischer- und Perlentaucher-Emirat in ein Mekka von Reichtum, Luxus und Big Business entwickelt hat. In allen Aspekten ist hier das Beste gerade gut genug. Auch die dort ansässigen Banken genügen diesem Anspruch. Wegen des sagenhaften Reichtums der Vereinigten Arabischen Emirate kann die OECD keinen Druck ausüben, die sonst gerne Steuerparadiese an die Kandare nimmt (und damit in den letzten Jahren auch zunehmend Erfolg hatte). Was hier interessant ist: Dubai und die VAE kennen keinerlei Devisenkontrollen bei Ein- und Ausfuhr. Ein Koffer voller Geld scheint hier niemanden aufzuregen. Vergleichen Sie auch das Kapitel „So erhalten Sie einen offiziellen steuerfreien Firmensitz“.

***

Einen ebenso fantastischen Aufstieg hat Singapur
 zu verzeichnen. Aus einer versumpften, Malaria verseuchten Pirateninsel wurde ein moderner Stadtstaat, der zu Recht als die Schweiz Asiens bezeichnet werden kann.

Dass hier alles erstklassig ist, von der politischen Stabilität, über die Infrastruktur, die Sicherheit, bis zum Geschäftsklima beweist die Tatsache, dass sich auf relativ kleinem Territorium nicht weniger als 108 Geschäftsbanken, 49 Investmentbanken und 178 lizenzierte Finanzdienstleister niedergelassen haben. Alle Marktführer und klangvollen Namen sind hier vertreten. Sie erkennen sicher: Das ist ein absolut sicherer Hafen für Ihr Geld!

Zumal Singapur noch einen weiteren Vorteil ausspielen kann: EU-Kommissare haben hier ebenfalls nichts zu melden. In Europa wird auf attraktive Finanzstandorte wie Andorra, Liechtenstein, die Schweiz oder die Kanalinseln usw. so lange Druck ausgeübt, bis diese eine Konzession nach der anderen machen müssen (siehe bspw. EU-weite Zinsbesteuerung). Singapur dagegen muss vor der EU nicht in die Knie gehen.

Kapitaleinkünfte werden hier grundsätzlich nicht besteuert. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum gerade schweizer Banken so stark vertreten sind. Machtlose Steuerfahnder vermuten, dass die Konten vieler Kunden jetzt offiziell hier geführt werden, während die Ansprechpartner weiterhin in den Filialen in der Schweiz sitzen...

Dazu kommt, dass die Banken in Singapur das Bankgeheimnis eisern verteidigen und absolut dicht halten – sogar dann, wenn ausländische Steuerbehörden Beweise für Steuerhinterziehung vorlegen. Ihre unkooperative Haltung ist schon fast sprichwörtlich.

So gesund ist Singapur, dass in 2007 die ohnehin nicht hohen Steuern gesenkt wurden: z.B. der Spitzensteuersatz (!) von 21 auf 20 Prozent oder die Körperschaftsteuer von 20 auf 18%. Übrigens hat der 6-Millionen-Einwohner-Stadtstaat das nach den Malediven transparenteste Abgabensystem der Welt. Auf Platz 3: Hongkong, Platz 4: Vereinigte Arabische Emirate. Zum Vergleich: Deutschland nimmt auf dieser Weltbank-Studie unter 178 Ländern nur Platz 67 ein.

Noch ein Standort ist in Asien für die Vermögensanlage interessant: Hongkong
. Entgegen allen Befürchtungen haben sich die Bedingungen nach der chinesischen Machtübernahme nicht verschlechtert. Im Gegenteil: Da der Staatshaushalt Hongkongs nicht nur ausgeglichen ist, sondern gar einen Riesenüberschuss ausweist, wurden hier ebenfalls Steuern gesenkt – die Einkommenssteuer von 19 auf 17% (wohlgemerkt, auch das ist der Spitzensteuersatz!), die Körperschaftsteuer von 17,5 auf 16,5%. (Hongkong besitzt innere Selbstverwaltung und hat ein eigenes Steuersystem.)

Und weil Zinsen und Dividenden komplett steuerfrei bleiben, ist Hongkong gleichfalls empfehlenswert. Die EU versucht zwar verzweifelt, eine Quellensteuer für EU-Bürger auszuhandeln, stößt aber wie in Singapur auf taube Ohren.


Anonyme Konten!?



Die EU und die OECD haben etwas gegen Geheimkonten. Da Verbrechersyndikate und Terror-Organisationen sich dieser gerne bedienten, um ihre kriminellen Unternehmungen zu finanzieren und um Geld zu waschen, hatten sie plausible Argumente, dagegen vorzugehen.

Zuerst mussten die Nummernkonten in der Schweiz dran glauben.

Danach musste Österreich wenige Jahre nach seinem EU-Beitritt die ebenfalls anonymen sog. Überbringer-Sparbücher abschaffen.

Ungarn und Tschechien sprangen mit anonymen Konten in die Bresche, doch sind sie mittlerweile auch in der EU aufgegangen. Fazit: Im Europa des 21. Jahrhunderts sind Geheimkonten ein Ding der Unmöglichkeit.

Und wie sieht es in der übrigen Welt aus? Wo die Macht der EU ihre Grenzen hat, sprang die OECD ein. Anfang des neuen Jahrtausends hat sie eine schwarze Liste erstellt, die über 40 Staaten benannte, die Steuerhinterziehung und Geldwäsche Vorschub leisten sollen – Steuerparadiese von A wie Andorra bis Z wie Zypern. Haben sich diese Tax Havens anfangs auch heftig gewehrt, mussten doch nach und nach immer mehr kapitulieren. Dass sich ein Kontoinhaber identifizieren muss, ist nun quasi überall Standard. Als einer der letzten hat scheinbar auch Macao, die ehemalige portugiesische Kolonie, die nun wieder zu China gehört (sich aber noch bis mindestens 2049 selbst verwalten darf) im Oktober 2007 die Segel gestrichen.

Selbst in starken, noch existierenden Steueroasen wie Bermuda, Bahamas oder Cayman Islands bringt man besser seinen Pass zur Kontoeröffnung mit – und mindestens eine Referenz von der Bank, bei der man bisher ein Konto führte.

Natürlich haben Banken, allen voran solche in Steuerparadiesen, ein lebhaftes Interesse an Neukunden mit großen Vermögen (d.h. es muss schon eine Million oder besser noch deutlich mehr sein). Dann besteht vielleicht
 eine Chance, dass bei der Identifizierung das eine oder andere Auge zugedrückt wird. Beziehungen können auch helfen. Aber bei welchen Banken das möglich sein soll, kann ich Ihnen nicht sagen; die Banken machen aus verständlichen Gründen keine Werbung damit.

Die einzige Möglichkeit, halbwegs anonymisiert Konten einzurichten und Kapital zu transferieren, ist der Weg über die Gründung einer Firma, z.B. einer Panama AG. Falls gewünscht, muss hier der eigentliche Eigentümer nirgendwo registriert werden. Die Firma kann aber über ihren Treuhänder Konten eröffnen, über die der eigentliche Eigentümer Vollmacht bekommt (auch über Kreditkarten). Lesen Sie dazu das Kapitel „So etablieren Sie einen steuerfreien 1a-Geschäftssitz in einer Finanzmetropole“. Vielleicht versteht es jemand, sogar ein ganzes Geflecht von Firmen und/oder Treuhändern vorzuschalten, das schwer durchschaubar ist. Gut möglich, dass man dann nicht nur Konten bei Banken in der Karibik oder in Asien halten kann, sondern letztendlich eventuell auch in der EU usw.


Welche Möglichkeiten Ihre Gläubiger haben,




Ihr Vermögen aufzuspüren



1. Vermögenswerte, die leicht aufzufinden sind und in die sofort ohne Probleme vollstreckt werden kann

Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte, die an Ihrem Heimatort zu finden sind, sehr einfach aufzuspüren. Eine Umfrage bei den Nachbarn, ein Blick ins Grundbuchamt ein Blindpfändungsversuch bei den örtlichen Banken – und schon liegen Ihre Vermögenswerte offen da.

Auch Vermögenswerte, die von sog. Strohmännern gehalten werden, bieten keinen großen Schutz, da der Gläubiger vor Gericht immer die Möglichkeit hat, auch den Strohmann vorzuladen, um diesen unter Eid aussagen zu lassen, ob und für wen er als Strohmann tätig ist oder ob ihm selbst die Vermögenswerte gehören. Die meisten Strohmännern sind aber nicht bereit, wenn es hart auf hart kommt, einen Meineid zu leisten.

Insbesondere empfiehlt es sich nicht, Verwandte, Freunde oder Bekannte etc. als Strohmänner einzusetzen. Wenn überhaupt, dann nur Rechtsanwälte, denn da haben Sie den Vorteil, dass sich der Anwalt in den meisten Fällen auf seine Schweigepflicht berufen kann.

Besonders gefährlich kann der eigene Ehepartner als Strohmann sein. Ein hoher Prozentsatz anonymer Anzeigen beim Finanzamt z.B. stammt von enttäuschten Ex-Ehefrauen!

Ganz einfach aufzuspüren sind:

Bankkonten, Sparkonten, Aktien und Firmenbeteiligungen, alle Anteile an Immobilienprojekten, Autos, Yachten, Flugzeuge, Hunde, Pferde usw. – Vermögenswerte also, die irgendeine Lizenz, Genehmigung, Führerschein, Versicherung etc. benötigen.

Achtung Finanzamt!

Das Katz-und-Maus-Spiel funktioniert nicht mehr beim Finanzamt. Hier gelten Datenschutz und Bankgeheimnis seit 1. April 2005 nicht (ein trauriger Aprilscherz). Das Finanzamt erhält von der Zentraldatei des Bundesamtes für Finanzdienstleistungsaufsicht problemlos Auskünfte, ob und wo ein Schuldner Konten und Depots unterhält. Bundesweit. Andere Behörden haben ähnliche Rechte und Einblicke. Alle in Deutschland tätigen Geldinstitute müssen Kundendaten und sämtliche Konten und Depots an das BaFin melden.

Auslandskonten sind weniger leicht aufzuspüren und (noch) nicht beim BaFin gespeichert. Doch Vorsicht! Falls dem Gläubiger Ihre ausländische Bankverbindung bekannt ist (z.B. aus einer Geschäftsbeziehung), kann er unter Umständen diese einfrieren lassen, bis die Rechtslage geklärt ist.

Bezüglich der Pflichten, aber vor allem auch der Rechte von Schuldnern und wie diese sich gegen Maßnahmen von Gläubigern, Vollstreckungsgerichte, Gerichtsvollziehern und Inkassobüros erfolgreich zur Wehr setzen können, empfehlen wir dringend die Lektüre des 300-Seiten-Bestsellers „DER SCHULDEN-K.O.“, der viele wenig bekannte, aber effektive und legale Tipps und Tricks verrät. Ausführliche Infos auf: http://www.benn-verlag.com/sko/index.html
.

2. Vermögenswerte, die schwerer aufzufinden sind, die aber vor einer Vollstreckung nicht immun sind

Bargeld, Gold, Reiseschecks, Inhaberaktien, Gemälde, Briefmarken, Münzen, Zuwendungen aus Stiftungen und Trusts, Vermögen, das im Namen von inländischen Gesellschaften oder unter alternativen Identitäten gehalten wird.

Vorsicht auch:

Ihr Vermögen und daraus resultierendes Einkommen lässt sich recht leicht am Lebensstil ablesen. Wenn Sie zu gut leben, werden die Gläubiger misstrauisch und Sie u.U. in eine Erneuerung Ihrer Eidesstattlichen Versicherung treiben (Tipps, die dies verzögern oder verhindern, finden Sie ebenfalls im „SCHULDEN-K.O.“ (http://www.benn-verlag.com/sko/index.html
).

3. Vermögenswerte, in die nicht vollstreckt werden kann, weil sie vollkommen geheim sind

a)  
 Vermögenswerte in anderen Nationen, die einfach vergessen oder übersehen wurden (Bankkonten oder der Inhalt von Ihrem persönlichen Bankschließfach in einem Land mit echtem Bankgeheimnis).

b)  
 Vermögenswerte, die von anderen zu Ihren Gunsten kontrolliert werden, z.B. die verschiedenen Typen der Stiftungen und Trusts. Hierzu eine kurze Zusammenfassung des Prinzips:

Eine wohlhabende Person kann z.B. das ganze Vermögen einer zuvor gegründeten Stiftung spenden. Sie gibt damit das Vermögen aus der Hand und überlässt es Treuhändern, deren Pflicht es ist, das Vermögen so zu managen, wie es zuvor im Stiftungsvertrag festgelegt wurde. Selbstverständlich erlaubt der Stiftungsvertrag, der frei gestaltet werden kann, auch die Möglichkeit, dass der Stifter selbst eine monatliche Zuwendung aus der Stiftung erhält oder z.B. seine Tochter, sein Lieblingsenkel etc.

Wird die Verwaltung des Vermögens, also auch die Festsetzung des Betrages und die Auszahlung, ausschließlich vom Treuhänder vorgenommen, wird kein Gericht, natürlich insbesondere nicht das zuständige Liechtensteiner Gericht einer Klage des Gläubigers zustimmen, in das Vermögen der Stiftung zu vollstrecken.

Mit anderen Worten: Stifter gibt sein Vermögen an Stiftung, Vermögen gehört Stiftung, Stifter oder andere begünstigte Person(en) erhalten monatliche Zuwendungen aus der Stiftung.

Selbstverständlich ist deutsche Steuerhinterziehung in Liechtenstein keine Straftat, also nicht illegal. Dieser Zusatz soll jedoch nicht zur Steuerhinterziehung animieren, sondern lediglich darüber informieren, dass deutsches Recht nicht weltweit Gültigkeit hat und auch andere, unabhängige Staaten ihre eigene Gesetzgebung haben, auf die deutsche Staatsanwälte keinen Einfluss ausüben können.

Zusammenfassung:

Wenn Sie Ihr Vermögen schützen wollen, bringen Sie es ins sichere Ausland, an einen Ort, an dem Sie sich weder aufhalten, noch großartig irgendwelche Geschäfte tätigen. Selbstverständlich muss der Ort über ein strenges Bankgeheimnis verfügen, so dass absolutes Stillschweigen über den Betrag und überhaupt über das Vorhandensein Ihrer Vermögenswerte garantiert ist.

Trotzdem lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass Sie vor Gericht geladen werden sollen und Aussagen bezüglich Ihrer ausländischen Vermögenswerte zu machen haben. Selbstverständlich sollten Sie hier in keinem Fall lügen und einen Meineid ablegen, denn das könnte zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Sie geben sich hier einen Schwachpunkt, der nicht nötig ist. Wenn Sie also ehrlich sein wollen, gibt es zwei Möglichkeiten:


	
Sie geben zu, dass Sie über Vermögen im Ausland verfügen und verlieren dieses. Eventuelle strafrechtliche Konsequenzen folgen oder



	
Sie verlassen einfach den deutschen Rechtsbereich und sind für Vorladungen und damit verbundene Fragen der Gerichte und Autoritäten nicht zu erreichen. Wenn Sie keine Fragen beantworten, können Sie auch nicht lügen und damit auch keinen Meineid leisten. Sie warten ganz einfach an einem sicheren Ort, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Die Zeit heilt alle Wunden.





In jedem Fall sind Sie in der besseren Position, wenn es später zu Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft kommt. Diese steckt nämlich mit Ihren Ermittlungen fest, so dass, falls Sie wirklich schuldig sind, eine für Sie vorteilhafte Abwicklung ausgehandelt werden kann. Sitzen Sie allerdings in Deutschland, landen Sie ganz schnell für eine Zeitlang in U-Haft und haben keine Möglichkeit, auf irgendeine Weise zu pokern. Sie haben alle Karten abgegeben und bereits verloren.

Auch in einem zivilrechtlichen Verfahren stehen Sie als Schuldner weit besser da, wenn Sie Ihren Gläubigern zunächst einmal nicht alle Ihre Vermögenswerte oder sich selbst ausliefern. Wie Sie sicher aus Erfahrung wissen, ist einem Gläubiger oft der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Das heißt, wenn Sie irgendwo an einem sicheren Ort sitzen, an dem Sie zivilrechtlich nicht zu erreichen sind, wird sich Ihr Gläubiger sicher mit 25% der alten Schulden zufrieden geben, wenn diese innerhalb einer gewissen Frist pünktlich gezahlt werden. Damit wäre dann die gesamte Schuldenlast getilgt und Sie hätten 75% gespart. Nur möglich, wenn Sie sich außerhalb des jeweiligen Rechtsbereichs aufhalten.

FAZIT:

Machen Sie es wie die alten Piraten – vergraben Sie Ihre Schätze an verschiedenen, strategisch wichtigen Punkten und dann erzählen Sie niemandem davon. Was Ihre Feinde nicht wissen, können Sie auch nicht rauben.

Vergessen Sie auch nicht: Heutige Freunde können ganz schnell morgige Feinde werden.

Gerichtliche Verfahren laufen ins Leere, wenn die Vermögenswerte


	
außerhalb der Gerichtsbarkeit liegen und



	
Sie sich selber ebenfalls außerhalb der Gerichtsbarkeit aufhalten, so dass Sie nicht gezwungen werden können (durch Erzwingungshaft, U-Haft etc.), den Standort Ihres Vermögens preiszugeben.






Das Finanzamt ist wieder einmal nicht zufrieden zu stellen und schreibt:

"Bezüglich Ihrer Steuererklärung teilen wir Ihnen mit, dass uns im Verhältnis zu Ihrem Wareneingang der angegebene Umsatz zu niedrig scheint."

Darauf schreibt der verärgerte Steuerpflichtige:

"Am Tag scheint mir die Sonne, nachts scheint mir der Mond. Was dem Finanzamt scheint, ist mir egal."




IV.

INSIDERTIPPS

[image: ]




Die sichersten und die korruptesten




Länder der Welt



Wer schon seine angestammte Heimat gegen eine neue tauscht, der will auch einigermaßen sicher sein, dass er nicht vom Regen in die Traufe kommt. Das heißt, persönliche Sicherheit und Rechtssicherheit sind neben vielen anderen Kriterien und persönlichen Präferenzen zwei sehr wichtige Faktoren für die Entscheidungsfindung. Es gibt eine unabhängige Organisation, die seit den 90er Jahren alljährlich alle Staaten dahingehend analysiert, siehe www.transparency.de. Auszüge aus dem sog. Korruptionswahrnehmungs-Index 2007:

Die drei korruptesten Staaten sind demnach


	
Somalia



	
Myanmar



	
Irak





aber auch folgende Länder haben schlechte Werte:


	
Afghanistan



	
Argentinien



	
Brasilien



	
China
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Indien



	
Indonesien



	
Kolumbien



	
Kongo



	
Mexiko



	
Philippinen



	
Russland



	
Sudan



	
Thailand



	
Tschad



	
Türkei



	
Venezuela





Die drei korrektesten Staaten sind


	
Dänemark



	
Finnland



	
Schweden





gefolgt von:


	
Neuseeland



	
Island



	
Kanada



	
Singapur



	
Niederlande



	
Norwegen



	
Schweiz



	
Australien



	
Luxemburg



	
Großbritannien



	
Irland



	
Deutschland





Sicherlich sind die vorgenannten Ranglisten nach objektiven Kriterien erstellt und dennoch kann man sich nur bedingt danach richten. Das Thema Sicherheit hat ja zwei Aspekte: Korruption und Kriminalität, mit anderen Worten Rechtssicherheit auf der einen und persönliche Sicherheit auf der anderen Seite.

Der Autor dieser Zeilen besucht seit 1994 z.B. regelmäßig die Philippinen, hat dort sogar schon bis zu fünf Jahre am Stück gelebt. Das Land hat seit der Ära von Ferdinand Marcos einen schlechten Ruf und gilt als durch und durch korrupt. Daran hat sich auch seit 1986, als die Demokratie wiederbelebt wurde, nicht viel geändert. Dennoch blieb ich bislang so gut wie unbehelligt. Aufenthalts- und Baugenehmigungen, Heiratspapiere und sonstige Behördenakte – alles ohne Schwierigkeiten und Schmiergelder. Wenn man sich freundlich und bescheiden aufführt sowie die Amtspersonen mit Respekt behandelt, erreicht man meist genauso viel wie mit dicker Brieftasche.

Wer will, kann natürlich manches vereinfachen und beschleunigen, wenn er dem Beamten eine kleine Anerkennung zusteckt. Ein Halten im Halteverbot kann mit 50 Peso in bar (= weniger als 1 Euro) aus der Welt geschafft werden. 50 D-Mark haben einmal einen Beamten der Einwanderungsbehörde trotz fehlendem Rückflugticket den Einreisestempel zücken lassen. Korruption hat nicht nur Nachteile...

Ähnlich verhält es sich meiner Erfahrung nach mit der Kriminalität. Es gibt in den Philippinen gewiss nicht weniger Gauner und Betrüger als in Deutschland, ja die Mordrate dürfte gar um ein Vielfaches höher sein. Die Heimatstadt in der Provinz meiner Frau beispielsweise ist nicht einmal halb so groß wie Heidelberg, weist aber jedes Jahr ein halbes Dutzend unnatürliche Todesfälle aus, während in Heidelberg höchstens alle paar Jahre einmal einer vorkommt. Mal werden politische Gegner aus dem Weg geräumt, mal wird eine offene Rechnung unkonventionell beglichen, mal sind Suff oder Drogen die Ursache. Und manche Polizisten sind Ermittler, Richter und Hinrichter in einer Person...

Doch auch hier ist der beste Schutz das eigene Verhalten. Wer sich fernhält von Gebieten und Personen, die gefährlich sind, wer sein Aggressionspotenzial herunterschraubt, wer seine Nase nicht in Dinge steckt, die ihn – vor allem als Ausländer – nichts angehen und wer eher bescheiden auftritt als mit Reichtum zu protzen, der bekommt wenig Probleme.

Natürlich gibt es Staaten, die traditionell eine ausgesprochen geringe Kriminalitätsrate haben; zu ihnen gehören z.B. Island und Japan. Auch kennen sämtliche Kleinstaaten kaum Verbrechen. Hier gilt: je kleiner, desto weniger. Offenbar besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahl der Einwohner und der Kriminalitätsrate. Andorra, Liechtenstein, Monaco oder die vielen Karibik-Inselstaaten sind Oasen der Sicherheit. Im 30.000-Einwohner-Kleinstaat San Marino hat der Justizminister gar so wenig zu tun, dass sein Ministerium mit dem Kultusministerium zusammengelegt ist! In Campione, der italienischen Exklave im Tessin, die vollständig von schweizer Gebiet eingeschlossen ist, gibt es ebenfalls so gut wie keine Verbrechen.

In heute noch kommunistisch regierten Staaten wie Kuba oder Vietnam hat die Polizei ebenfalls wenig zu tun, vor allem im Hinblick auf Kapitalverbrechen. Selbst im Riesenreich China dürften Sie sich sicherer fühlen als in vielen Orten der USA.

Auch keine Probleme gibt es im südpazifischen Inselreich Vanuatu. Und das Emirat Dubai – wie überhaupt die gesamten Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen es gehört – ist die vielleicht sicherste Region der Welt. Es gibt hier praktisch keine Kriminalität. Kann man sich als Mitteleuropäer kaum mehr vorstellen.

Dagegen geht es grundsätzlich sehr kriminell zu in Südafrika, Somalia, Kolumbien, Haiti. Auch das schöne Brasilien mit seinen schönen Menschen hat diese hässliche Seite.


Londoner Studie: Die friedlichsten Länder der Welt - Deutschland auf Platz 12

Mit dem Global Peace Index der Economist Intelligence Unit wurden in einer Studie die friedlichsten Länder bewertet. Neben Bildungsniveau und Einkommen der Bürger fließen die Anzahl der Häftlinge und Militärkosten des Landes in die Bewertung ein.

Das friedsamste Land der Welt ist demnach Norwegen, gefolgt von Neuseeland. Deutschland nimmt in der Liste von 121 Ländern den zwölften Platz ein. Österreich wurde an die zehnte Stelle gereiht.

Auf den hintersten Plätzen tauchen die Vereinigten Staaten (Platz 96) und Russland (Platz 118) auf. Die Schlussposition und somit am wenigsten Sicherheit bietet der Irak.




Quelle
:
 www.oe24.at




Auch wichtig zu wissen:




Wann was verjährt?!



Den Begriff der Verjährung kennt sowohl das Strafrecht, das für Ordnungswidrigkeiten, Vergehen und Verbrechen zuständig ist, als auch das Zivilrecht (Verjährung von Ansprüchen).

Die Verjährung im Strafrecht

Es ist hierbei zu unterscheiden, ob die betreffende Tat erst noch verfolgt (angezeigt / bearbeitet) werden soll (dann greift § 31 OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz), oder ob die Buße schon ausgesprochen ist (dann § 34 OWiG). Die Verjährungsfristen sind hierbei wie folgt gestaffelt:

Ordnungswidrigkeiten (§ 31 OWiG)                                          Verfolgung der Tat verjährt nach:

Geldstrafe bis zu                   500,- €                            1/2 Jahr

Geldstrafe von mehr als                   500,- €                               1 Jahr

Geldstrafe von mehr als                1.500,- €                               2 Jahren

Geldstrafe von mehr als              15.000,- €                               3 Jahren

(Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten gilt: Falls kein Bußgeldbescheid ergangen oder Klage erhoben worden ist, beträgt die Verjährungsfrist 3 Monate)

Ordnungswidrigkeiten (§ 34 OWiG)                            Vollstreckung der Buße verjährt nach:

Geldstrafe bis zu              500,- €                               3 Jahren

Geldstrafe von mehr als              500,- €                               5 Jahren

Zu Verdeutlichung ein Beispiel: Sie geben einem Polizeibeamten einen falschen Namen an. Somit verstoßen Sie gegen § 111 OWiG, weil man Behörden immer
 den richtigen Familiennamen angeben muss. Wenn man Sie "erwischt", wäre die Höchststrafe für dieses Vergehen 500,- €. Wenn man erst nach zwei Jahren merkt, dass Sie damals gelogen haben, kann man die Tat nicht mehr verfolgen
, weil sie nach einem halben Jahr schon verjährt war (§ 31 OWiG).

B) Wenn man aber sofort merkt, dass Sie gelogen haben, und Sie werden "verurteilt", kann die Strafe 3 Jahre lang vollstreckt
 werden. Wenn Sie sich nun verstecken, kann man Ihnen nach 3 Jahren nichts mehr anhaben (§ 34 OWiG). Mit einem "Strafzettel" zum Beispiel ist es analog.

Auch bei STRAFTATEN und VERGEHEN (= im Gegensatz zur Straftat rechtswidrige Tat, die nur mit Geldstrafe oder mit Gefängnis unter
 einem Jahr bedroht ist) muss gefragt werden: „Was wäre die Höchststrafe, wenn man den Täter erwischen würde?“ (§ 78 StGB Strafgesetzbuch)?

Die Höchststrafe für die Tat wäre:              Die Tat verjährt nach:

unter                1 Jahr   Gefängnis                               3 Jahren

mehr als                1 Jahr   Gefängnis                               5 Jahren

mehr als                5 Jahre Gefängnis                            10 Jahren

mehr als              10 Jahre Gefängnis                            20 Jahren

lebenslänglich                            30 Jahren

Beispiel: Würde jemand in einem Kaufhaus stehlen (§ 242f StGB), so ist die Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis. Die Tat ist nach 10 Jahren verjährt (siehe Tabelle). Wenn man sich also 10 Jahre lang "versteckt", kann man danach nicht mehr strafrechtlich belangt werden. Die Verjährung beginnt aber erst dann, wenn die Behörden Kenntnis von der Tat haben, und nicht schon nach Tatbegehen! Wer im Krieg Menschen erschossen hat (1945, Totschlag), kann auch im Jahr 2003 bestraft werden (1945 plus 30 Jahre: wäre eigentlich 1975 verjährt), wenn die Tat erst 1973 bekannt wird (Art. 309 EGStGB).

Übrigens: MORD verjährt niemals!


Die Verjährung im Zivilrecht

Im Zivilrecht bedeutet Verjährung die zeitliche Grenze, nach der einer von einem anderen nichts mehr fordern kann, egal ob sein Anspruch berechtigt ist oder nicht. Eine Verjährung tritt dann ein, wenn ein Anspruch nicht rechtzeitig geltend gemacht worden ist. Der zur Leistung (meist zur Zahlung) Verpflichtete kann sich dann weigern, die Leistung zu erbringen, wenn der Fordernde Zeitfristen versäumt hat, auch wenn sein Anspruch ansonsten voll berechtigt ist. Die einzelnen Verjährungsfristen sind sehr unterschiedlich und hängen von der Art des Anspruches ab:
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Unter Verjährung im Zusammenhang mit Gläubiger-Forderungen versteht man, dass ein Schuldner berechtigt ist, nach Ablauf einer bestimmten Zeit den Anspruch seines Gläubigers nicht mehr zu erfüllen. Wenn ein Gläubiger Ihnen als Schuldner seine Forderung präsentiert, sollten Sie vor allem eins prüfen: Ist der Anspruch vielleicht bereits verjährt?


Viel Ärger können Sie sich ersparen, wenn Sie sich mit dieser Frage rechtzeitig auseinander setzen, denn beileibe nicht alle Forderungen, die gestellt werden, sind berechtigt. Oft wird es seitens des Gläubigers einfach probiert, nach dem Motto: Vielleicht merkt es keiner. Und tatsächlich gibt es immer noch ein paar unterschiedliche Verjährungsfristen.

Zu Ihrer Erleichterung haben wir hier nachfolgende Verjährensfristen-Tabelle zusammengestellt, die Informationen enthält, die man sonst nur mühsam beschaffen kann. Eine Tabelle, die so manche Zwangsvollstreckung vermeiden helfen kann.

Zum 01.01.2002 trat das Schuldrechtmodernisierungsgesetz (SMG) in Kraft, worin die früher uneinheitliche gesetzliche Regelung der Verjährung neu gefasst wurde (außerdem auch Beginn, Hemmung und Unterbrechung von Verjährungsfristen). So wurde die Regelverjährung von 30 Jahre auf nur noch 3 Jahre verkürzt. Wichtige spezielle Verjährungen sind:







	
Anspruch


	
Verjährung nach …





	
Abonnement


	
3 Jahre





	
Anwalts-Honorar


	
3 Jahre





	
Architekten-Honorar


	
3 Jahre





	
Arztrechnung


	
3 Jahre





	
Autovermieter


	
3 Jahre





	
Baumängel


	
5 Jahre





	
Beförderungsleistungen (Bus, Taxi usw.)


	
3 Jahre





	
Bereicherung, ungerechtfertigte


	
3 Jahre





	
Darlehen-Rückzahlung

(falls Verbraucherkredit siehe dort)


	
3 Jahre





	
Darlehen-Zinsen

(falls Verbraucherkredit siehe dort)


	
3 Jahre





	
Dienstleistungsrechnung


	
3 Jahre





	
Fahrgeld


	
3 Jahre





	
Finanzamt, Steuer-Forderungen


	
5 Jahre





	
Gaststätten-Rechnung


	
3 Jahre





	
Gerichtskosten


	
4 Jahre





	
Geschäftsführung ohne Auftrag


	
3 Jahre





	
Gewährleistung bei Kauf


	
2 Jahre





	
Grundstücksübertragung


	
10 Jahre





	
Handwerker-Rechnung


	
2-5 Jahre*





	
Hotelrechnung


	
3 Jahre





	
Kaufpreis-Forderung

(bewegliche Sachen)


	
3 Jahre





	
Kaufpreis-Forderung

(Grundstücke)


	
10 Jahre





	
Krankenhaus-Rechnung


	
3 Jahre





	
Kredit-Rückzahlung

(falls Verbraucherkredit siehe dort)


	
3 Jahre





	
Leasing-Raten


	
3 Jahre





	
Lehrer-Honorare


	
3 Jahre





	
Leihvertrag

(Schadenersatz wg. Beschädigung)


	
6 Monate





	
Leihvertrag

(Rückgabe der Leihsache)


	
3 Jahre





	
Lohn/Gehalt


	
3 Jahre





	
Mahnbescheid


	
30 Jahre





	
Makler-Provision


	
3 Jahre





	
Miete


	
3 Jahre





	
Mietkaution-Rückzahlung


	
3 Jahre





	
Mietnebenkosten-Nachforderung


	
12 Monate





	
Mietvertrag: Anspruch des Vermieters wegen Veränderung oder Verschlechterung der Mietsache


	
6 Monate





	
Mitgliedsbeitrag


	
3 Jahre





	
Nebenkosten-Nachforderung


	
12 Monate





	
Notargebühren


	
3 Jahre





	
Pachtzahlung


	
3 Jahre





	
Pachtvertrag: Anspruch des Verpächters wegen Veränderung oder Verschlechterung der Pachtsache


	
6 Monate





	
Rechtsanwalts-Honorar


	
3 Jahre





	
Reisevertrag


	
3 Jahre





	
Reparatur-Rechnung


	
2 Jahre*





	
Sachverständigen-Gebühren


	
3 Jahre





	
Schadenersatz


	
3 Jahre*





	
Scheck

(Rückgriffsanspruch des Inhabers)


	
6 Monate





	
Schmerzensgeld


	
3 Jahre*





	
Schulgeld


	
3 Jahre





	
Steuerberater-Honorar


	
3 Jahre





	
Sozialversicherung-Beitragsrückstand


	
3 Jahre





	
Sozialversicherung-Beitragsrückstand

vorsätzlich


	
30 Jahre





	
Sozialversicherung-Beitragsrückstand

Geldleistungen


	
4 Jahre





	
Steuern, nicht hinterzogene

Verjährung der Festsetzung


	
1 Jahr





	
Steuern, nicht hinterzogene

Verjährung der Zahlung


	
5 Jahre





	
Tantiemen


	
3 Jahre





	
Taxi


	
3 Jahre





	
Telefonrechnung


	
3 Jahre





	
Tierarzt-Honorar


	
3 Jahre





	
Unterhalt


	
3 Jahre





	
Verbraucherkredit-Rückzahlung


	
3 Jahre plus 10 Jahre Hemmung





	
Verbrauchsteuern, nicht hinterzogene


	
1 Jahr





	
Verkehrsunfall


	
3 Jahre





	
Zinsen (im Regelfall)


	
3 Jahre





	
Sachverständigen-Gebühren


	
3 Jahre





	
Steuer-Forderungen


	
5 Jahre





	
Wartungsrechnung


	
2 Jahre*





	
Werkvertrag


	
2-5 Jahre*





	
Wirtschaftprüfer-Honorar


	
3 Jahre





	
Zahnarztrechnung


	
3 Jahre





	
Zeitungs-/Zeitschriften-Abo


	
3 Jahre





	
Zinsen (im Regelfall)


	
3 Jahre





	
Zinsen (bei Verbraucherkredit

von Verzug bis Titulierung)


	
3 Jahre plus 10 Jahre Hemmung





	
Zinsen (bei Verbraucherdarlehen

falls zukünftige Zinsen tituliert)


	
30 Jahre





	
Zölle, nicht hinterzogene


	
1 Jahr







* je nach Art des Anspruches können unterschiedlich lange Verjährungsfristen möglich sein. Hier ist eine Rechtsberatung angeraten.

► SEHR WICHTIG:

Eine titulierte Geldforderung verjährt erst nach 30 Jahren. Die Zinsen daraus aber schon nach 3 Jahren!



Namensänderung: So geht’s in Deutschland



Zuständig für Ihren Antrag auf Namensänderung ist Ihr örtliches Einwohnermeldeamt, meist aber das Passamt des Landratsamtes. Die Zeitspannen bis zur Genehmigung sind sehr unterschiedlich: Manche Ämter bearbeiten es innerhalb von zwei Monaten, andere brauchen ein halbes Jahr und länger; der Durchschnitt liegt vielleicht bei 5 Monaten. Das kommt allerdings auch auf den Zeitaufwand an, denn im Einzelfall müssen teilweise viele Anfragen bei anderen Behörden getätigt und allerlei abgecheckt werden. Wenn ein eindeutiger und klarer Namensänderungsgrund vorliegt, wie z.B. ein "Allerweltsname", so benötigt die Behörde keine medizinischen Gutachten und kann von selbst aus in kurzer Zeit entscheiden. Ist dies aber nicht der Fall, kann sich das Verfahren bis zu einem Jahr ausdehnen.

Es spielt sicherlich auch eine Rolle, bei welcher Behörde man den Antrag stellt: Während diejenigen in Großstädten meist überlastet sind und zudem sehr genau und korrekt prüfen und sich ziemlich deutlich an das Gesetz halten, kann es bei einem kleinen Amt (Gemeinde) schon viel schneller gehen. Da diese aber mit Namensänderungen kaum Erfahrung haben, könnte leicht Willkür entstehen. Es ist aber niemand verwehrt, bei einer anderen Behörde einen neuen Antrag zu stellen, wenn der vorherige abgelehnt wurde. Voraussetzung ist aber, dass man zuvor seinen Hauptwohnsitz verlegt.

Die Kosten des Namensänderungsverfahrens sind gar nicht einmal unerschwinglich, wenn sie sich auch nach dem Einkommen richten: Bei einem Einkommen von ca. 600 Euro im Monat erhebt die Behörde ca. 75 € Gebühr. Dies steigert sich mit höherem Einkommen, jedoch sind keine Fälle bekannt, wonach eine Namensänderung mehr als 1.000 Euro gekostet hätte.

Bei der Annahme des neuen Namens hat man freie Wahl, solange Sie sich keinen Adelstitel oder gar einen Namen zulegen, der Persönlichkeitsrechte anderer beeinträchtigt (so wird sich keiner den Namen "Adenauer" zulegen dürfen). Wer kann nun einen neuen Namen bekommen?  --  Grundsätzlich jeder, wenn er eine plausible Begründung hat! Hier die Möglichkeiten und Voraussetzungen:


1.
 Die einfachste Möglichkeit (und die zunächst billigste, wenn es zu keiner Scheidung kommt) ist die durch Heirat. Seit Jahren kann ja auch der Mann den Namen der Braut annehmen, aber es machen nur ca. 3% davon Gebrauch. Auf diesem Wege ist kein langwieriger Antrag notwendig, sondern Sie müssen nur Ihren (gemeinsamen) Wunsch dem Standesbeamten mitteilen. So lässt sich im Grunde auch mehrmals im Leben legal der Name wechseln.

An die Passstelle muss man sich wenden, wenn man einen Namen loswerden möchte, der


2.
 anstößig ist, lächerlich klingt oder ständig Anlass für Hänseleien oder frivole bzw. unangenehme Wortspiele geben könnte. Beispiele aus dem Telefonbuch gefällig?:

Babbel, Kuhfuß, Rehbein, Ficker, Holzkopf, Kußmaul, Backfisch, Hintenlang, Zipperlein, Waldi, Gaffer, Schwantz, Sparbier, Schmutz, Dumm, Otterbein, Dirnhirn, Rotz, Siebzehnrübel, Wurmstich, Zufall, Bauernfeind, Rosenheinrich etc. Schauen Sie selbst mal rein, ist durchaus amüsant, wenn man nicht selbst so heißt!). Manchmal genügt eine kleine Änderung im ungeliebten Altnamen, um unverfänglich zu werden: Ficker >> Ricker,  Schwantz >> Schwartz. Allerdings: In der Regel hat der Bürger nicht die Möglichkeit, sich einen Namen frei zu wählen, schon gar nicht die Allerweltsnamen Müller, Meier, Schulz, Schmidt und dergleichen, weil sich damit nämlich eventuell wieder ein Grund zur Namensänderung ergeben könnte/würde (vgl. Punkt 5). So ist ein völlig neuer Name (= total anders: z.B. aus Stinker würde Rosenburg) nur dann möglich, wenn die Person begründet, warum sie nun hier im Beispiel "Rosenburg" heißen will (ein wirklich wichtiger Grund ist nötig!). Die Begründung darf nicht an den Haaren herbeigezogen sein. Dass z.B. die "erste Jugendliebe" so hieß, wird nicht als wichtiger Grund akzeptiert. Wohl aber, wenn vorgetragen wird, die Großmutter hieß so und würde eine besondere Beziehung ausdrücken.

Kann der Antragsteller aber keine sinnvoll-logische Begründung für seinen
 Namenswunsch
 vorlegen, die auch ein kleiner Verwaltungsbeamter nachvollziehen kann, hat er schlechte Karten. TIPP: Behörden akzeptieren dann gerne eine Namensänderung, wenn psychische Gründe ursächlich sind (Achtung: Die Verwaltungsbehörde verlangt meist ein Gutachten des Gesundheitsamtes!). Zwar ist die Tatsache allein, den Namen "Holzkopf" zu tragen und dadurch gelegentlich auch mal "dumm angesprochen zu werden", kein wichtiger Grund im Sinne des Namensrechts. Ganz anders verhält es sich aber dann, wenn z.B. ein Lehrer so heißen würde, da er ja vor seiner Klasse tagtäglich damit konfrontiert werden würde. Hier würden dann eben auch psychische Gründe vorliegen, dem Antrag stattzugeben.

So kann zusammengefasst werden, dass ein wichtiger Grund vorliegen muss
, wobei aber in der Regel kein frei zu wählender Familienname zur Verfügung steht, sondern der alte eine neue Gestaltung bekommt. Rechtsgrundlage ist das Namensänderungsgesetz. §1 z.B. sagt aber, dass ein Familienname auf Antrag geändert werden kann
, was der entscheidenden Behörde einen Ermessensspielraum zulässt. Literaturempfehlung für weitere Ausführungen: Deutscher Namensrecht-Kommentar von Siemander/Diepold.


3.
 Komplizierte Namen können
 ebenfalls geändert werden: Das sind solche, die schwer auszusprechen sind oder die leicht bzw. oft falsch geschrieben werden (nicht nur ausländische) oder die besonders lang und umständlich sind (z.B. Doppelnamen). Voraussetzung ist, dass der Namensträger Deutscher im Sinne von Grundgesetzartikel 116 ist. Auch Familiennamen, die häufig verschiedene Schreibweisen aufweisen, rechtfertigen eine Namensänderung.


4.
 Namen mit schlechtem Ruf: Das sind solche, die beispielsweise durch eine eigene Straftat oder eine solche im Verwandtenkreis schwer belastet sind, so dass gesellschaftliche und soziale Nachteile entstehen (Arbeitsplatz, Wohnung, Geschäft...). Bezeichnend ist, dass selbst in deutschen Groß- und Millionenstädten nicht eine einzige Person mehr "Hitler" heißt. Übrigens: Die Ehefrau des J.F. Kennedy-Attentäters Oswald nannte sich später Porter.


5.
 Allerweltsnamen: Das verschafft allen Müllers, Meiers, Schmidts und anderen die Möglichkeit zu einem individuellen Familiennamen. Diese sog. Sammelnamen können geändert werden, da sie keine Unterscheidungskraft besitzen. Auch regionale Sammelnamen wie Krause in Berlin oder Schindler in Bayern fallen darunter.


6.
 Ungeliebte Vornamen muss man auch nicht bis ins Grab tragen: Gute Nachrichten also für alle Hildegundes, Ludmillas, Heiderosen, Nikoläuse, Dagoberts, Pumuckls, Pepsis und was unsensible Eltern sonst noch ausgegraben haben mögen. Dies kann auf der einen Seite leicht sein, auf der anderen aber auch schwierig. Denn eine Behörde würde, wenn sie mit der Gesetzesmaterie vertraut ist, den Vornamen nicht ändern, sondern, sofern nicht vorhanden, einen weiteren Vornamen empfehlen. Der Namensträger könnte dann wählen, welchen seiner Vornamen er zu seinem Rufnamen machen möchte. Auch bei Vornamen-Änderungen gelten die gleichen Gründe wie bei Familiennamen-Änderungen. Bei Kindern bis zum 16. Lebensjahr ist es allerdings noch schwerer als bei Erwachsenen. Nur schwerwiegende Gründe, die dem Wohl des Kindes (eine Steigerung von "wichtige Gründe") dienen, werden akzeptiert. Ein "Trick": Ausländisch klingende Namen sind mit der Begründung des Rassenhasses abänderbar. Nehmen wir z.B. einen in Deutschland geborenen und lebenden Türken. An Sprache und Äußerem erkennt man seine Herkunft nicht. Spätestens jedoch, wenn er seinen Vornamen nennt, heißt es "Aha, ein Ausländer!". Nachdem bereits nach dem Grundgesetz alle Deutschen gleich sind, würde der Behörde gar nichts anderes übrigbleiben, als diesen Namen zu ändern.

Ein weiterer Tipp für Personen mit mehreren Vornamen: Hier muss ein Name eigentlich gar nicht geändert werden, sondern die Behörde muss nur veranlasst werden, den Rufnamen
 zu ändern. Dies geschieht mittels einer "Beschwerde" beim zuständigen Amt, spätestens, wenn die Wahlbenachrichtigung oder Lohnsteuerkarte ins Haus kommt. Darin heißt es z.B. "Alois Mustermann", obwohl man sich schon sein ganzes Leben lang "Peter Mustermann" nenne und laut Pass "Alois Peter Hans Mustermann" heißt. Dass dies nicht wahr ist, weiß die Behörde natürlich nicht, aber wenn man behauptet, dass einen alle Welt ganz anders, nämlich beim zweiten Vornamen nennt, wird das Amt, das in seinem Computer nämlich keinen Vermerk über den Rufnamen hat (das Unterstreichen im Pass ist schon lange abgeschafft) jetzt den Rufnamen verändern und damit ändert sich auch die Fußzeile des automatisch lesbaren Personalausweises, die Lohnsteuerkarte, damit die Gehaltsabrechnung und damit die Schufa-Auskunft, der Führerschein usw., womit man schon ganz schön weit gekommen ist.


7.
 Durch Adoption: Wussten Sie, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene adoptiert werden können? Manche sind ganz heiß drauf und zahlen sogar viel Geld, wenn sie dadurch zum englischen Lord oder deutschen Graf werden! So wurde z.B. aus einem schlichten Herrn Meier im Jahre 1992 ein sächsischer Prinz; die Rede ist vom Mann der verstorbenen Schauspielerin Helga Feddersen. Scharfsinnige Leser werden vielleicht fragen, ob eine Adoption, bei der Geld im Spiel war, evtl. sittenwidrig ist und somit vom Vormundschaftsgericht nicht anerkannt werden würde. Ein Blick ins Gesetz zeigt, dass der Gesetzgeber seinerzeit an solch eine Möglichkeit überhaupt nicht gedacht hat. Dennoch sollte man dem Vormundschaftsrichter nichts von einem dicken Scheck erzählen, denn: § 1767 regelt, dass eine Annahme als Kind dann auszusprechen ist, wenn zwischen den "Eltern" und dem "erwachsenen Kind" ein Eltern-Kind-Verhältnis" entstanden ist. War aber Geld im Spiel, dürfte davon nicht auszugehen sein und die Adoption müsste versagt werden. Versagt das Vormundschaftsgericht sie aber nicht (weil es von der Zuwendung nichts weiß), so erhält der Adoptierte den Familiennamen der "Adoptiveltern" und keiner kann ihm diesen jemals wieder wegnehmen. Denn seit der Weimarer Verfassung gehört ein Adelsprädikat zum Familiennamen. Und eine Adoption kann nur dann rückgängig gemacht werden, wenn der Adoptierte es selbst beantragt.

Übrigens: Stiefkinder können den Namen der Stiefeltern annehmen.


8.
 Künstlername: Sind Sie ein echter Künstler (oder wenigstens ein vermeintlicher)? Jeder Maler, Bildhauer, Musiker, Schriftsteller (Volks-)Schauspieler, Fotograf, Zauberer, Artist usw. kann sich einen x-beliebigen Künstlernamen (Pseudonym) zulegen und diesen sogar in seinen Reisepass (nicht jedoch in den Personalausweis) eintragen lassen (gem. Nr. 6.2.2.4. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes = § 4 Abs. 1 PassG)! Allerdings möchte das Amt Nachweise vorgelegt bekommen: etwa veröffentlichte Kurzgeschichten, Engagementnachweise usw. Man muss also wirklich auch Künstler sein und es nicht nur behaupten. Die Frage, wie stark man künstlerisch aktiv sein muss, wie viele Bücher man geschrieben, Platten besungen oder Bilder gemalt haben sollte, kann nicht verbindlich beantwortet werden, da die Verwaltungsbehörde auch hier einen Ermessensspielraum hat. Für den Eintrag in den Reisepass sind aber auch ganz andere Merkmale entscheidend:

Der Künstlername muss Verkehrsgeltung erlangt haben, will heißen, dass der Künstler mit diesem Namen in seinem Wirkungs- und Lebenskreis bekannt ist. Es genügt nicht, dass Sie nur Ihre Nachbarin unter dem Künstlernamen kennt. Der Name muss sogar eine gewisse Verfestigung gefunden haben, d.h. einige Monate (eher wohl einige Jahre) muss er geführt worden sein. Das Entscheidende dürfte aber sein, dass er den bürgerlichen Namen verdrängt haben muss (z.B. Roy Black den Geburtsnamen Höllerich oder Rex Gildo den Alexander Ludwig Hirtreiter, Falco den Johann Hölzel). ADAC-Mitgliedsausweis, Hausratversicherung, Zeitungsabo u.v.a.m., eben alle Dinge, mit denen der Bürger tagtäglich konfrontiert wird, müssen auf den Künstlernamen laufen. (vgl. Regierung von Bayern Az. 201 2021/11/93; vgl. Landeshauptstadt München Az. 28.06.1993, KVR/2/212; vgl. Bay. Verwaltungs-gerichtshof Az. 5 C 82 00756; vgl. Verwaltungsgericht Regensburg Az. 7 K 86a 026). Das Passrecht sieht weiter vor, dass im Zweifel nachgewiesen werden muss, dass der Künstler in einem Berufsverband geführt wird. Für Schriftsteller z.B. die Industriegewerkschaft Medien; da kommt aber nur rein, wer auch wirklich einen entsprechenden Beruf ausübt.


9.
 Religions- und Sektennamen: Ein Mönch/eine Nonne kann sich einen religiösen Namen suchen. Das gleiche können auch Sektenmitglieder. Denken Sie nur an den Ex-Boxweltmeister Cassius Clay, der zum Islam übertrat und sich seitdem Muhammad Ali nennen darf.


10.
 In den USA soll es recht einfach sein, einen neuen Namen zu bekommen durch Nachweis eines mindestens sechsmonatigen Aufenthalts und Zahlung von ca. 100 Dollar. Man wende sich weiterführend an amerikanische Anwälte.


11.
 5-jähriger Dienst in der Fremdenlegion wird mit neuem Pass, also neuer Nationalität (französisch) und – auf Wunsch – mit völlig neuer Identität belohnt. Adresse über die französische Botschaft. Auch jede Gendarmerie-Dienststelle kann Ihnen sagen, in welcher nächstgelegenen Stadt sich ein Büro der Fremdenlegion befindet.


12.
 Aber es geht sogar noch viel einfacher: Nach § 111 Ordnungswidrigkeitsgesetz hat jeder
 Bürger (egal ob Künstler oder nicht) das Recht, sich einen völlig neuen Namen zu wählen. Anders ausgedrückt: Der Bürger kann sich von heute auf morgen nennen, wie er will, ohne sich strafbar zu machen! Strafbar macht er sich nach o.g. Paragraphen nur, wenn er gegenüber Behörden und Soldaten seinen echten Namen nicht angibt. (Außerdem darf der Name nicht gegen Anstand und gute Sitten verstoßen, was sich allerdings von selbst versteht). Vgl. Bay. Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 12.8.88, Az. 5 C 87.00756. Es ist sogar möglich, unter einem Pseudonym gültige Rechtsgeschäfte abzuschließen. Allerdings kann sich die Frage stellen, wie weit man vom versuchten Betrug entfernt ist Ebenso ist es gestattet, z.B. sein Briefkasten- oder Türschild zu ändern.

Es ist sicher auch wichtig zu wissen, was die Behörden nicht
 als wichtigen Namensänderungsgrund ansehen:

- Politisch Vertriebene, die z.B. im Krieg oder als Juden den Namen änderten, haben heute nicht mehr die Möglichkeit, ihren ursprünglichen Namen anzunehmen.

- Früher geführte Adelsbezeichnungen, die ja ebenfalls Namensbestandteil sind, können, wenn einmal abgelegt, nicht mehr geführt werden.

- Namensänderung wegen des Aussterbens eines anderen Familiennamens ist ebenfalls kein Rechtfertigungsgrund.

- Pseudonyme, die möglicherweise über mehrere Jahrzehnte geführt wurden und somit ganz eindeutig Verkehrsgeltung erlangt haben, können trotzdem nicht zum "richtigen" Familiennamen (also auch für Frau und Kinder) werden.

Letztendlich schreibt das Gesetz vor, dass man Familiennamen nur sehr ungern komplett ändert. Statt dessen soll er so modifiziert werden, dass die "Behinderung" verschwindet. Aus einem Herrn Meißner (mit scharfem ß) würde man daher einen Herrn Meister machen und die Problematik mit dem "ß" wäre nicht mehr vorhanden. Hier erkennen Sie, wie und an welcher Stelle der Psychologe überlistet werden kann und muss, wenn psychische Gründe angeführt werden sollen. Es zeigt auch, dass man sich schon einen "sehr wichtigen Grund" einfallen lassen muss, damit man einen anderen, d.h. komplett neuen Namen bekommt. Hier bleiben in der Tat nur psychische Gründe...

Eine genaue Begründung für die Behörde kann nicht im Standardformat geliefert werden. Recht brauchbar ist aber der Tipp, einen Namen zu wählen, der bereits in der Familie vorkommt. So ist dem Autor z.B. ein erfolgreicher Versuch bekannt, wonach der Antragsteller den Namen seiner Großmutter erhielt, was technisch-theoretisch ja eigentlich nicht sein kann (da zwei Ehenamen dazwischen). Seine "Affenliebe" und der "böse Vater" - also psychologische Gründe - ermöglichten es aber.

Für ernsthafte Interessenten zur eigenen Namensänderung können Sie sich über folgende Institutionen Fachanwälte für Namensrecht benennen lassen:


www.anwalt-suchservice.de



www.anwalt24.de


► SOLLTE MAN WISSEN:

In Deutschland gilt: Wer seinen Namen gegenüber Behörden, (Polizei-)Beamten und sogar Soldaten falsch angibt oder verweigert, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 111 OWiG und kann mit einer Geldbuße bis 500 Euro belegt werden. Das Gleiche gilt auch zu Angaben bezüglich Alter, Geburtsort, Wohnort und Beruf.



Namensänderung: So geht’s im Ausland



Im "Handbook of Personel Freedom" beschreibt Dr. Charles Freeman zwei Möglichkeiten, wie man in England zu einer neuen Identität kommen könne:

"Dieses Kapitel ist nicht geschrieben worden, um es Kriminellen zu ermöglichen, sich der Justiz zu entziehen, sondern um die vielen Flüchtlinge vor übermäßiger Besteuerung, boshafter Prozesssucht und ungerechten Unterhaltsregelungen zu schützen und einen Ausweg zu gewähren. Ich verstehe, dass die meisten, die dieser Art der Verfolgung unterliegen, nicht das nötige Kleingeld haben, um sich einen zweiten Pass zu kaufen. Daher habe ich versucht, Informationen zusammenzustellen, womit ohne viel Kapital zu einem zweiten Pass zu kommen ist, wobei es erwähnt werden sollte, dass – wie immer im Leben – alles einen Preis hat. Billige Identitäten haben nur eine begrenzte Kredibilität und das beruht zum Teil auf Glück und wer gerade die Kontrolle durchführt. Trotz dieser unheilvollen Warnung wird die beschriebene Vorgehensweise ausreichen, um die meisten Verfolger zu täuschen.

In Großbritannien kann man auf zweierlei Weise legal seinen Namen ändern, entweder durch Gebrauch oder durch gesetzliche Bestätigung. Gebrauch bedeutet ganz einfach, allen zu sagen, dass sie fortan mit dem neuen Namen benannt werden möchten. Es kommt dabei lediglich darauf an sicherzustellen, dass Sie nur noch mit diesem Namen angesprochen werden und ihn allein benutzen. Vornamen können jedoch nicht geändert werden, anscheinend weil diese "christlicher" Natur sind.

Bei der gesetzlichen Bestätigung handelt es sich um "Deed Polls", die von den Anwälten kreiert wurden, um etwas Geld aus der Namensänderung, die anfangs ein einfacher Prozess war, zu verdienen. Durch diesen Schritt wird die Namensänderung jedoch umfangreicher und dauerhafter gestaltet. Tatsächlich ist es sehr einfach, einen Deed Poll herzustellen und es dürfte nicht mehr als 30 Pfund kosten. Mit dem Dokument können Sie auf Ihren neuen Namen einen neuen Pass ausstellen lassen, einen neuen Führerschein bekommen, ein neues Bankkonto eröffnen und somit eine neue Kredibilität erstellen. Sie müssen aber bedenken, dass der "Große Bruder" lediglich ein paar Knöpfe drücken muss, um Sie mit Ihrem alten Namen in Verbindung zu bringen.

In der Realität ist es jedoch so, dass diese Kontrolle selten gemacht wird. Wir haben von gesuchten Personen gehört, deren neue Namen von der Polizei und der Einwanderungsbehörde problemlos überprüft wurden. Auch sollen diese neuen Dokumente die Kontrollen der US-Einwanderungsbehörde in Bezug auf das Einreiseverbot für Kriminelle umgehen.

Eine andere Art, sich eine neue Identität zu besorgen, liegt darin, den Namen einer in der Kindheit verstorbenen Person anzunehmen. Dieses schützt davor, dass sie jemals Kredite aufnahmen oder Pässe beantragten. Diese gebräuchliche, aber illegale Vorgehensweise hat jedoch mehrere Nachteile, zumindest können Sie erwarten, dass die Identität schon von jemand anderen genutzt wird. Auch ist es relativ einfach, diese Identität als falsch zu erkennen, denn es gibt ja Todesurkunden in Ihrem neuen Namen. Um dieses zu vermeiden, kann man die öffentlichen Archive durchforsten, um ausfindig zu machen, welche Dokumente in dem Namen ausgestellt wurden. Besser ist es jedoch, man sucht sich eine Identität im Ausland. Eine neue Identität auf diese Weise zu finden, ist nicht schwierig und ein Besuch in den Archiven einer größeren Zeitung wird Ihnen viele Möglichkeiten eröffnen. Bedenken Sie jedoch, dass zum Beispiel ein Detektiv ebenso auf die Identität stoßen könnte, wie Sie es taten.

Das verzögerte Ausstellen einer Geburtsurkunde ist eine interessante Möglichkeit, einen jüngeren Bruder oder eine jüngere Schwester zu erfinden, welche jedoch sonst die gleichen Geburtsdaten wie Sie haben. Um ein solches Dokument zu bekommen, müssen Sie aber eine Eidesstattliche Versicherung abgeben.

Es ist bekannt, dass manche Individuen nach Personal werben, vielleicht für einen Posten als Sicherheitsperson oder Kurier. Wenn das Netz weit genug ausgebreitet wurde, so könnte man auf diese Art und Weise neue Identitäten für eine gesamte Familie erstellen. Hierbei muss man die Bewerber um Kopien ihrer Reisepässe und Führerscheine bitten. Für solch eine Bewerbung wäre ein derartiges Anliegen in keiner Weise fragwürdig, besonders wenn Sie noch andeuten, dass auch Auslandsreisen ein Teil der Aufgaben sind. Wenn Sie erst einmal die Details der erhaltenen Dokumente haben, so ist es ein Leichtes, Duplikate anzufordern, weil die Originale verloren seien. Als Arbeitgeber sind Sie auch zu der Frage nach Vorstrafen berechtigt, hierdurch können Sie ausschließen, dass Sie in dieser Hinsicht durch einen neue Identität Probleme hätten.

Patienten, die in Anstalten untergebracht sind, ergeben noch idealere Identitäten, die man verdoppeln kann, denn es bleibt unwahrscheinlich, dass diese jemals etwas tun würden, um Sie bloßzustellen.

Weltweit am einfachsten scheint ein „Legal Name Change“ tatsächlich im Vereinigten Königreich zu funktionieren, wie Bestseller-Autor Dr. Gerhard Kurtz in seinem Report „Ihr Name generalüberholt“ ausführlichst beschreibt (was sich mit den eingangs erwähnten Tipps bzgl. Deed Polls deckt). Der Report beschreibt nicht nur jeden Schritt und Aspekt, sondern liefert auch Belege, die des Autors eigene Namensänderung beweisen, wobei es sogar noch unbürokratischer geht und trotzdem genauso rechtsgültig ist.

Selbst deutschstämmige Mitglieder des englischen Königshauses hatten eben diese Namensänderung aus politischen Gründen im Ersten Weltkrieg vorgenommen!

Der Legal Name Change ist kinderleicht durchführbar (u.U. sogar ohne Reisen) und kostet keine 50 Pfund. Er deckt sich mit britischem und EU-Recht und wird in zahlreichen Staaten und Gebieten anerkannt (z.B. Australien, Alderney, Anguilla, Antigua, Bahamas, Bangladesh, Belize, Bermuda, Botswana, British Virgin Islands, Brunei, Burma, Cayman Inseln, Dominica, Gibraltar, Guernsey, Guyana, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Isle of Man, Jamaika, Jersey, Kanada, Kenia, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Namibia, Neuseeland, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Sambia, Seychellen, St. Kitts and Nevis, Solomon Inseln, Südafrika, Swasiland, Tansania, Togo, Tuvalu, Uganda, USA, Zypern).

Weitere Infos: http://www.benn-verlag.com/ihr-neuer-name.html


► NEUE MÖGLICHKEITEN...

Weltbürger berichten, dass sich nach vollzogenem Legal Name Change neue Verwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten. So ist es nach deren Angaben ganz legal möglich, einen z.B. deutschen Führerschein in eine britische Driver’s Licence umzuschreiben, natürlich auf den neuen Namen.

Eine Driver’s Licence ist aber ein hervorragender und allseits anerkannter Identifikations-Nachweis. Damit lassen sich – ebenfalls legal – Bankkonten eröffnen, was wiederum Schnüfflern das Aufspüren von Vermögen erschwert... Angeblich sei sogar der Erwerb von Immobilien möglich.

Gewarnt werden muss allerdings vor der Versuchung, unter dem aufpolierten Namen eine neue Ehe einzugehen, bevor die alte geschieden ist. Theoretisch sicherlich ohne weiteres möglich, doch ist damit der Tatbestand der Bigamie erfüllt. Hinweise, wie sich jedermann schnell, günstig, unkompliziert und unkonventionell legal scheiden lassen kann (und das sogar per Post), finden Sie im Kapitel in diesem Werk!



Wege zu einer völlig neuen Identität



Es kann möglich werden, dass es Ihre Lebensumstände erfordern, eine neue Identität anzunehmen. Sie lassen sozusagen Ihr altes Ich verschwinden und werden mit neuem Namen und ohne störende Vergangenheit wiedergeboren. Ihr altes Ich gibt es dann offiziell nicht mehr. Somit kann es auch keine Spuren hinterlassen – und ohne Spuren keine Verfolgung.

Die Vorteile liegen auf der Hand:


	
Sie können Konten im Namen der neuen Identität halten und so Ihr Geld verstecken, eventuelle Vollstreckungen auf Ihren alten Namen greifen nicht.



	
Sie können ein neues Leben frei von alten Verpflichtungen führen. Alte Heiratsurkunden sind auch nichts mehr wert. Sie sind mit einem Schlag alle Schulden los, Ihre Feinde finden Sie nicht mehr.





Alternativ besteht oft die Möglichkeit, dass Ihr neuer Pass der Landessprache des Passausstellers angepasst wird: Aus einem Heinrich Mond wird dann z.B. ein Ernesto Luna. Das setzt allerdings voraus, dass Sie der jeweiligen Regierung vertrauen, doch welcher Regierung kann schon restlos vertraut werden?

Besser ist es, selbstständig oder mit einem Partner, auf den Sie sich verlassen können und der regierungsunabhängig arbeitet, eine neue, felsenfeste Identität zu schaffen.

Allerdings sollten Sie sich mit der Beschaffung einer eventuellen zweiten Identität schon heute befassen; Sie können so sehr viel Geld sparen.

Sie können ganz legal Ihren Namen ändern, sogar eine ganz neue Identität in Deutschland schaffen, wenn Sie für ein paar Euro zusammen mit Freunden einen Verein eintragen lassen, z.B. den "Julian Schnabel e.V.". Zur Gründung sind sieben Mitglieder erforderlich, von denen vier nach Abschluss der amtsgerichtlichen Formalitäten sofort wieder austreten können. Vielleicht helfen Sie sich gegenseitig im Bekanntenkreis aus...

Der Verein kann natürlich nicht nur im Vereinsnamen ein Konto eröffnen, sondern auch ein Postfach und Telefon beantragen bzw. eine Wohnung (ein Wohn-Büro) mieten oder Eigentümer eines Autos werden. Sie können über einen Verein sogar ganz normale Geschäfte abwickeln. Sollen Profite erzielt werden, kann der Verein Gesellschafterin einer GmbH werden, die die Geschäfte übernimmt, und so z.B. auch einen preiswerten und eleganten Neustart ermöglicht.

Ein Posten in einem Verein ist allerdings kein pfänd- oder anrechenbarer Vermögenswert wie z.B. eine Unternehmensbeteiligung, selbst wenn der Verein vermögend ist. Obwohl Sie im Vereinregister als Vorstand bzw. Geschäftsführer gelistet sind, tritt Ihr persönlicher Name sonst nirgendwo mehr in Erscheinung. Alles läuft ab jetzt über den Verein.

Je banaler und unpolitischer der Vereinszweck, desto besser. Ein gutes Image haben z.B. Kunstfördervereine. Wenn Sie einen nicht wirklich bekannten Künstler als Namensgeber wählen, wie oben z.B. den New Yorker Maler Julian Schnabel, und manchmal vielleicht versehentlich das „e.V.“ vergessen, muss nicht jeder Informationssammler sofort wissen, dass er nur Kontakt zu einem Verein hat. Absichtlich dürfen Sie das „e.V.“ aber nicht weglassen. Wenn Sie keine Anonymität wünschen, können Sie natürlich auch einen Verein in Ihrem eigenen Namen gründen, der dann offiziell Ihre Ideen zwecks Förderung von Wissenschaft und Forschung zum Wohl der Allgemeinheit verbreiten oder einfach zur Wahrung der Familientradition aktiv werden soll... Mehr Infos zur Vereinsgründung finden Sie in unserem Verlagsprogramm oder in der Buchhandlung.

Dies ist eine Leseprobe aus dem „NOTWEHR- UND SIMULANTEN-REPORT“, von Heinrich von Canstatt. Wollen Sie statt zahlen künftig nur noch abkassieren, dann schauen Sie mal die komplette Inhaltsangabe an unter: http://www.benn-verlag.com/notwehr.html


Oft glaubt man, dass plastische Chirurgie nötig sei, um eine neue Identität zu sichern. Ich sage Ihnen, dass dieses nicht notwendig sein wird. Die Welt ist riesig und wenn Sie nicht gerade wegen Mordes oder Milliardenbetruges gesucht werden, so ist es unwahrscheinlich, dass eine Regierung viel Energie und Geld ausgibt, um Sie zu finden. Die Zeit wird Sie verändern, ebenso werden Gewicht, Haarschnitt und Färbung, Brillen und Bärte Ihr Aussehen wesentlich verändern können.



Neue Identität durch Tarnpass



Seit Amerikaner immer häufiger Opfer bei Terrorakten wurden (u.a. Flugzeug- und andere Entführungen, z.B. Kreuzfahrtschiff Achille Lauro) ist es in den USA völlig legal, eine zweite Identität zu besitzen, solange sie nicht für Kreditkartenbetrug und andere krumme Geschäfte missbraucht wird.

Mit Segen des FBI und des Justizministeriums darf jedermann sich einen sog. Camouflage-Pass beschaffen, der die wahre Nationalität verschleiert und somit vor Übergriffen von Terroristen schützen kann.

So ein Papier ist schon für rund 1.000 Dollar erhältlich und sieht einem echten Pass täuschend ähnlich. Kein Wunder, wurden doch Machart und Aussehen offiziellen Papieren nachempfunden. Um die „Echtheit“ zu unterstreichen, enthält jeder Camouflage-Pass diverse Ein- und Ausreisestempel einzelner Staaten. Zusätzlich bekommt man eine ID-Card (Personalausweis) sowie ein weiteres Papier, das die Glaubwürdigkeit der Tarn-Identität unterstreichen hilft (z.B. Bücherei-Ausweis).

Natürlich kann man den Tarnpass auf jeden beliebigen Namen beantragen. Terrorexperten empfehlen jedoch, ein Pseudonym zu wählen, das dem echten Namen ähnlich ist (z.B. John Barett
➔
 Jean Barré). Nur so sei sichergestellt, dass man auch unter Stress die vom Terroristen abgefragten Daten ohne Mühe herbeten könne.

Reisen kann man damit eventuell in Europa, Australien, Afrika, Asien und Südamerika. Nur in die USA sollte man mit einem Camouflage-Pass nicht einreisen, denn die US-Zollverwaltung verfügt nicht nur über eine Liste aller Staaten
[7]
, die als Ausstellerland herhalten mussten, sondern auch über die Registriernummern aller ausgegebenen Pässe.

Quellen für Camouflage-Pässe können Sie im Internet finden unter dem Suchbegriff „Camouflage Passport“.

Ein der Probleme in der österreichischen Heimat überdrüssiger Aussteiger hat mir verraten, dass er mit seinem Camoulage-Pass sogar ein Sparkonto eröffnen konnte. Anfangs, damit die Bank keine Probleme macht, zusammen mit einer Vertrauensperson, die einen echten Pass besitzt. Beide Kontoinhaber waren gleich- und zeichnungsberechtigt. Nach ein paar Monaten zog sich die Vertrauensperson diskret zurück und seitdem gehört dem Österreicher das Konto alleine. Er führte es stets vorbildlich, da es für spätere Referenzen benötigt wurde.

Einige Zeit später hat er eine Panama AG gegründet. Alle Unterlagen lauteten auf die Maildrop-(Postweiterleitungs-)Adresse des Camouflage-Pass-Besitzers.

Die Panama AG eröffnete ein Konto (ggf. per Post möglich), für das der Camouflage-Pass-Besitzer allein zeichnungsberechtigt ist. Natürlich wurde eine Referenz zur Person und eine bankmäßige Unterschriftsbestätigung gewünscht; hier erwies sich die tadellose Führung des vorgenannten Sparkontos als vorteilhaft.

Die Panama AG erhielt nicht nur das Konto, sondern später sogar eine Kreditkarte. Geldtransfers sind, wenn man dieses Konto bei einer international operierenden Bank führt, im Zeitalter des Internet Banking problemlos weltweit möglich.

Von nun an konnte der Austro-Aussteiger alle Geschäfte über die Panama AG abwickeln. Notwendige Verträge werden vom Treuhanddirektor auf Anweisung unterzeichnet.

Mein Einwand, dass er mit dieser Konstruktion Geschäfte quasi anonym macht, also ohne dass seine eigentliche Identität offenbar wurde, beantwortete er mit einem Schmunzeln und versicherte, dass er ein Ehrenmann sei, dem es nicht in den Sinn käme, auf diese Weise krumme Geschäfte zu machen, um dann eines Tages spurlos unterzutauchen. Aber zwei Scheidungen und ein betrügerischer Geschäftspartner haben ihn vorsichtig werden lassen. Außerdem genieße er seine längst fällige und wohlverdiente Steuerfreiheit.



Wo man professionelle Alibis bekommt



Wer auf (amouröse) Abenteuer aus ist, hat ein beträchtliches Problem zu lösen. Ein Seitensprung oder gar eine Beziehung kosten Zeit, über die man früher oder später Rechenschaft ablegen muss. Soll die Sache verborgen bleiben, braucht man eine gute Ausrede, einen guten Vorwand – mit anderen Worten ein Alibi. Die Merkmale eines guten Alibis sind:


	
Es darf für die eigenen Verhältnisse nicht zu ungewöhnlich klingen (erinnern Sie sich noch an den Werbespot, wo der Mann zu spät nach Hause kommt und sich entschuldigt mit: „Ich hatte eine Panne.“ Die Verdacht schöpfende Ehefrau hat ihm darauf sofort eine geklebt mit den Worten: „So, mit dem Mercedes?“).



	
Und es darf nicht leicht nachprüfbar sein.





Diese Geschäftsidee wurde in den Staaten geboren und hat nun auch Deutschland erreicht, wo sich mindestens eine Agentur auf die Produktion von Alibis spezialisiert: Ob Sie das Wochenende für eine Affäre nutzen oder nur die öde Familienfeier vermeiden wollen, ob Sie jemanden eifersüchtig machen möchten oder im Gegenteil – das Ausdenken von Ausreden können Sie jetzt getrost Profis überlassen. Falsche Einladungen, Buchungsbestätigungen etc. lassen Ihre Aussagen glaubhaft erscheinen. Und falls der Partner dennoch Verdacht schöpft, ist sogar ein eigener Telefonservice zur Stelle!

Die Dienstleistungen (bei zivilen Preisen ab 9 Euro) gehen noch weiter (z.B. das permanente Alibi), aber schauen Sie doch selbst mal nach unter:


www.alibi-profi.com


Weitere internationale, auf Notlügen spezialisierte Portale sind:

Schweiz (Alibis auch in Englisch und Französisch):


www.alibi-beton.com


Frankreich:


www.alibila.com




Heirats- und Scheidungsparadiese –




auch per Post




Europäische und weltweite
 Heirats
paradiese:



	
Gretna
: In Schottland sind nicht nur Scheidungen vergleichsweise einfach zu haben, sondern auch Trauungen.

	

Dänemark
: Das moderne Gretna heißt heute Dänemark. Wohl nirgendwo ist heiraten so einfach wie hier. Keine Behördengänge und Papierkriege. Infos: www.single-suchen.de/daenemark.html und www.danwed.de



	
Gibraltar
: Auf Gibraltar haben sich unter anderem einst John Lennon und Dr. Gerhard Kurtz getraut zu heiraten.

	

Zypern
: Trauungen von Ausländern sollen ohne Prüfung akzeptiert werden.



	

USA
: Liberale Verfahren in vielen Bundesstaaten, besonders in Montana, wo es gar per Post geht.






Europäische und weltweite
 Scheidungs
paradiese:


Hier empfehle ich unbedingt die Lektüre des Reportes „PARADIESE FÜR SCHEIDUNG UND HEIRAT“ von einem Autor, den selbst schon zum dritten Mal verheiratet ist:


http://shop.strato.de/epages/15482692.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15482692/Products/017


Der 50-Seiten-Report enthält erstklassige Informationen und Kontaktadressen über die Scheidungs- und Heirats-Paradiese dieser Welt. Außerdem spart er ein Vielfaches des Anschaffungspreises an horrenden Anwaltshonoraren und saftigen Gerichtskosten. Folgende Scheidungsparadiese werden beschrieben:


	

Dominikanische Republik
: Bekannteste Geschiedene: Boxer Mike Tyson und Sängerin Mariah Carey



	

Guam
: Pazifikinsel und US-Satellit.



	
Haiti



	
Mexiko



	

Nevada
: Scheidungsparadies seit 1913.



	

Schottland
: Hier ist eine Scheidung nicht nur schottenbillig (57 Pfund), sondern kann sogar legal per Post abgewickelt werden! Hervorragend geeignet wegen EU-Zugehörigkeit.



	

Washington
: US-Bundesstaat, ebenfalls günstig und per Post möglich.







Anonyme E-Mails, Websites usw.



Hier können Sie einen kostenlosen und noch dazu absolut anonymen E-Mail-Account einrichten, da kein Name und sonstige Daten abgefragt werden:


www.hotmail.com



www.trash-mail.com



www.mytrashmail.com



http://meurologic.wordpress.com/2008/01/12/anonyme-e-mail/


Hier gibt es absolut anonyme Domains inklusive E-Mail-Accounts mit ebenfalls anonymen Hosting (in Asien). Weltweit einmalig:


http://www.mediaon.com/



Wie und wo man Fingerabdrücke preiswert ändern lassen kann



Wenn für jemand neue Papiere nicht ausreichen, sondern auch ein neues Gesicht hergezaubert werden soll, plus frischer, unverbrauchter Fingerabdrücke, kann er sich an die besten Schönheitschirurgen der Welt wenden. Man findet sie in Brasilien und Venezuela. Die Qualität ist 1a wie in den USA, doch werden hier keine Fragen gestellt.

Aus naheliegenden Gründen publizieren wir hier keine Adressen. Sollte das Thema jedoch für den einen oder anderen Leser interessant sein, sollte er seinen nächsten Urlaub in Rio oder Caracas planen und sich vor Ort erkundigen, was leicht möglich ist.

Brasilien ist übrigens auch nachweislich das Traumland für Männer, die gerne Frauen werden wollen. Es ist daneben bislang das einzige Land der Welt, welches seinen Bürgern eine Geschlechtsumwandlung auf Krankenschein bietet. Möglich ist dies durch eine 2007 erfolgte Entscheidung des obersten Gerichtshofes.



Eigene Insel mit Strand



Deutschlands einzige Spezialmakler für Inseln haben beide Ihren Sitz in der Hansestadt Hamburg. Das Repertoire enthält Inseln aller fünf Kontinente.

Es dürfe so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei sein: bewohnte als auch unbewohnte, mit Infrastruktur (Wasser- und Stromanschluss, auch mit eigenem Landeplatz) als auch ohne. Ebenso alle Größen von 0,5 Hektar bis über 100 qkm. Dementsprechend auch für jede Brieftasche. Die günstigsten Inseln gibt es schon ab unter 50.000 Euro (selten auch schon ab 10.000 €; Faustregel: je schwieriger erreichbar, desto billiger), die teuersten sind etwas für Multimillionäre (z.B. Südseeinseln bis 12 Mio. Euro).

Die Palette reicht von relativ unberührten Inseln und Atollen der Südsee oder z.B. den Philippinen (einem Land, das selbst aus 7.107 Inseln besteht), als auch solche, die praktisch vor der Haustür liegen (Mittelmeer oder Skandinavien). Sehr beliebt sind auch amerikanische, kanadische und karibische Eilande. Einer der prominentesten Klienten war Didi Hallervorden, der vor der französischen Atlantikküste eine kleine Insel komplett mit mittelalterlicher Burg erstand.

Vereinzelt werden auch Inseln in deutschen Flüssen und Seen angeboten (wussten Sie, dass es in Deutschland - von den Halligen bis zur Mainau im Bodensee über 1.000 Inseln gibt?). Die beiden Kontaktadressen lauten:

Vladi Private Islands


www.vladi-private-islands.de


(hat bereits über 600 Inseln weltweit verkauft. Hier gibt’s auch Mietinseln: ab ca. 100 Euro pro Tag)

René Böhm


www.boehm-privatinseln.de


(seit über 25 Jahren Inselmakler!)

Auf Inselgrundstücke und teilweise auf Inseln in Kanada, speziell Nova Scotia, hat sich spezialisiert:

Private Dream Estates Ltd.

88677 Markdorf


www.privatedreamestates.com


(Nova Scotia ist die schönste Atlantikprovinz Kanadas. Der Golfstrom beeinflusst positiv Luft- und Wassertemperaturen, Klima wie in Süddeutschland. Keine Naturkatastrophen, keine Wirbelstürme. Alle Freizeitmöglichkeiten. Kaum Kriminalität (die Einheimischen schließen Häuser und Autos nicht ab!) Baulandpreis ab 2 bis 10 C$. 30 bis 40 Prozent niedrigere Lebenshaltungskosten)



Vorsicht vor Hotel-Schlüsselkarten



Immer mehr Hotels geben statt Zimmerschlüssel Schlüsselkarten (Key Cards) aus. Was modern und bequem erscheint, birgt aber Gefahren. Denn auf den Chips sind persönliche Daten des Hotelgastes gespeichert:


	
Name



	
Adresse



	
Zimmernummer



	
Check-in / Check-out



	
Kreditkartennummer



	
Gültigkeitsdauer der Kreditkarte





Die Schlüsselkarten werden in der Regel mehrfach verwendet. Das Gefährliche ist nun, dass alle Daten bis zum Einchecken des nächsten Gastes gespeichert bleiben! Jeder; der Zugang zu einem Scanner oder Magnetstreifenlesegerät hat, kann sich der Daten bemächtigen, was insbesondere bei Kreditkartennummern sehr unheilvoll sein dürfte...

Und wer sich eine Zeitlang vor Nachforschungen verborgen halten will, hat erst recht kein Interesse, dass diese Informationen anderen zugänglich sind.

So kann man sich schützen:

Lassen Sie die Key Card nach den Auschecken nicht zurück, sondern sich aushändigen. Bevor Sie die Karte entsorgen, sollten Sie sie in kleine Stücke zerschneiden oder verbrennen oder die Daten mit einem Magnet unlesbar machen.


Neue Gefahr durch Handynummern-Diebe



In Brasilien ist eine neue Art des organisierten Verbrechens zu beobachten: Kriminelle Banden kopieren dort am Airport die Handynummern von ankommenden Fluggästen und telefonieren dann über diese Nummern intensiv mit zuvor angelegten Mehrwertanschlüssen, die nach einer gewissen Zeit wieder stillgelegt werden. Die Polizei vor Ort ist bisher machtlos, zeigt aber auch kein wirkliches Interesse am Problem. Unbedachten Personen mit einem Mobilfunkgerät wurden auf diese Weise schon Rechnungen bis zu US$ 2.500 „aufgebrummt“.

Das Problem ist: Man kann gegenüber seiner Telefongesellschaft den Missbrauch gar nicht nachweisen und muss deshalb die überhöhten Rechnungen bezahlen.

Die Banden scannen die Handyfrequenzen mit teuren Geräten und können dann die Nummern erkunden. Ein Flughafen eignet sich für solche Vorhaben ideal, denn dort kommen viele Leute mit Handys an und schalten vor Ort ihr Gerät wieder ein. Genau das ist aber eine grundfalsche Handlungsweise, weil beim Einschalten das Erkennen der Frequenzen und Ausspionieren der Geräte erst ermöglicht wird.

Es ist zu befürchten, dass diese Banden bald auch in Europa tätig werden und Handys praktisch „kapern“, damit teuer telefonieren und dann wieder verschwinden. Besonders übel ist, dass der Besitzer des betroffenen Handys nichts bemerkt. Er darf sich lediglich über die große Rechnung danach ärgern.

Tipp:

Schalten Sie Ihr Mobilfunkgerät erst in einem Abstand von mindestens 6 Kilometern vom Flughafen wieder ein. Meiden Sie auch Gespräche in teuren Hotels für Ausländer.

Meiden Sie große Menschenansammlungen, wenn Sie mit Ihrem Handy telefonieren möchten. Führen Sie keine Gespräche an belebten Orten (Bahnhof, Flughafen). Schalten Sie erweiterte Funktionen Ihres Gerätes für den Datenverkehr unbedingt ab.


BIG BENN BOOKS Bestseller

BIG BENN BOOKS ist einer der erfolgreichsten unter den unabhängigen deutschsprachigen Verlagen der letzten Jahre. Die vielseitige Palette an praktischen Ratgebern war schon für Zehntausende Leser von großem Nutzen. Ob auch Sie hier fündig werden? Nachfolgend eine kleine Auswahl. Das vollständige Verlagsprogramm und ausführliche Inhaltsangaben zu jedem Titel finden Sie auf:


www.benn-verlag.com
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[1]
 H. Wilbright „Die Master-DAX-Strategie“,
 http://www.benn-verlag.com/master-dax-strategie.html




[2]
 Deutschland – Land der Erfinder, auch in Bezug auf neue Abgaben.


Beispiel gefällig? Wer als Selbstständiger oder Freiberufler einen PC hat, musste seit 1.1.2007 GEZ-Gebühren zahlen, auch wenn er schon Rundfunkgebühren zahlt. Und das auch dann, wenn das Gerät gar nicht empfangsbereit ist; entscheidend ist, dass es vorhanden ist.

Mit der gleichen Logik könnte ein Kinderloser fortan Kindergeld beantragen. Kinder hat er zwar keine, aber das Gerät dafür ist vorhanden...




[3]
 OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mitglieder sind hauptsächlich Industrienationen mit hohen Steuern und zahllosen Restriktionen. Offenbar haben diese Staaten eher ihre eigene Entwicklung im Auge, wie ihr Kampf gegen Steuerparadiese zeigt.



[4]
 IBC = International Business Corporation. In vielen Steueroasen können spezielle IBCs gegründet werden; sie dürfen weltweit operieren, aber nicht im Inland selbst tätig werden. Sie sind steuerbefreit (nur jährliche Pauschalgebühr) oder stark steuerbegünstigt. Da dort i.d.R. auch keine Erbschaftssteuern anfallen, kann eine IBC problemlos vererbt werden. Detailinformationen z.B. auf www.ocra.com




[5]
 Vorsicht Unterhaltspflichtige!


Haben Sie sich eine Zeitlang im Ausland aufgehalten und waren währenddessen etwas säumig mit den Alimenten, kann es passieren, dass Sie zwar noch reinkommen nach Deutschland, aber nicht mehr raus. Gut möglich, dass Ihr Pass gleich bei der Kontrolle am Flughafen eingezogen wird, falls Ihre Ex Anzeige erstattet hat wegen Verletzung der Unterhaltspflicht (geht nur bei Kindesunterhalt; Ehegattenunterhalt ist Zivilsache). Der zuständige Staatsanwalt kann nämlich dafür sorgen, dass Ihr Name in den Fahndungslisten erscheint(!). Säumigen Steuerzahlern kann das Gleiche blühen.




[6]
 Ausnahmen sind nur Martinique, Guadeloupe, Französisch Guyana (alle in der Karibik) sowie Réunion (Indischer Ozean), die als französische Übersee-Departements ("départements d'outre-mer") rechtlich ein Teil Frankreichs sind. Das Gleiche gilt seit 15.12.2008 auch für die Niederländischen Antillen gelten. Das heißt, man ist zwar in der Karibik (bzw. im Indischen Ozean), aber immer noch auf französischem oder niederländischem Staatsgebiet, und beide gehören ja der EU an... Mit anderen Worten: Teile der EU liegen auch in den Tropen!!! Natürlich ist überall dort auch der Euro das gesetzliche Zahlungsmittel.



[7]
 Als Ausstellerländer werden nur nicht mehr existierende Staaten herangezogen, z.B. British Honduras (heute: Belize), British Hong Kong (heute: China), Dutch Guyana (heute: Surinam), British Guyana (heute: Guyana), British West Indies (Sammelbezeichnung der britisch kolonierten Karibikinseln, heute:in 10 selbstständige Staaten aufgespalten: Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago oder sie blieben britische Überseegebiete wie Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, Turks- und Caicosinseln), Netherlands East Indies (heute: Indonesien), New Hebrides (heute: Vanuatu), Eastern Samoa (heute: American Samoa), Burma (heute: Myanmar), Rhodesia (heute: Zimbabwe), New Grenada (heute Teil Venezuelas), Zanzibar (heute Teil von Tansania), USSR (heute: Russland; Russland soll heute noch USSR-Pässe ausstellen!), Spanish Guinea (heute: Äquatorialguinea), South Vietnam (heute Teil Vietnams).
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